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Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Wir berufen hiermit die
ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Post AG

ein, die am Dienstag, den 5. Mai 2026, 10.00 Uhr, im World Conference Center Bonn, Eingang Hauptgebdude, Platz der Vereinten
Nationen 2, 53113 Bonn, stattfindet.

I. Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des
zusammengefassten Lageberichts fiir die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des
Aufsichtsrats

ZuTOP 1 ist eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahres- und
Konzernabschluss bereits gebilligt hat. Die vorgelegten Unterlagen dienen der Unterrichtung der Hauptversammlung tber das
abgelaufene Geschdftsjahr und die Lage der Gesellschaft sowie des Konzerns. Der Lagebericht enthdlt die zusammengefasste
nichtfinanzielle Erkldrung (8§ 289b, 315b HGB).

2,
Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschaftsjahres 2025 in Héhe von Euro 7.904.761.406,25 wie folgt zu
verwenden:

Verteilung an die Aktionare Euro 2.122.520.943,40
durch Ausschiittung einer Dividende
von Euro 1,90 je dividendenberechtigter Stiickaktie

Einstellung in andere Gewinnriicklagen Euro 1.000.000.000,00
Gewinnvortrag Euro 4.782.240.462,85
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stlickaktien andern. In diesem Fall wird der

Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet, der eine unveranderte Dividende pro
dividendenberechtigter Stiickaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht.

3.
Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschaftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung fiir diesen
Zeitraum zu erteilen.

4,
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschaftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung fiir diesen
Zeitraum zu erteilen.

5.
Wahl des Abschlusspriifers und des Priifers des Nachhaltigkeitsberichts

Der Aufsichtsrat schlagt auf Empfehlung des Finanz- und Priifungsausschusses vor, die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Miinchen, zum Abschlusspriifer fiir die Gesellschaft und den Konzern und zum Priifer des
Nachhaltigkeitsberichts fiir das Geschaftsjahr 2026 sowie fiir die priiferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten, die vor der



ordentlichen Hauptversammlung 2027 erstellt werden, zu wahlen.

Die Wahl zum Priifer des Nachhaltigkeitsberichts steht auch in diesem Jahr unter dem Vorbehalt, dass das Gesetz zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 in das deutsche Recht der
Hauptversammlung die Zustandigkeit fiir die Wahl des Priifers des Nachhaltigkeitsberichts zuweist.

6.
Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit von Herrn Stefan B. Wintels endet planmaBig mit Ablauf der Hauptversammlung. Nach Ausscheiden von Frau Prof. Dr.
Luise Holscher aus dem Aufsichtsrat hat das Amtsgericht Bonn im Juli 2025 Herrn Dr. Rolf Bsinger gerichtlich zum
Aufsichtsratsmitglied bestellt. Die gerichtliche Bestellung endet mit Ablauf der Hauptversammlung. Herr Dr. Rolf Bdsinger und Herr
Stefan B. Wintels stehen fiir die Wahl bzw. Wiederwahl zur Verfiigung. Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelabstimmung
durchzufihren.

Unter Berlicksichtigung der vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele fiir seine Zusammensetzung (Kompetenzprofil) schlagt der
Aufsichtsrat vor,

a) Herrn Dr. Rolf Bosinger, Hamburg, Staatssekretdr im Bundesministerium der Finanzen, und
b) Herrn Stefan B. Wintels, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands der KfW Bankengruppe,

flir die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die tUber die Entlastung fiir das Geschaftsjahr 2029 beschlieBt, zu Mitgliedern
des Aufsichtsrats zu wahlen.

Der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG setzt sich gemaf §§ 96 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des
Gesetzes liber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 sowie nach § 10 Abs. 1 der Satzung aus je zehn Mitgliedern der
Anteilseigner und der Arbeitnehmer und zu jeweils mindestens 30% aus Frauen und Mannern zusammen. Im Aufsichtsrat der
Gesellschaft miissen jeweils mindestens sechs Sitze von Frauen und von Mannern besetzt sein, um die gesetzliche Mindestquote

(8 96 Abs. 2 Satz 1 AktG) zu erfiillen. Die gesetzliche Mindestquote von 30% ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfiillen, da weder die
Anteilseignervertreter noch die Arbeitnehmervertreter der Gesamterfiillung widersprochen haben. Die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats entspricht den gesetzlichen Vorgaben zur Mindestquote von Frauen und Mannern bereits ohne Beriicksichtigung der in
der Hauptversammlung zur Wahl stehenden Kandidaten. Weitere Informationen zu den Kandidaten erhalten Sie im Anschluss an die
weiteren Angaben zur Einberufung.

7.

Ermachtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie
Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts,
Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026) sowie Satzungsanderung

Die derzeit bestehende Ermachtigung des Vorstands vom 6. Mai 2022, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Options-, Wandel- und/oder
Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) auszugeben, lduft am 5. Mai 2027 aus.
Sie soll durch eine neue Ermachtigung in vergleichbarem Umfang ersetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschlieBen:

a) Erméchtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten,
Ausschluss des Bezugsrechts

(1) Nennbetrag, Ermachtigungszeitraum, Aktienzahl

Der Vorstand wird ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 4. Mai 2031 (Ermachtigungszeitraum) einmalig oder
mehrmals auf den Inhaber oder Namen lautende Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechte
unter Einschluss von Kombinationen der vorgenannten Instrumente (nachfolgend zusammen ,Schuldverschreibungen®) im
Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 2.000.000.000 mit oder ohne Laufzeitbeschrankung auszugeben und den Inhabern bzw.
Glaubigern der Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte auf bis zu 60.000.000 auf den Namen lautende Aktien der
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 60.000.000 nach naherer MaBgabe der
Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewdahren. Die Schuldverschreibungen kdnnen auch gegen Sacheinlage begeben werden.

Die Schuldverschreibungen kénnen auBer in Euro auch — unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert —in der
gesetzlichen Wahrung eines OECD-Landes begeben werden. Sie kénnen durch von der Deutsche Post AG abhangige Unternehmen
ausgegeben werden; fiir diesen Fall ist der Vorstand ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats fiir die Gesellschaft die Garantie
fiir die Schuldverschreibungen zu libernehmen und den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus
solchen Schuldverschreibungen neue, auf den Namen lautende Aktien der Deutsche Post AG zu gewahren.

Wenn die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Satzungsidnderung zur Anderung der Firma der Deutsche Post AG beschlossen
wird, tritt ab Wirksamwerden der Satzungsanderung an die Stelle der Deutsche Post AG die DHL AG.



(2) Bezugsrecht und Ausschluss des Bezugsrechts

Den Aktiondren steht grundsdtzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Die Schuldverschreibungen kdnnen auch von
einem oder mehreren Kreditinstituten oder anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfillenden Unternehmen mit
der Verpflichtung ibernommen werden, sie den Aktiondren zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Werden die
Schuldverschreibungen von einem von der Deutsche Post AG abhdngigen Unternehmen ausgegeben, hat die Deutsche Post AG
sicherzustellen, dass die Schuldverschreibungen den Aktiondren der Deutsche Post AG zum Bezug angeboten werden oder das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktiondre nach MaBgabe dieser Ermachtigung ausgeschlossen wird.

Der Vorstand wird ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktiondre auf Schuldverschreibungen
auszuschlieBen, insbesondere:

— flir Spitzenbetrdge, die sich aufgrund des Bezugsverhdltnisses ergeben;

— soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang einzuraumen, wie
es ihnen nach Austibung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. Erfiillung der Wandlungspflichten zustehen wiirde;

— wenn die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden und der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen
den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen oder den durch ein anerkanntes
marktorientiertes Verfahren ermittelten Marktwert der Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der endgiiltigen Festlegung
des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet; in diesem Fall diirfen auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktiondre ausgegebenen Schuldverschreibungen nur Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten auf Aktien
von bis zu 10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder — soweit niedriger — bei Ausiibung dieser Ermachtigung
bestehenden Grundkapitals gewahrt werden; auf den vorgenannten Hochstbetrag sind Aktien und Bezugsrechte auf Aktien
anzurechnen, die seit Beschlussfassung liber diese Ermachtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare gemaf
oder in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, verduBert bzw. begriindet worden sind;
ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw.
Genussrechten ausgegeben worden oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuldverschreibungen bzw.
Genussrechte wahrend der Laufzeit dieser Ermachtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

— wenn und soweit die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage zum Zwecke von Unternehmenszusammenschliissen oder
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschlieBlich Aufstockungen) oder
anderen Wirtschaftsglitern ausgegeben werden;

— wenn und soweit der Vorstand den Aktiondren anbietet, nach ihrer Wahl einen falligen und zahlbaren Dividendenanspruch
gegen die Gesellschaft (ganz oder teilweise) auf der Grundlage dieser Erméachtigung nicht in bar, sondern durch Ausgabe von
Schuldverschreibungen der Deutsche Post AG oder einem von ihr abhangigen Unternehmen zu erfiillen.

Der Vorstand wird ferner ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktiondre auf
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte zusatzlich zu den vorstehenden Moglichkeiten des Bezugsrechtsausschlusses
auch dann auszuschlieBen, wenn diese (i) keine Options- oder Wandlungsrechte gewdhren und keine Wandlungspflichten begriinden,
(ii) obligationsdhnlich ausgestaltet sind und (iii) die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Gewinnschuldverschreibungen bzw.
Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Obligationsahnlich sind
Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte ausgestaltet, wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte begriinden, keine Beteiligung
am Liquidationserlos und keine gewinnorientierte Verzinsung gewahren. Die Verzinsung ist nicht gewinnorientiert, wenn sie lediglich
davon abhdngig ist, dass ein Jahresfehlbetrag oder Bilanzverlust durch die Verzinsung nicht entsteht oder dass die Verzinsung die
Hohe der an die Aktiondre zu zahlenden Dividende oder eines festgelegten Teils der Dividende nicht liberschreitet.

Der Vorstand wird von der Ermdchtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nur Gebrauch machen, wenn und soweit der auf die
auszugebenden Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10% nicht tiberschreitet. Wird wahrend der Laufzeit
der unter diesem TOP 7 vorgeschlagenen Ermachtigung bis zu ihrer vollstandigen Ausnutzung von anderen zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung uber diese Ermachtigung bereits bestehenden Erméachtigungen zur Ausgabe von neuen Aktien der Gesellschaft oder
zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von neuen Aktien der Gesellschaft ermdglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht
und dabei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktiondre ausgeschlossen, sind die ausgegebenen Aktien oder Rechte zum Bezug von
Aktien auf die genannte Grenze anzurechnen, soweit die Ausgabe der Aktien oder Rechte zum Bezug von Aktien nicht der Bedienung
aktienbasierter Verglitungsprogramme dient. Angerechnet werden liberdies Aktien, die aufgrund bereits begebener
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden, wenn die Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionare ausgegeben worden sind.

Die vorstehenden Ermachtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts werden unabhangig voneinander erteilt. Sie bertihren auch nicht
die Ermachtigung, die Schuldverschreibungen unter Einrdumung eines Bezugsrechts an die Aktionare an ein oder mehrere
Kreditinstitute oder anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfiillenden Unternehmen mit der Verpflichtung zu
begeben, sie den Aktiondren zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

(3) Optionsrecht



Bei Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrechten werden jeder Schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsrechte
beigefligt, die den Inhaber nach ndherer MaBgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von auf den
Namen lautenden Stiickaktien der Deutsche Post AG berechtigen. Die Optionsbedingungen kénnen vorsehen, dass der Optionspreis
auch durch Ubertragung von Schuldverschreibungen, die unter dieser Ermichtigung ausgegeben wurden, und gegebenenfalls eine
bare Zuzahlung erfiillt werden kann. Soweit sich Bruchteile von neuen Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile
nach MaBgabe der Options- bzw. Schuldverschreibungsbedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien
aufaddiert werden kénnen.

(4) Wandlungsrecht

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht erhalten die Inhaber das Recht, ihre Schuldverschreibungen
gemaB den vom Vorstand festzulegenden Schuldverschreibungsbedingungen in auf den Namen lautende Stlickaktien der Deutsche
Post AG umzutauschen. Das Umtauschverhdltnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des Ausgabebetrags einer
Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis fiir eine Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder
abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich fiir nicht
wandlungsfahige Spitzen festgesetzt werden.

(5) Wandlungspflicht, Recht zur Aktienlieferung

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen kdnnen die Verpflichtung begriinden, eine Wandelschuldverschreibung in Aktien
umzutauschen, und ferner das Recht der Deutsche Post AG oder eines von ihr abhdangigen Unternehmens vorsehen, den Inhabern bzw.
Glaubigern der Schuldverschreibung ganz oder teilweise anstelle der Zahlung eines geschuldeten Geldbetrags Aktien der Deutsche
Post AG zu gewahren oder anzudienen.

(6) Options- bzw. Wandlungspreis

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen kdnnen einen festen, aber auch einen variablen Options- oder Wandlungspreis vorsehen.
Der Options- bzw. Wandlungspreis kann den Aktienkurs bei Beschlussfassung des Vorstands Uiber die Ausgabe der
Schuldverschreibungen um bis zu 20% unterschreiten. Der maBgebliche Aktienkurs ist der nicht volumengewichtete Durchschnitt der
Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbdrse an den fiinf Bérsenhandelstagen vor Beschlussfassung des Vorstands liber die Ausgabe der Schuldverschreibungen.

(7) Verwdsserungsschutz

Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen kdnnen Bestimmungen zum Schutz der Gesellschaft und/oder der Glaubiger
bzw. Inhaber der Schuldverschreibungen und/oder Optionsrechte gegen Wertverwdsserung vorsehen, etwa fiir den Fall, dass die
Gesellschaft (i) das Grundkapital unter Einrdumung eines Bezugsrechts an ihre Aktiondre erhéht oder weitere Wandelanleihen,
Optionsanleihen oder Wandelgenussrechte begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewahrt oder garantiert und den Inhabern von
Wandlungs- oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem Umfang einrdumt, wie es ihnen nach Ausiibung der Wandlungs- oder
Optionsrechte bzw. der Erfiillung einer Wandlungspflicht zustiinde, (ii) das Grundkapital herabsetzt, (iii) Umstrukturierungen
vornimmt oder (iv) eine wertverwassernde Dividendenausschiittung beschlie3t. Der Verwasserungsschutz zum Ausgleich der
Wertverwdsserung kann insbesondere durch eine wertwahrende Anpassung des Wandlungs- bzw. Optionspreises oder des
Optionsverhaltnisses oder Barzahlungen zum Ausgleich des Verwasserungsnachteils oder eine ErmaBigung von
Zuzahlungskomponenten gewdhrt werden, ferner durch die Einrdumung von Bezugsrechten entsprechend den Bezugsrechten, die
Aktiondren angeboten werden. Fiir den Fall der Kontrollerlangung durch Dritte kann eine Anpassung der Options- bzw.
Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten vorgesehen werden.

(8) Weitere Bedingungen der Schuldverschreibungen

Der Vorstand wird ermdchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der
Schuldverschreibungen zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibung begebenden Gesellschaft
festzulegen, insbesondere (i) den Options- bzw. Wandlungszeitraum, (ii) den Options- bzw. Wandlungspreis, (iii) die Verzinsung, (iv)
den Ausgabekurs, (v) die Laufzeit, (vi) das Rangverhdltnis zu anderen Schuldverschreibungen, (vii) die Stiickelung, (viii)
Nachzahlungspflichten fiir in Vorjahren ausgefallene Leistungen, (ix) das Recht der Gesellschaft und/oder des von ihr abhdangigen
Unternehmens, bei Ausiibung von Options- oder Wandlungsrechten oder bei Entstehen einer Wandlungspflicht nicht neue Aktien zu
gewahren, sondern einen Geldbetrag nach naherer MaBgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen zu zahlen, (x) die
Bestimmung, dass bei Austibung von Options- oder Wandlungsrechten oder bei Entstehen einer Wandlungspflicht nicht neue, sondern
bereits bestehende Aktien der Gesellschaft geliefert werden kdnnen. Die Verzinsung der Schuldverschreibungen kann ganz oder
teilweise variabel sein und sich auch an Gewinnkennzahlen der Gesellschaft und/oder des Konzerns (unter Einschluss des
Bilanzgewinns oder der durch Gewinnverwendungsbeschluss festgesetzten Dividende fiir Aktien der Deutsche Post AG) orientieren
oder von solchen abhdngig sein (Gewinnschuldverschreibungen). In diesem Fall kénnen die Schuldverschreibungen auch ohne
Options- oder Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden. Die Vorschriften der §§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG sind in
jedem Fall zu beachten.

b) Bedingtes Kapital

Das Grundkapital wird um bis zu Euro 60.000.000 durch die Ausgabe von bis zu 60.000.000 auf den Namen lautende Stiickaktien



bedingt erhoht (Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhéhung dient der Gewdhrung von Options- oder Wandlungsrechten
oder der Bedienung von Wandlungspflichten sowie der Gewahrung von Aktien anstelle von Geldzahlungen an die Inhaber von
Schuldverschreibungen, die die Gesellschaft oder ein von ihr abhdngiges Unternehmen in Ubereinstimmung mit dem
Ermachtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 5. Mai 2026 ausgeben. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem Options-
bzw. Wandlungspreis, der in Ubereinstimmung mit dem Erméchtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 5. Mai 2026 jeweils
bestimmt wird. Die bedingte Kapitalerhéhung wird nur durchgefiihrt, wenn und soweit die Inhaber bzw. Glaubiger von
Schuldverschreibungen, die auf der Grundlage des Ermachtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 5. Mai 2026 ausgegeben
oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen, ihren Wandlungspflichten nachkommen oder
an die Inhaber bzw. Glaubiger dieser Schuldverschreibungen anstelle von Geldzahlungen die Gewahrung von Aktien erfolgt und nicht
andere Erfiillungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschaftsjahres an, in dem sie
ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermdachtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchfiihrung der bedingten
Kapitalerhhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen.

c) Satzungsinderung
Nach § 5 Abs. 5 der Satzung wird folgender neuer Abs. 6 eingefligt; die bisherigen Absdtze 6 bis 9 werden zu den Absdtzen 7 bis 10:

»Das Grundkapital ist um bis zu Euro 60.000.000 durch die Ausgabe von bis zu 60.000.000 auf den Namen lautende Stilickaktien
bedingt erhdht (Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhéhung dient der Gewahrung von Options- oder Wandlungsrechten
oder der Bedienung von Wandlungspflichten sowie der Gewahrung von Aktien anstelle von Geldzahlungen an die Inhaber von
Schuldverschreibungen, die die Gesellschaft oder ein von ihr abhingiges Unternehmen in Ubereinstimmung mit dem
Ermachtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 5. Mai 2026 ausgeben. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem Options-
bzw. Wandlungspreis, der in Ubereinstimmung mit dem Erméchtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 5. Mai 2026 jeweils
bestimmt wird. Die bedingte Kapitalerhhung wird nur durchgefiihrt, wenn und soweit die Inhaber bzw. Glaubiger von
Schuldverschreibungen, die auf der Grundlage des Ermachtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 5. Mai 2026 ausgegeben
oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen, ihren Wandlungspflichten nachkommen oder
an die Inhaber bzw. Glaubiger dieser Schuldverschreibungen anstelle von Geldzahlungen die Gewahrung von Aktien erfolgt und nicht
andere Erfiillungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschéftsjahres an, in dem sie
ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermachtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchfiihrung der bedingten
Kapitalerh6hung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen.”

d) Ermachtigung zur Fassungsdnderung

Der Aufsichtsrat wird ermdchtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 und 6 der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von Bezugsaktien
anzupassen. Dasselbe gilt, wenn und soweit die Bezugsrechte nicht mehr bedient werden kénnen.

e) Aufhebung der Ermachtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie
Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vom 6. Mai 2022

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Mai 2022 unter TOP 9 erteilte Erm&chtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel-
und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) wird mit Wirkung ab
Wirksamwerden der unter Buchstabe c) beschlossenen Satzungsanderung aufgehoben.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu TOP 7 gemaB §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Die vorgeschlagene Ermachtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten
unter Einschluss von Kombinationen der vorgenannten Instrumente (nachfolgend zusammen ,Schuldverschreibungen®) im
Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 2.000.000.000 und die Schaffung eines bedingten Kapitals von Euro 60.000.000 bieten der
Gesellschaft in den folgenden fiinf Jahren die Méglichkeit, sich durch Ausgabe der genannten Instrumente schnell und flexibel im
Kapitalmarkt zu finanzieren. Die vorgeschlagene Ermachtigung soll die Ermachtigung vom 6. Mai 2022 ersetzen. Wegen der
Einzelheiten der Ermdachtigung wird auf den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat verwiesen.

Den Aktiondren steht bei Ausgabe der Schuldverschreibungen grundsatzlich ein gesetzliches Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 in
Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG). Der Vorstand soll aber die Mdglichkeit haben, das Bezugsrecht der Aktiondre auszuschlieB3en,
insbesondere in den ausdriicklich genannten Fallen. Das Bedingte Kapital 2026 entspricht mit dem von Vorstand und Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Umfang von Euro 60.000.000 5,22%* des Grundkapitals. Es schopft den gesetzlichen Rahmen von 50% des
Grundkapitals —auch bei Zusammenrechnung mit anderen bereits bestehenden bedingten Kapitalia — bei Weitem nicht aus.

Der Vorstand wird von der Ermachtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nur Gebrauch machen, wenn und soweit der auf die
auszugebenden Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10% nicht Uberschreitet. Wird wahrend der Laufzeit
der unter TOP 7 vorgeschlagenen Ermachtigung bis zu ihrer vollstandigen Ausnutzung von anderen zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung liber diese Ermachtigung bereits bestehenden Ermdachtigungen zur Ausgabe von neuen Aktien der Gesellschaft oder
zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von neuen Aktien der Gesellschaft ermdglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht
und dabei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionare ausgeschlossen, sind die ausgegebenen Aktien oder Rechte zum Bezug von
Aktien auf die genannte Grenze anzurechnen, soweit die Ausgabe der Aktien oder Rechte zum Bezug von Aktien nicht der Bedienung
aktienbasierter Verglitungsprogramme dient. Angerechnet werden Uiberdies Aktien, die aufgrund bereits begebener
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden, wenn die Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktiondare ausgegeben worden sind.



Fiir den Ausschluss des Bezugsrechts bedarf der Vorstand in jedem Fall der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Ermdchtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts ist insbesondere fir flinf Fallgruppen und bei Ausgabe von obligationsahnlichen
Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechten vorgesehen.

Die erste Fallgruppe betrifft Spitzenbetrage, die sich aufgrund des Bezugsverhdltnisses ergeben kdnnen. Die Ermachtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktiondre auf die sogenannten freien Spitzen erleichtert die Abwicklung einer
Bezugsrechtsemission, wenn sich aufgrund des Emissionsvolumens oder zur Darstellung eines praktikablen Bezugsverhdltnisses
Spitzenbetrdge ergeben. Die Gesellschaft wird die vom Bezugsrecht ausgenommenen Schuldverschreibungen zu marktiblichen
Konditionen kursschonend verwerten.

Die zweite Fallgruppe sieht die M&glichkeit vor, die Schuldverschreibungen nicht nur den Aktiondren der Gesellschaft, sondern auch
den Inhabern (oder Glaubigern) von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen der Deutsche Post AG oder eines von ihr abhangigen
Unternehmens in dem Umfang zum Bezug anbieten zu kénnen, wie sie ihnen nach Ausiibung des Options- oder Wandlungsrechts bzw.
nach Erfullung der Wandlungspflicht zustehen wiirden. Dadurch wird der Gesellschaft die Mdglichkeit gegeben, den vom Kapitalmarkt
erwarteten und in der Regel in den Anleihe- oder Optionsbedingungen geregelten Verwdsserungsschutz zugunsten der Inhaber (oder
Glaubiger) der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bei Ausgabe von Schuldverschreibungen unter der zu TOP 7
vorgeschlagenen Ermachtigung auch ohne in bar zu erbringende Ausgleichszahlung oder Herabsetzung des Wandlungs- oder
Optionspreises zu gewahren.

Die dritte Fallgruppe erdéffnet die Mdglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss, wenn die Schuldverschreibungen gegen Barleistung
ausgegeben werden und der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden
ermittelten theoretischen oder den durch ein anerkanntes marktorientiertes Verfahren ermittelten Marktwert der
Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt der endgiiltigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Als ein
anerkanntes marktorientiertes Verfahren zur Ermittlung des Marktwerts ist etwa ein Accelerated Bookbuilding anzusehen. Mit der
Ermachtigung wird von der in §§ 221 Abs. 4 Satz 2 iV.m. 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Mdoglichkeit zum erleichterten
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft kann damit Marktchancen an den Finanz- und Kapitalmarkten schnell
und flexibel nutzen. Sie erspart zudem den Zeit- und Kostenaufwand aus der Abwicklung des Bezugsrechts. Die marktnahe
Festsetzung der Ausgabekonditionen fiihrt zu einem hohen Mittelzufluss. Die Gesellschaft erhdlt im Interesse einer Erweiterung der
Aktiondrsbasis zudem die Moglichkeit, Anlegern, insbesondere institutionellen Investoren im In- und Ausland, die
Schuldverschreibungen anzubieten. Wegen der gesetzlichen Mindestdauer der Bezugsfrist von zwei Wochen sind bei einer Emission
mit Bezugsrunde die Mdglichkeiten beschrankt, kurzfristig auf glinstige Marktverhaltnisse zu reagieren. Dariliber hinaus ist bei einer
Emission mit Bezugsrunde die erfolgreiche Platzierung wegen der Ungewissheit, in welchem Umfang die Bezugsrechte ausgetibt
werden, mit zusatzlichen Risiken verbunden. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen zu einem eng am Borsenpreis der Aktien
orientierten Ausgabekurs dient dem Schutz der Aktiondre vor Verwdasserung, denn jeder Aktiondr hat die Mdglichkeit, die zur
Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annahernd vergleichbaren Bedingungen liber die Borse zu erwerben.
Der Vorstand wird sich unter Berlicksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bemiihen, einen eventuellen Abschlag auf den
Marktwert niedrig zu halten. Aus den unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktiondre ausgegebenen Schuldverschreibungen diirfen
nur Options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten auf Aktien von bis zu 10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder —
soweit niedriger — bei Austibung dieser Ermachtigung bestehenden Grundkapitals gewahrt werden. Dass diese Beschrankung
eingehalten wird, ergibt sich im Regelfall schon daraus, dass der Betrag des bedingten Kapitals von Euro 60.000.000 nur 5,22%* des
Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Der Héchstbetrag von 10% des Grundkapitals ist aber auch unter Einbeziehung der Aktien
und Bezugsrechte auf Aktien einzuhalten, die seit Beschlussfassung liber diese Ermachtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktiondre gemaf oder in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, verauBert bzw. begriindet worden
sind; ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw.
Genussrechten ausgegeben worden oder auszugeben sind, sofern die vorgenannten Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte
wahrend der Laufzeit dieser Ermdchtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG ausgegeben worden sind.

Die vierte Fallgruppe betrifft den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare, wenn die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage
ausgegeben werden sollen. Die Gesellschaft soll damit die Mdglichkeit erhalten, im Rahmen von Unternehmenszusammenschliissen
oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschlieBlich Aufstockungen) oder
anderen Wirtschaftsgitern ganz oder teilweise an Stelle von Geldleistungen Schuldverschreibungen als Gegenleistung anbieten zu
kénnen. Die Ermachtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen und anderen Wirtschaftsglitern sowie zu
Unternehmenszusammenschlissen im internationalen Wettbewerb schnell und flexibel ausnutzen zu kdnnen. Die Nutzung der
Méglichkeit, als Gegenleistung Schuldverschreibungen anbieten zu kénnen, kann beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen
sinnvoll sein. Aber auch beim Erwerb von anderen Wirtschaftsglitern kann es im Interesse der Gesellschaft liegen, wenn sie
Schuldverschreibungen als Gegenleistung anbieten kann. Die Ermachtigung soll ferner die Mdglichkeit bieten, den Inhabern von
verbrieften oder unverbrieften Geldforderungen anstelle der Geldzahlung Schuldverschreibungen zu gewahren, etwa wenn sich die
Gesellschaft bei Erwerb eines Unternehmens zundchst zur Zahlung eines Geldbetrags verpflichtet hat und im Nachhinein anstelle von
Geld Schuldverschreibungen gewahrt werden sollen. Die Gewahrung von Schuldverschreibungen entlastet die Liquiditatssituation der
Gesellschaft und kann der Optimierung der Finanzstruktur dienen. Gegenwartig bestehen keine Plane fiir den Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Wirtschaftsgiitern gegen Ausgabe von
Schuldverschreibungen. Der Vorstand wird im Einzelfall unter Abwagung der in Betracht kommenden Alternativen entscheiden, ob er
— mit Zustimmung des Aufsichtsrats — bei einem etwaigen Unternehmenszusammenschluss oder beim Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Wirtschaftsglitern von der Méglichkeit zur Ausgabe von
Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktiondre Gebrauch macht. Der Gesellschaft erwachst daraus kein



Nachteil, denn die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage setzt voraus, dass der Wert der Sacheinlage in einem
angemessenen Verhaltnis zum Wert der daflir ausgegebenen neuen Schuldverschreibungen steht. Der Vorstand wird sich bei der
Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Schuldverschreibungen in der Regel an dem nach anerkannten
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen, abgeleitet von dem Borsenkurs
der Aktien der Deutsche Post AG, oder dem durch ein anerkanntes marktorientiertes Verfahren ermittelten Marktwert der
Schuldverschreibungen orientieren. Eine schematische Ankniipfung an den gegebenenfalls so ermittelten theoretischen Marktwert ist
indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Bérsenkurses in
Frage zu stellen.

Die flinfte Fallgruppe soll die Moglichkeit er6ffnen, einen falligen und zahlbaren Dividendenanspruch gegen die Gesellschaft nach
Wabhl der Aktiondre (ganz oder teilweise) nicht in bar, sondern durch Ausgabe von Schuldverschreibungen der Deutsche Post AG oder
eines von ihr abhdngigen Unternehmens zu erfiillen. Technisch kann dies dadurch erfolgen, dass die Aktiondre ihren
Dividendenanspruch als Sacheinlage in die Gesellschaft einlegen. Im Gegenzug erhalten sie Schuldverschreibungen der Deutsche Post
AG oder eines von ihr abhdngigen Unternehmens. Das Angebot zur Leistung der Dividende in Schuldverschreibungen kann als
férmliches Bezugsangebot nach den §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 1 und 2 AktG durchgefiihrt werden. Wenn dieser Weg gewahlt wird,
bedarf es eines Ausschlusses des gesetzlichen Bezugsrechts nicht. Es kann aber im Interesse der Gesellschaft und der Gesamtheit der
Aktionare liegen, von den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 1 und 2 AktG flir Bezugsangebote
(Mindestbezugsfrist von zwei Wochen, Bekanntgabe des Ausgabebetrags spatestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) unter
strikter Gleichbehandlung der Aktiondre abzuweichen und ein anderes Verfahren zur Auszahlung einer Dividende in
Schuldverschreibungen zu wahlen. Dazu kann es erforderlich sein, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktiondre — ungeachtet der
Gleichbehandlung aller Aktiondre — vorsorglich auszuschlieBen, etwa um eine zeitnahe Dividendenzahlung zu gewahrleisten. Der
Vorstand stellt sicher, dass die Aktiondre in Anlehnung an § 186 Abs. 1 und 2 AktG geniigend Zeit haben, zwischen einer Dividende in
bar oder in Schuldverschreibungen zu entscheiden. Ubersteigt der Dividendenanspruch eines Aktionirs den Bezugspreis fiir eine
ganze Zahl Schuldverschreibungen, wird der tibersteigende Betrag bar ausgezahlt. Eine Barzahlung findet ebenfalls statt, wenn der
Dividendenanspruch den Bezugspreis fur eine Schuldverschreibung nicht erreicht. Die Gesellschaft behdlt sich vor, den Aktiondren
anstelle der Auszahlung des bar zu zahlenden Betrags den Bezug einer weiteren Schuldverschreibung gegen bare Zuzahlung
anzubieten. Die Gesellschaft plant nicht, einen Handel in Bezugs- und/oder Teilrechten einzurichten.

Wegen des viel geringeren Verwasserungseffekts wird ein Ausschluss des Bezugsrechts auch bei Ausgabe von
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten zugelassen, wenn diese (i) keine Options- oder Wandlungsrechte gewdhren
und keine Wandlungspflichten begriinden, (ii) obligationsdhnlich ausgestaltet sind und (iii) die Verzinsung und der Ausgabebetrag der
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Genussrechte den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen.
Obligationsahnlich sind Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte ausgestaltet, wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte
begriinden, keine Beteiligung am Liquidationserlds und keine gewinnorientierte Verzinsung gewdhren. Die Verzinsung ist nicht
gewinnorientiert, wenn sie lediglich davon abhangig ist, dass ein Jahresfehlbetrag oder Bilanzverlust durch die Verzinsung nicht
entsteht oder dass die Verzinsung die Hohe der an die Aktiondre zu zahlenden Dividende oder eines festgelegten Teils der Dividende
nicht Uberschreitet. Der Ausschluss des Bezugsrechts fiihrt in diesen Féllen nicht zu einem relevanten Eingriff in die Rechte der
Aktiondre. Obligationsdhnliche Gewinnschuldverschreibungen und obligationsdhnliche Genussrechte sind weitgehend regulédren
Unternehmensanleihen angendhert, bei deren Ausgabe ein gesetzliches Bezugsrecht der Aktiondre nicht besteht.

Um die Abwicklung zu erleichtern, kdnnen die Schuldverschreibungen entsprechend der tblichen Praxis bei der
Unternehmensfinanzierung auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz
1 AktG erfillenden Unternehmen mit der Verpflichtung tibernommen werden, sie den Aktiondren zum Bezug anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG). In diesem Fall wird das gesetzliche Bezugsrecht nicht materiell beschrankt, sondern nur
zur Erleichterung der Abwicklung von dem oder den Kreditinstituten und nicht von der Gesellschaft bedient.

Die Gesellschaft verfligt derzeit liber ein genehmigtes Kapital in Hohe von Euro 150 Mio. (Genehmigtes Kapital 2025) und drei
bedingte Kapitalia (Bedingtes Kapital 2022/1,2022/2 und 2025). Das Bedingte Kapital 2022/2 soll nicht genutzt und durch das unter
diesem TOP 7 vorgeschlagene neue Bedingte Kapital 2026 ersetzt werden. Die bedingten Kapitalia wurden zur Ausgabe von
Schuldverschreibungen zur Finanzierung der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften und zur Bedienung von aktienbasierten
Vergutungsrechten geschaffen. Bislang sind Verglitungsanspriiche der Fiihrungskrafte mit einem RCS Grade B bis F entstanden, die zu
einer Inanspruchnahme der bedingten Kapitalia (Bedingtes Kapital 2022/1 bzw. 2025) in Hohe von max. Euro 13,92 Mio. fiihren
werden; dies entspricht einer Quote von 1,21% des Grundkapitals. Das vorgeschlagene neue Bedingte Kapital 2026 in Héhe von Euro
60 Mio. fuir die Bedienung von Wandelschuldverschreibungen entspricht einer Quote von 5,22% des Grundkapitals. Unter
Beriicksichtigung der voraussichtlichen maximalen Inanspruchnahme aller bestehenden Kapitalia ermdéglichen bestehende und
vorgeschlagene Kapitalia insgesamt eine Ausgabe von Aktien in Héhe von bis zu Euro 243,05 Mio.; dies entspricht einer Quote von
21,13% des Grundkapitals.

* Soweit nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich Angaben zum Grundkapital der Gesellschaft jeweils auf den 17. Februar 2026.

8.
Beschlussfassung iiber die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Ubernahmevertrag zwischen der
Deutsche Post AG und der Deutsche Post AG neu

Der Vorstand der Deutsche Post AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Unternehmensstruktur des Konzerns DHL
Group durch eine rechtliche Verselbststandigung des historischen Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland nebst diesem
nahestehenden Bereichen nach MaBgabe des nachfolgend beschriebenen Ausgliederungs- und Ubernahmevertrags (,Geschéftsfeld



P&P*) zu verdandern. Die Deutsche Post AG neu, Bonn, soll als neue Unternehmenstrégerin fiir das Geschaftsfeld P&P fungieren.
Alleinige Aktionarin der Deutsche Post AG neu ist die Deutsche Post AG.

Zur Umsetzung der neuen Unternehmensstruktur ist beabsichtigt, das Geschaftsfeld P&P im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme
gemaB § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (,UmwG*) von der Deutsche Post AG als libertragendem Rechtstrager auf die Deutsche
Post AG neu als Gibernehmenden Rechtstrager zu libertragen (die ,Ausgliederung®). Im Zusammenhang mit der Ausgliederung ist
zudem eine Umfirmierung der Deutsche Post AG neu in ,Deutsche Post AG* vorgesehen.

Das Geschaftsfeld P&P umfasst dabei (i) das nationale Brief- und Paketgeschaft der Deutsche Post AG als Kerngeschaft des
Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland und (ii) mit diesem historisch in engem Zusammenhang stehende sonstige Bereiche
und Ressourcen.

Im Geschaftsfeld P&P waren am 31. Dezember 2025 rund 182.000 Mitarbeitende beschaftigt. Die Arbeitnehmer des Geschaftsfelds
P&P, die in einem Arbeitsverhéltnis mit der Deutsche Post AG stehen, gehen mit Wirksamwerden der Ausgliederung im Wege eines
Betriebslibergangs auf die Deutsche Post AG neu Uber. Die bislang bei der Deutsche Post AG beschaftigten Beamten sollen —
unabhdngig davon, ob sie dem Geschaftsfeld P&P zugeordnet sind — kraft Rechtsverordnung der Deutsche Post AG neu zugeordnet
werden. Beamte, die nach der Ausgliederung auBerhalb des Geschaftsfelds P&P tatig werden, sollen im Rahmen der
beamtenrechtlichen Mdglichkeiten bei anderen Gesellschaften inner- und auBerhalb des Konzerns DHL Group, einschlieBlich der
Deutsche Post AG, und anderen Behdrden eingesetzt werden.

Mit den Sozialpartnern wurden im Vorfeld vertrauensvolle und umfassende Gesprache gefiihrt. Gemaf Vereinbarung mit dem
Konzernbetriebsrat werden die bestehenden Arbeitsverhdltnisse und -bedingungen mit der Deutsche Post AG von der Deutsche Post
AG neu unverandert fortgefiihrt. Die materiellen Beschaftigungsbedingungen wie die Verglitung, der Arbeitsort und die Arbeitszeiten
der betroffenen Arbeitnehmer und Beamten dndern sich durch die Ausgliederung nicht. Auch die 6rtlichen Betriebsstrukturen andern
sich durch die Ausgliederung nicht und alle 6rtlichen Betriebsrdte bleiben im Amt. Alle Firmentarifvertrdge, die bei der Deutsche Post
AG vor der Ausgliederung in Kraft getreten sind, gelten bei der Deutsche Post AG neu weiter. Nach der Ausgliederung werden sowohl
bei der Deutsche Post AG als auch bei der Deutsche Post AG neu paritdtisch mitbestimmte Aufsichtsrate gebildet sein bzw. im Fall der
Deutsche Post AG neu nach Durchflihrung eines Statusverfahrens gebildet werden.

Nach Wirksamwerden der Ausgliederung wird die heutige Deutsche Post AG kiinftig als borsennotierte Muttergesellschaft vorrangig
Aufgaben der strategischen Steuerung sowie der konzerniibergreifenden Unterstiitzung der Divisionen wahrnehmen. Um dies auch im
AuBenverhiltnis sichtbar zu machen, soll die Deutsche Post AG in ,DHL AG* umfirmiert werden. Die hierfiir erforderliche Anderung der
Satzung der Deutsche Post AG ist Gegenstand von Tagesordnungspunkt 9. Auch nach Wirksamwerden der Ausgliederung wird
zwischen der Deutsche Post AG als herrschender Gesellschaft und der Deutsche Post AG neu als abhangiger Gesellschaft weiterhin ein
Beherrschungs- und Ergebnisabfiihrungsvertrag bestehen.

Als Gegenleistung fiir die Ubertragung des Geschéftsfelds P&P erhilt die Deutsche Post AG 199.950.000 neue, auf den Namen
lautende Stiickaktien der Deutsche Post AG neu. Als Wirksamkeitszeitpunkt der Ausgliederung soll im Verhéltnis zwischen der
Deutsche Post AG und der Deutsche Post AG neu der 1. Januar 2026, 0:00 Uhr, gelten (der ,,Ausgliederungsstichtag®).

Zum Zwecke der Ausgliederung haben die Deutsche Post AG und die Deutsche Post AG neu mit notarieller Urkunde des Notars Dr.
Peter Kolb mit Amtssitz in Bonn (UVZ-Nr. 1687/2026, 9. Mdrz 2026; mit einer Korrektur betreffend Anlage 6.1: UVZ-Nr. 1802/2026,
12. Médrz 2026) einen Ausgliederungs- und Ubernahmevertrag abgeschlossen (nachfolgend der ,Ausgliederungsvertrag). Der
Ausgliederungsvertrag einschlieBlich seiner Anlagen ist vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter
group.dhl.com/hauptversammlung zuganglich.

Der Ausgliederungsvertrag wird erst wirksam, wenn die jeweiligen Hauptversammlungen der Deutsche Post AG und der Deutsche
Post AG neu diesem zugestimmt haben. Die Hauptversammlung der Deutsche Post AG neu wird voraussichtlich im Juli 2026
abgehalten werden.

Die Ausgliederung wird wirksam mit ihrer Eintragung in das Handelsregister der Deutsche Post AG. Diese kann wiederum erst
erfolgen, nachdem die Ausgliederung in das Handelsregister der Deutsche Post AG neu eingetragen wurde.

Eine Umsetzung der Ausgliederung und damit die Begriindung der neuen Unternehmensstruktur, wie sie von der Deutsche Post AG
und der Deutsche Post AG neu als Parteien des Ausgliederungsvertrages vorgesehen ist, setzt weiter voraus, dass, wie bereits oben
ausgefiihrt, die beamtenrechtlichen Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten bei der Deutsche Post AG neu gebiindelt werden und
dieser die Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnisse fiir alle Beamten zugeordnet wird, fiir die bislang die Deutsche Post AG die
Dienstherrnbefugnisse wahrnimmt, was im Wege der Bestimmung der Deutsche Post AG neu als Postnachfolgeunternehmen im Sinne
des Postpersonalrechtsgesetzes und Zuordnung der Beamten zu der Deutsche Post AG neu erfolgen soll. Dariiber hinaus ist es
erforderlich, dass die 6ffentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten im Sinne von § 1 Abs. 2 des
Postaufgabeniiberleitungsgesetzes auf die Deutsche Post AG neu lbertragen werden. Rechtstechnisch erfordern diese MaBnahmen,
also (i) die Bestimmung der Deutsche Post AG neu als Postnachfolgeunternehmen und die Zuordnung der Beamten sowie (ii) die
Ubertragung der éffentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustindigkeiten im Sinne von § 1 Abs. 2 des
Postaufgabeniberleitungsgesetzes, den Erlass zweier Rechtsverordnungen durch die Bundesregierung. Vor diesem Hintergrund
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Vorstand anzuweisen, dafiir Sorge zu tragen, dass die
Ausgliederung erst in das Handelsregister eingetragen wird, wenn diese beiden Rechtsverordnungen erlassen wurden.



Der Ausgliederungsvertrag ohne Anlagen ist unter Il. Weitere Informationen zu Punkten der Tagesordnung der Einladung abgedruckt.
Die Anlagen zum Ausgliederungsvertrag sind vom Zeitpunkt der Einberufung an im Internet unter group.dhl.com/hauptversammlung
zuganglich. Der Ausgliederungsvertrag hat folgenden wesentlichen Inhalt:

— Die Deutsche Post AG libertragt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2026, 0:00 Uhr, (Ausgliederungsstichtag) im
Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemaB § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG alle materiellen und immateriellen
Vermdgensgegenstande der Deutsche Post AG, die dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen und insbesondere in den Ziffern 4 bis
18 des Ausgliederungsvertrags bezeichnet sind, soweit sie nicht ausdriicklich von der Ubertragung ausgenommen sind (das
~Auszugliedernde Vermdgen*), auf die Deutsche Post AG neu als Gibernehmenden Rechtstrager. Vermdgensgegenstdnde in
diesem Sinne sind —vorbehaltlich abweichender Regelungen im Ausgliederungsvertrag — Gegenstande des Aktiv- und
Passivvermdgens i.S.v. § 126 Abs. 1 Nr. 9 UmwG der Deutsche Post AG mit allen Rechten und Pflichten, einschlieBlich
Vertragsverhaltnissen und sonstigen Rechtsverhaltnissen und Rechtspositionen aller Art, Forderungen und
Verbindlichkeiten, ungewissen Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten und kiinftigen, bedingten Forderungen und
Verbindlichkeiten, deren Rechtsgrund bereits gelegt ist, und zwar unabhangig davon, ob diese bilanzierungspflichtig oder
bilanzierungsfahig oder tatsachlich bilanziert sind oder nicht.

Zum Geschaftsfeld P&P zahlen aufgrund ihres historisch engen Bezugs zum Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland
auch alle Beamten, fiir die die Deutsche Post AG bislang die sog. Dienstherrnbefugnis austiibt, der Renten Service, die
personellen Ressourcen der Niederlassung Telelog, das liber diese betriebene Zentrallager Nohra sowie das
Sondervermdgen Postkantine.

Nicht zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren diejenigen Vermégensgegenstidnde, die (a) zum Geschaftsbereich
eCommerce gehdren, (b) den Group Functions (d.h. Corporate Center, Global Business Services und Customer Solutions &
Innovation) zuzuordnen sind, (c) alle der Deutsche Post AG eingerdumten Einzugsermachtigungen, und (d) eine nach § 39
Abs. 2 Postpersonalrechtsgesetz gegeniber der Deutsche Post AG durch das Bundesministerium der Finanzen angeordnete
Sicherheitsleistung und die Rechtsfolgen aus einem die Sicherheitsleistung anordnenden Bescheid.

— Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren nach Ziffer 3.5 des Ausgliederungsvertrags jedenfalls alle funktional
wesentlichen Betriebsgrundlagen des steuerlichen Teilbetriebs P&P der Deutsche Post AG und die nach wirtschaftlichen
Zusammenhdngen dem steuerlichen Teilbetrieb P&P zuordenbaren Vermdgensgegenstande, einschlieBlich des dem
steuerlichen Teilbetrieb P&P zuzurechnenden Geschafts- und Firmenwerts (,goodwill“). Dies gilt, wie in Ziffer 3.5 des
Ausgliederungsvertrags ndher ausgefiihrt, unter anderem auch dann, wenn die Vermdgensgegenstande in den Ziffern 4 bis
18 des Ausgliederungsvertrags und den zugehd&rigen Anlagen, im SAP Buchungskreis 1000 (SAP R3 System), d.h. im P&P-
Buchungskreis, oder in der Ausgliederungsbilanz nicht ausdriicklich aufgefiihrt oder ausdriicklich ausgenommen sind. Es
wird klargestellt, dass eine vom Bundesministerium der Finanzen nach § 39 Abs. 2 Postpersonalrechtsgesetz angeordnete
Sicherheitsleistung in jedem Fall bei der Deutsche Post AG als Uibertragendem Rechtstrager verbleibt.

— Das Auszugliedernde Vermdgen umfasst die in Ziffer 4 des Ausgliederungsvertrags naher beschriebenen
Immaterialgiterrechte. Vom Auszugliedernden Vermdgen ausgenommen sind bestimmte in Ziffer 4.4 des
Ausgliederungsvertrags aufgefiihrte Schutzrechte, auch wenn diese ausschlieBlich im Geschaftsfeld P&P genutzt werden. Die
Deutsche Post AG gewahrt der Deutsche Post AG neu an diesen exklusive Nutzungsrechte Uber eine separat bestehende
Lizenzvereinbarung. Ferner vom Auszugliedernden Vermdgen ausgenommen ist die Marke ,DHL® in Wort und Bild, allen
Variationen, Auspragungen und Abwandlungen, einschlieBlich laufender Anmeldungen und geschiitzter Designs der DHL
Berufskleidung. Soweit diese von der Deutsche Post AG neu im Rahmen der Geschaftsaktivitaten des Geschaftsfelds P&P
bendtigt wird, gewahrt die Deutsche Post AG der Deutsche Post AG neu auf Basis separat abzuschlieBender
Lizenzvereinbarungen nicht-exklusive Nutzungsrechte.

— Als Gegenleistung fiir die Ubertragung des Auszugliedernden Vermdégens erhilt die Deutsche Post AG als alleinige Aktionérin
der Deutsche Post AG neu 199.950.000 neue, auf den Namen lautende Stiickaktien der Deutsche Post AG neu (jeweils eine
~heue Deutsche Post-Aktie“). Zur Durchfiihrung der Ausgliederung wird die Deutsche Post AG neu ihr Grundkapital um
EUR 199.950.000,00 auf insgesamt EUR 200.000.000,00 gegen Sacheinlage erhéhen. Auf jede neue Deutsche Post-Aktie
entfallt damit ein Anteil von EUR 1,00 am erhdhten Grundkapital. Die Deutsche Post AG neu gewahrt im Rahmen der
Ausgliederung keine weiteren sonstigen Gegenleistungen an die Deutsche Post AG.

— Die neuen Deutsche Post-Aktien werden jeweils mit Gewinnbezugsrecht fiir die Geschaftsjahre ab dem 1. Januar 2026
(einschlieBlich) gewahrt. Falls sich der Ausgliederungsstichtag auf Basis der Regelung in Ziffer 2.6 des
Ausgliederungsvertrags verschiebt, verschiebt sich der Beginn der Gewinnberechtigung aus den neuen Deutsche Post-Aktien
entsprechend.

— Die Einlage auf die neuen Deutsche Post-Aktien wird durch die Deutsche Post AG als Sacheinlage mittels Ubertragung des
Auszugliedernden Vermadgens erbracht. In der Handelsbilanz der Deutsche Post AG neu wird das Auszugliedernde Vermdgen,
soweit dies gesetzlich zuldssig ist, mit dem handelsrechtlichen Buchwert aus der Schlussbilanz der Deutsche Post AG
angesetzt. Soweit der Wert, zu dem die Sacheinlage in der Handelsbilanz der Deutsche Post AG neu angesetzt wird, den
Betrag der Erhohung des Grundkapitals tbersteigt, wird dieser Betrag in die Kapitalriicklage der Deutsche Post AG neu
geman § 272 Abs. 2 Nr. 1 Handelsgesetzbuch (,HGB*) eingestellt.

— Die Ausgliederung wird mit ihrer Eintragung in das Handelsregister der Deutsche Post AG wirksam. Der Zeitpunkt der
wirksamkeitsbegriindenden Eintragung wird definiert als ,Vollzugszeitpunkt“. Der Vollzugszeitpunkt unterscheidet sich



damit vom Ausgliederungsstichtag (1. Januar 2026, 0:00 Uhr).

— Wenn und soweit eine Vertragspartei aufgrund der Bestimmungen in § 133 UmwG oder anderer in- oder auslandischer
Bestimmungen von Glaubigern fiir Verpflichtungen in Anspruch genommen wird, die nach MaBgabe der Bestimmungen des
Ausgliederungsvertrags die jeweils andere Partei tragen sollte, hat die jeweils andere Partei die in Anspruch genommene
Partei auf erste Anforderung von der jeweiligen Verpflichtung freizustellen. Gleiches gilt fur den Fall, dass eine Partei auf
Sicherheitsleistung fiir derartige Verpflichtungen in Anspruch genommen wird.

— Die Deutsche Post AG und die Deutsche Post AG neu haben gemaf § 25 Abs. 2 HGB die nach § 25 Abs. 1 HGB vorgesehenen
Rechtsfolgen wegen Firmenfortfiihrung im Ausgliederungsvertrag insgesamt ausgeschlossen.

— Anspriiche und Rechte der Deutsche Post AG neu gegen die Deutsche Post AG wegen der Beschaffenheit und des Bestands
der nach MaBgabe des Ausgliederungsvertrags libertragenen Vermdgensgegenstande sowie des Auszugliedernden
Vermdgens im Ganzen, gleich welcher Art und gleich aus welchem Rechtsgrund, werden — soweit gesetzlich zuldssig —
ausdriicklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch fiir Anspriiche aus vorvertraglichen oder vertraglichen
Pflichtverletzungen und der Verletzung gesetzlicher Verpflichtungen.

— Die Deutsche Post AG und die Deutsche Post AG neu haben sich verpflichtet, alle Erklarungen abzugeben, alle Urkunden
auszustellen und alle sonstigen Handlungen vorzunehmen, die im Zusammenhang mit der Ubertragung des
Auszugliedernden Vermdégens erforderlich oder zweckdienlich sind. Im Hinblick auf bestimmte Vermodgensgegenstande sind
spezielle Mitwirkungspflichten festgelegt, um dem Fall vorzubeugen, dass bestimmte Vermdgensgegenstdnde nicht oder
nicht in dem vorgesehenen Umfang schon kraft Gesetzes libergehen.

— Bei behdrdlichen Verfahren, insbesondere steuerlichen AuBenpriifungen und steuerlichen und sonstigen
Rechtsstreitigkeiten, die das Auszugliedernde Vermdgen betreffen, werden sich die Deutsche Post AG und die Deutsche Post
AG neu gegenseitig unterstutzen.

— Die durch den Abschluss des Ausgliederungsvertrags und seine Ausfiihrung entstehenden Kosten (einschlieBlich der Kosten
der Vorbereitung des Ausgliederungsvertrags, insbesondere Beratungs- und Notarkosten, der im Zusammenhang mit der
Ausgliederung und Ubernahme erfolgten Wirtschaftspriiferdienstleistungen sowie der diesbeziiglichen verbindlichen
Auskiinfte) tragt die Deutsche Post AG. Die Kosten der Kapitalerhohung bei der Deutsche Post AG neu werden von der
Deutsche Post AG neu getragen. Die Kosten der jeweiligen Hauptversammlung und die Kosten der jeweiligen Anmeldung
zum und der Eintragung in das Handelsregister tragen die Deutsche Post AG und die Deutsche Post AG neu jeweils selbst.

— Der Ausgliederungsvertrag wird erst wirksam, wenn die jeweiligen Hauptversammlungen der Deutsche Post AG und der
Deutsche Post AG neu diesem zugestimmt haben.

— Die Deutsche Post AG und die Deutsche Post AG neu werden durch Abschluss entsprechender Vertrage sicherstellen, dass die
bislang innerhalb der Deutsche Post AG oder von Tochtergesellschaften der Deutsche Post AG fiir das Geschaftsfeld P&P
erbrachten Leistungen sowie die vom Geschaftsfeld P&P innerhalb der Deutsche Post AG gegeniiber anderen
Geschdftsfeldern oder Funktionsbereichen oder Tochtergesellschaften der Deutsche Post AG erbrachten Leistungen — soweit
sie nicht im gegenseitigen Einvernehmen eingestellt werden — mit rechtlicher Wirkung ab dem Vollzugszeitpunkt und
wirtschaftlicher Wirkung ab dem Ausgliederungsstichtag fiir die und von der Deutsche Post AG neu erbracht werden.

— Von der Ausgliederung sind neben den Gibergehenden Versorgungsverpflichtungen gegeniiber den aktiven Arbeitnehmern,
die dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen sind, zum Teil auch Versorgungsverpflichtungen gegeniiber Betriebsrentnern und
mit unverfallbarer Anwartschaft ausgeschiedenen Versorgungsanwartern erfasst. Die Parteien haben Regelungen getroffen,
damit auch Vermdégensgegenstande zur Sicherung der libergehenden Versorgungsverpflichtungen, wie insbesondere unter
Treuhandvertrdagen gehaltenes anteiliges Treuhandvermdégen, wirtschaftlich auf die Deutsche Post AG neu Ubertragen
werden.

Die Anlagen zum Ausgliederungsvertrag haben den folgenden wesentlichen Inhalt:

— Anlage D enthdlt eine Auflistung der Betriebe bzw. Betriebsteile, die zum Geschaftsfeld P&P gehdren und mit Wirkung zum
Vollzugszeitpunkt auf die Deutsche Post AG neu tUbertragen werden.

— Anlage 3.2 enthdlt die Ausgliederungsbilanz fiir das Geschaftsfeld P&P zum 1. Januar 2026, 0:00 Uhr, entwickelt aus der
gepriften und mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehenen Schlussbilanz der Deutsche Post AG zum
31. Dezember 2025, 24:00 Uhr.

— Anlage 4.1(a) enthalt eine Auflistung der zum Auszugliedernden Vermdgen gehdrenden Marken (insbesondere aller, die die
Wortmarke ,Deutsche Post” und das Posthornlogo beinhalten) unter Angabe der Marke bzw. Abbildung des Logos, des
geografischen Schutzgebiets, der Nummer der Anmeldung sowie der Registrierungsnummer.

— Anlage 4.1(b) enthalt eine Auflistung der zum Auszugliedernden Vermdgen gehdrenden Designs und Geschmacksmuster
(insbesondere Berufskleidung ohne DHL-Bezug mit der Wortmarke ,Deutsche Post“ und dem Posthornlogo, sowie das
Design der Packstationen) unter Angabe und Abbildung des Designs, des geografischen Schutzgebiets, der Nummer der
Anmeldung sowie der Registrierungsnummer.



Anlage 4.1(c) enthdlt eine Auflistung der zum Auszugliedernden Vermdgen gehérenden Domainnamen (insbesondere
solcher mit den Wortbestandteilen ,,Deutsche Post”).

Anlage 4.2(a) enthalt eine Auflistung selbst geschaffener Computerprogramme und vergleichbarer Werke (vor allem im
Bereich Logistik und Transaktionsabwicklung), die zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren, mit einer Kurzbeschreibung
und Angabe von Anlagennummer und Bilanzposition.

Anlage 4.4(a) enthdlt eine Auflistung von Schutzrechten (insbesondere im Bereich Sortiertechnik und technische
Transporteinrichtungen), die bei der Deutsche Post AG verbleiben, auch wenn sie ausschlieBlich im Geschéaftsfeld P&P
genutzt werden. Eine Bestimmung erfolgt tiber eine Kurzbeschreibung, das geografische Schutzgebiet und die jeweilige
Patentnummer.

Anlage 5.1(a) enthalt eine Auflistung zum Auszugliedernden Vermdgen gehdrender Grundstiicke und Erbbaurechte der
Deutsche Post AG als Erbbauberechtigtem sowie Anwartschaftsrechte und Anspriiche auf Grundstiicksiibertragungen/
Erbbaurechtsbestellungen, jeweils unter Angabe von u.a. Grundbuchblatt, Gemarkung, Amtsgericht, Flur, Flurstick. Die in
dieser Anlage aufgefiihrten Grundstiicksrechte betreffen vor allem Niederlassungen, Verteilstiitzpunkte, Brief- und
Paketzentren.

Anlage 5.1(b) enthélt eine Auflistung der bei der Deutsche Post AG verbleibenden Grundstiicksrechte, jeweils unter Angabe
von Grundbuchblatt, Gemarkung, Amtsgericht, Flur, Flurstiick. Bei diesen Grundstiicksrechten handelt es sich vor allem um
Schulungs- und Akademiestitzpunkte und das Innovation Center in Troisdorf.

Anlage 5.2 enthdlt eine Auflistung zum Auszugliedernden Vermdgen gehorender Erbbaurechte mit der Deutsche Post AG als
Erbbaurechtsgeberin, jeweils unter Angabe von u.a. Grundbuchblatt, Gemarkung, Amtsgericht, Flur, Flurstiick.

Anlage 5.5 enthdlt eine schlagwortartige Bezeichnung der Position 112300 des P&P Buchungskreises und der dieser direkt
zuzuordnenden Konten 1123000013 bis 1123106503. Die Position 112300 des P&P Buchungskreises erfasst technische
Anlagen und Maschinen sowie Werkzeuge, Vorrichtungen und Lehren, die dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen sind und zum
Auszugliedernden Vermdgen gehdren.

Anlage 5.6(b) enthélt eine Auflistung von Packstationen in Deutschland unter Angabe von Standort (StraBe, Hausnummer)
und Postleitzahl, die dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen sind und daher zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren.

Anlage 5.6(c) enthdlt eine Auflistung von Briefkdsten in Deutschland unter Angabe von Standort (StraBe, Hausnummer) und
Postleitzahl, die dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen sind und daher zum Auszugliedernden Vermégen gehdren.

Anlage 5.6(d) enthalt eine Auflistung von Postverteilkdsten in Deutschland unter Angabe von Standort (StraBe,
Hausnummer) und Postleitzahl, die dem Geschéftsfeld P&P zuzuordnen sind und daher zum Auszugliedernden Vermdgen
gehdren.

Anlage 6.1 (korrigiert durch UVZ-Nr. 1802/2026, 12. Madrz 2026, des Notars Dr. Peter Kolb mit Amtssitz in Bonn) enthdlt eine
Auflistung der Gesellschaften oder anderweitigen Rechtsformen, an denen die Deutsche Post AG unmittelbare und mittelbare
Beteiligungen halt, die zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren.

Anlage 8.1(a) enthdlt eine schlagwortartige Bezeichnung der Positionen 122100, 122200 und 122500 des P&P
Buchungskreises und der diesen direkt zuzuordnenden Konten. Die Positionen 122100, 122200 und 122500 des P&P
Buchungskreises erfassen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren,
einschlieBlich solcher Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhaltnis besteht.

Anlage 10.1(a) enthalt eine schlagwortartige Bezeichnung der Positionen 242100, 242200 und 242300 des P&P
Buchungskreises und der diesen direkt zuzuordnenden Konten. Die Positionen 242100, 242200 und 242300 des P&P
Buchungskreises erfassen Verbindlichkeiten des Geschéftsfelds P&P aus Lieferungen und Leistungen, die zum
Auszugliedernden Vermdgen gehdren, einschlieBlich solcher Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen oder
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht.

Anlage 10.1(j) enthélt eine Auflistung von Objekten (insbesondere Posttunnel), im Zusammenhang mit denen sich Pflichten
ergeben, die zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren.

Anlage 11.1a) enthdlt den Treuhandvertrag DPPT 2009 zwischen der Deutsche Post AG als Treugeberin und der Deutsche
Post Pensions-Treuhand GmbH & Co. KG als Treuhanderin, wie zuletzt am 22. September 2025 neu gefasst. Der Vertrag
regelt die treuhdnderische Verwaltung von Vermdgen zur insolvenzsicheren Erfiillung von Versorgungsverpflichtungen der
Deutsche Post AG. Der Treuhandvertrag DPPT 2009 ist das Vertragsverhaltnis, unter dem Treuhandvermdgen zur
Besicherung von Versorgungsverpflichtungen gehalten wird, und ist insofern Aufsatzpunkt fir die Aufteilung des
Treuhandvermdgens und daher als Anlage beigefligt.



— Anlage 11.1b) enthélt den Treuhandvertrag DPPT 2021 zwischen der Deutsche Post AG als Treugeberin und der Deutsche
Post Pensions-Treuhand GmbH & Co. KG als Treuhdnderin vom 29. Marz 2021. Der Vertrag regelt die treuhdnderische
Verwaltung und Absicherung von Versorgungsverpflichtungen nach dem Altersversorgungskonzept "Deferred
Compensation” (,VersO DC Post 2021*), bei dem Mitarbeiter auf Entgeltanspriiche ab 2021 zugunsten einer
Altersversorgung verzichten, die am Kapitalmarkt angelegt wird. Der Treuhandvertrag DPPT 2021 wird nicht auf die
Deutsche Post AG neu ausgegliedert, ist aber zur Konkretisierung des nicht zu Gibertragenden Treuhandvermdgens als Anlage
beigefiligt. Zu den unter diesem Treuhandvertrag gesicherten Versorgungsverpflichtungen nach der VersO DC Post 2021
erkldrt die Deutsche Post AG einen Schuldbeitritt (siehe Anlage 11.3.)

— Anlage 11.2 enthélt den Entwurf der Ubertragungsvereinbarung zum Treuhandvermégen DPPT 2009 zwischen der Deutsche
Post AG, der Deutsche Post AG neu und der Deutsche Post Pension-Treuhand GmbH & Co. KG. Die Vereinbarung dient der
Dokumentation und Umsetzung der in Ziffer 11.2 des Ausgliederungsvertrags angeordneten und im Wege der partiellen
Gesamtrechtsnachfolge zum Vollzugszeitpunkt mit Wirkung zum Ausgliederungsstichtag vorgesehenen Aufteilung und
Ubertragung von Treuhandvermdgen unter dem Treuhandvertrag DPPT 2009.

— Anlage 11.3 enthélt den Schuldbeitritt zum Treuhandvertrag DPPT 2021 zwischen der Deutsche Post AG und der Deutsche
Post AG neu vom 18. Dezember 2025. Der Schuldbeitritt regelt die Absicherung von Pensionsverpflichtungen aus der
Entgeltumwandlung ab 2021 (VersO DC Post 2021). Im Zuge der Ausgliederung des Geschaftsfeldes P&P tritt die Deutsche
Post AG diesen Pensionsverpflichtungen, die als Teil des Auszugliedernden Vermdgens auf die Deutsche Post AG neu
Ubertragen werden, als Gesamtschuldnerin mit Erflllungstibernahme im Innenverhdltnis bei, da der Treuhandvertrag DPPT
2021 nicht auf die Deutsche Post AG neu ausgegliedert und das anteilige Treuhandvermdgen DPPT 2021 zur Sicherung der
Uibergehenden Versorgungsverpflichtungen nicht tibertragen wird.

— Anlage 11.6 enthélt den Entwurf der Ubertragungsvereinbarung Treuhandvermégen Zeitwertkonten zwischen der Deutsche
Post AG, der Deutsche Post AG neu und dem Deutsche Post Generationenvertrag e.V. Die Vereinbarung dient der
Dokumentation und Umsetzung der in Ziffer 11.6 des Ausgliederungsvertrags angeordneten und im Wege der partiellen
Gesamtrechtsnachfolge zum Vollzugszeitpunkt mit Wirkung zum Ausgliederungsstichtag vorgesehenen Aufteilung und
Ubertragung von Treuhandvermdgen, das zur Absicherung von Wertguthaben aus Zeitwertkonten dient.

— Anlage 11.8 enthilt den Entwurf der Ubertragungsvereinbarung Treuhandvermégen Demografiefonds zwischen der
Deutsche Post AG, der Deutsche Post AG neu und dem Deutsche Post Generationenvertrag eV. als Treuhander. Die
Vereinbarung dient der Dokumentation und Umsetzung der in Ziffer 11.8 des Ausgliederungsvertrags angeordneten und im
Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge zum Vollzugszeitpunkt mit Wirkung zum Ausgliederungsstichtag vorgesehenen
Aufteilung und Ubertragung von Treuhandvermégen, das zur Absicherung von Aufstockungsbetrégen fiir die Altersteilzeit
aus dem ,Demografiefonds” dient.

— Anlage 12.1 enthdlt eine Auflistung von Vertragspartnern, die nicht verbundene Unternehmen i.S.d, §§ 15 ff. AktG sind, mit
denen Vertrage abgeschlossen wurden, die sich ausschlieBlich auf das Geschaftsfeld P&P beziehen und zum
Auszugliedernden Vermdgen gehdren. Zur Identifikation der Vertragspartner werden Gberwiegend Datenbanknummern oder
-kennziffern verwendet.

— Anlage 12.1(a)(vii)iii enthdlt eine Auflistung zum Auszugliedernden Vermdgen zdahlender Bankkonten. Diese werden
identifiziert liber die jeweilige International Bank Account Number (IBAN).

— Anlage 12.4 enthdlt eine Auflistung von Vertragspartnern, mit denen globale Rahmenvertrage geschlossen wurden, die sich
ihrem Gegenstand nach neben anderen Divisionen der DHL Group zumindest auch auf das Geschaftsfeld P&P beziehen und
daher bei der Deutsche Post AG verbleiben.

— Anlage 13.4 enthdlt eine Auflistung konkreter 6ffentlich-rechtlicher Rechtspositionen, die zum Auszugliedernden Vermdgen
gehdren. Die aufgefiihrten &ffentlich-rechtlichen Rechtspositionen sind vor allem sach- und anlagenbezogen, ergeben sich
aus offentlich-rechtlichen Vertragen oder beziehen sich auf Postdienstleistungen, Verkehr, Transport, Energieversorgung,
arbeitsrechtliche Genehmigungen und das POSTIDENT Verfahren. Die Konkretisierung erfolgt u.a. mittels Beschreibung des
Genehmigungsgegenstands, Angabe der Behdrde und, wenn vorhanden, des Aktenzeichens.

— Anlage 14 enthalt eine Auflistung konkreter hoheitlicher Zuwendungen und Férderungen, vor allem im Bereich
Energieeffizienz, die zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren. Die Beschreibung erfolgt durch Angabe der zustdndigen
Behdrde und des Aktenzeichens.

— Anlage 15 enthalt eine Auflistung von im Geschéftsfeld P&P anhdngigen Prozess- und Verfahrensverhaltnissen, einschlieBlich
vergaberechtlicher, verwaltungsbehdrdlicher und verwaltungsgerichtlicher Prozess- und Verfahrensverhdltnisse, die Teil des
Auszugliedernden Vermdgens sind. Die Beschreibung erfolgt durch Angabe des Gerichts und des Aktenzeichens.

— Anlage 17.1 enthdlt eine Auflistung von Mitgliedschaften der Deutsche Post AG, die sich ausschlieBlich auf das Geschaftsfeld
P&P beziehen und zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren, unter Angabe des jeweiligen Vereins, Verbands bzw. sonstiger
Institution und ggf. des Gegenstands der Mitgliedschaft.

Der Ausgliederungsvertrag wurde vor der Einberufung der Hauptversammlung fristgerecht zu den Handelsregistern der Deutsche
Post AG und der Deutsche Post AG neu eingereicht.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschlieBen:

a) Dem Ausgliederungs- und Ubernahmevertrag zwischen der Deutsche Post AG und der Deutsche Post AG neu, UVZ-Nr.
1687/2026 und UVZ-Nr. 1802/2026 des Notars Dr. Peter Kolb mit Amtssitz in Bonn, wird zugestimmt.

b) Der Vorstand wird angewiesen, dafiir Sorge zu tragen, dass die Ausgliederung erst in das Handelsregister eingetragen wird,
wenn die Bundesregierung zuvor die folgenden Rechtsverordnungen erlassen hat:

(1) eine Rechtsverordnung gemaR § 38 Abs. 2 des Postpersonalrechtsgesetzes, mit der die Deutsche Post AG neu als
Postnachfolgeunternehmen im Sinne des Postpersonalrechtsgesetzes bestimmt wird und in der geregelt ist, dass die
bislang bei der Deutsche Post AG beschaftigten Beamten bei der Deutsche Post AG neu beschaftigt werden, sowie

(2) eine Rechtsverordnung gemaB § 1 Abs. 1 Satz 1 des Postaufgabeniiberleitungsgesetzes zur Ubertragung der
offentlichen Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustandigkeiten der Deutsche Post AG im Sinne von § 1 Abs. 2
des Postaufgabentliberleitungsgesetzes auf die Deutsche Post AG neu.

Die Ausgliederung ist im sog. Gemeinsamen Ausgliederungsbericht des Vorstands der Deutsche Post AG und des Vorstands der
Deutsche Post AG neu vom 17. Marz 2026 ausfiihrlich rechtlich und wirtschaftlich erlautert und begriindet.

Folgende Unterlagen sind vom Zeitpunkt der Einberufung an im Internet unter group.dhl.com/hauptversammlung zugéanglich:

- der Ausgliederungsvertrag einschlieBlich seiner Anlagen,

- der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht fiir die
Deutsche Post AG und den Konzern jeweils fiir die Geschaftsjahre 2023, 2024 und 2025,

- der festgestellte Jahresabschluss fiir die Deutsche Post AG neu (bis 1. Oktober 2025 firmierend unter Betreibergesellschaft
Verteilzentrum GmbH) jeweils fiir die Geschéftsjahre 2023, 2024 und 2025, sowie

- der Gemeinsame Ausgliederungsbericht des Vorstands der Deutsche Post AG und des Vorstands der Deutsche Post AG neu.

Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zuganglich gemacht.

9.
Satzungsanderung (Umfirmierung)

Seit Juli 2023 fiihrt der Konzern der Deutsche Post AG den Namen ,,DHL Group®. Der Name tragt dem internationalen
Geschéftsportfolio und der globalen Sichtbarkeit der Marke DHL Rechnung. Mit der Ausgliederung des Unternehmensbereichs Post &
Paket Deutschland auf eine Konzerngesellschaft soll nun auch die Firma der Konzernobergesellschaft, der heutigen Deutsche Post AG,
in ,DHL AG“ gedndert werden. Die Fiihrungsgesellschaft des ausgegliederten Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland soll
kiinftig als ,Deutsche Post AG” firmieren.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschlieBen:
§ 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
»Die Gesellschaft fihrt die Firma DHL AG.”
Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehend beschlossene Satzungsanderung erst und nur dann zur Eintragung in das

Handelsregister anzumelden, wenn zuvor oder zugleich der Ausgliederungs- und Ubernahmevertrag wirksam geworden ist oder
wirksam wird, der der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 8 zur Zustimmung vorgelegt wird.

10.
Billigung des Vergiitungsberichts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den von Vorstand und Aufsichtsrat gemaf § 162 AktG erstellten und unter der
Internetadresse group.dhl.com/hauptversammlung zuganglich gemachten Vergiitungsbericht fiir das Geschéftsjahr 2025 zu billigen.

11.
Beschlussfassung iiber die Vergiitung der Aufsichtsratsmitglieder und iiber die Anderung von § 17 Abs. 1
der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschlieBen:
a) Die Grundvergitung der Aufsichtsratsmitglieder wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2026 von jahrlich 100.000 Euro auf

115.000 Euro erhéht. Im Ubrigen wird die Vergiitung der Aufsichtsratsmitglieder, wie in § 17 der Satzung bestimmt,
bestatigt.



b)

Die Vergutung der Aufsichtsratsmitglieder ist zuletzt 2022 angepasst worden. Die Erhéhung soll den inhaltlichen und
zeitlichen Anforderungen an die Aufsichtsratstatigkeit und der Entwicklung des Vergiitungsniveaus bei vergleichbaren
Unternehmen Rechnung tragen. Sie liegt nur unwesentlich tber der Inflationsrate seit 2022. Die librigen Regelungen zur
Aufsichtsratsverglitung in § 17 der Satzung bleiben unverdndert: Die Grundvergltung erhéht sich fiir den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats um 100 %, den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats um 50 %, den Vorsitzenden eines Ausschusses
um 100 %, ein Ausschussmitglied um 50 %. Das Sitzungsgeld betragt 1.000 Euro je Sitzung und wird nur insoweit geschuldet,
als die Summe der in einem Geschaftsjahr anfallenden Sitzungsgelder 10% der gesamten Vergiitung des
Aufsichtsratsmitglieds, einschlieBlich erhaltener Aufwandsentschadigungen, nicht erreicht.

§ 17 Abs. 1 der Satzung, der die Vergiitung der Mitglieder des Aufsichtsrats regelt, wird wie folgt gedndert; im Ubrigen bleibt
§ 17 der Satzung unverdndert:

»(1) Ab dem 1. Januar 2026 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats neben der Erstattung ihrer baren Auslagen eine
feste jahrliche Verglitung in H6he von 115.000 Euro.”

Il. Weitere Informationen zu Punkten der Tagesordnung

Zu Tagesordnungspunkt 8: Ausgliederungs- und Ubernahmevertrag zwischen der Deutsche Post AG und der Deutsche Post AG neu

Der Ausgliederungs- und Ubernahmevertrag hat folgenden Wortlaut:



AUSGLIEDERUNGS- UND UBERNAHMEVERTRAG

zwischen

der

Deutsche Post AG
(kiinftig firmierend unter DHL AG),
Bonn,

als ubertragendem Rechtstrager

und

der

Deutsche Post AG neu
(kiinftig firmierend unter Deutsche Post AG),
Bonn,

als ibernehmendem Rechtstrager

vom 9. Marz 2026

—nachfolgend gemeinsam auch die Vertragsparteien
oder einzeln die Vertragspartei genannt —
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Praambel

A

Die Deutsche Post AG ist eine nach deutschem Recht errichtete bérsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitzin Bonn, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 6792 und mit eingetragener Geschaftsanschrift Charles-de-Gaulle-
Str.20, 53113 Bonn (nachfolgend auch ,Ubertragender Rechtstriger genannt). Es ist beabsichtigt, dass die
Hauptversammlung des Ubertragenden Rechtstrdgers am 5. Mai 2026 Beschluss iber die Anderung der Firma des
Ubertragenden Rechtstragers fasst und der Ubertragende Rechtstriger ab Eintragung der Satzungsdnderung in das
Handelsregister unter DHL AG firmiert.

Das Grundkapital des Ubertragenden Rechtstrigers bei Abschluss dieses Ausgliederungs- und Ubernahmevertrags
(~Ausgliederungsvertrag®) betragt EUR 1.150.000.000,00 (in Worten: eine Milliarde einhundert und flinfzig Millionen Euro),
eingeteiltin 1.150.000.000 auf den Namen lautende Stiickaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden rechnerischen
Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 (in Worten: ein Euro). Die Einlagen auf die Aktien sind voll erbracht.

Die Deutsche Post AG neu (vormals firmierend unter Betreibergesellschaft Verteilzentrum GmbH), kiinftig nach
Wirksamwerden der Umfirmierung des Ubertragenden Rechtstragers wie unter Praambel A beschrieben firmierend unter
Deutsche Post AG, ist eine nach deutschem Recht errichtete Aktiengesellschaft mit Sitz in Bonn, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 30085 und mit eingetragener Geschaftsanschrift Charles-de-Gaulle-
StraBe 20, 53113 Bonn (nachfolgend auch ,Ubernehmender Rechtstriger genannt). Der Ubernehmende Rechtstriger ist
entstanden durch Formwechsel der Betreibergesellschaft Verteilzentrum GmbH, einer nach deutschem Recht errichteten
Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Sitz in Bonn und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter
HRB 22126, in eine Aktiengesellschaft.

Das Grundkapital des Ubernehmenden Rechtstragers bei Abschluss dieses Ausgliederungsvertrags betrdgt EUR 50.000,00 (in
Worten: flinfzigtausend Euro), eingeteilt in 50.000 auf den Namen lautende Stiickaktien mit einem auf die einzelne Aktie
entfallenden rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 (in Worten: ein Euro). Die Einlagen auf die Aktien sind
voll erbracht. Alleiniger Aktiondr des Ubernehmenden Rechtstragers ist der Ubertragende Rechtstrdger. Zwischen dem
Ubertragenden Rechtstrager als herrschender Gesellschaft und dem Ubernehmenden Rechtstridger als abhingiger
Gesellschaft besteht ein — durch Konzernverschmelzung der Deutsche Post & Paket Beteiligungsgesellschaft 1 GmbH auf den
Ubertragenden Rechtstriger, die mit Eintragung im Handelsregister der beteiligten Rechtstrager am 16. Juni 2025 wirksam
geworden ist, Ubergegangener — Beherrschungs- und Ergebnisabfiihrungsvertrag.

Der Ubertragende Rechtstriger ist die Muttergesellschaft des DHL-Konzerns. Der DHL-Konzern bietet unter den Marken DHL
und Deutsche Post ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-
Management, eCommerce sowie Post- und Paketdienstleistungen. Gegliedert ist das Unternehmen in fiinf operative
Unternehmensbereiche: (i) Express; (ii) Global Forwarding, Freight; (iii) Supply Chain; (iv) eCommerce und (v) Post & Paket
Deutschland. Die Unternehmensbereiche verfligen jeweils liber eine eigene Flihrung, die den jeweiligen Bereich steuert. Fir
die Berichtsstruktur sind die Unternehmensbereiche in Funktionen, Geschaftsfelder oder Regionen gegliedert.

Der Ubertragende Rechtstriager beabsichtigt, den im Folgenden niher beschriebenen Unternehmensbereich Post & Paket
Deutschland (das ,Geschéftsfeld P&P*) auf den Ubernehmenden Rechtstriger zu (bertragen. Mit rund 182.000
Mitarbeitenden liefert das Geschaftsfeld P&P pro Arbeitstag in Deutschland rund 48 Millionen Briefe und 6,2 Millionen Pakete
aus. Das Geschaftsfeld P&P tritt unter der Marke ,Deutsche Post” fiir das nationale Briefgeschaft und der Marke ,DHL” fiir das
nationale Paketgeschaft auf und teilt sich in die drei Bereiche (i) Dokumentenversand und Werbung per Post, (ii) Versand von
Waren und (iii) grenziiberschreitender Versand von Dokumenten und Waren auf, die sich primar durch das angebotene
Produktportfolio unterscheiden.

Im Rahmen des Bereichs Dokumentenversand und Werbung per Post erbringt das Geschaftsfeld P&P Leistungen im Bereich
der Bearbeitung und Zustellung physischer Dokumente und bietet digitale Leistungen in den Marktsegmenten Brief
Kommunikation, Dialog Marketing und Presse Services. Im Bereich Brief Kommunikation erstreckt sich das Angebot fur Privat-
und Geschaftskunden von physischen und hybriden Briefzustellungen Uiber spezielle Produkte fiir den Warenversand bis hin
zu Zusatzleistungen wie Einschreiben oder Wertbriefe. Identifizierungen von Privatpersonen bietet das Geschaftsfeld P&P in
diesem Zusammenhang in Filialen oder Uber digitale Verfahren an (Postident). Im Bereich Dialog Marketing kdnnen
Werbetreibende sowohl reine Versandprodukte (Dialogpost, Dialogpost schwer, Postaktuell, Postwurfspezial) als auch
Zusatzleistungen (z.B. Premiumadress, Response Plus) oder weitere Einzelservices (z.B. Software zur Zielgruppenplanung
oder Sendungsvorbereitung) beziehen und im Rahmen eines Komplettservices die gesamte Dialogmarketing-Kette (u.a.
Zielgruppen planen, Adressmiete/Adressen optimieren, Versandvorbereitung, Werbemittelproduktion, Frankierung,
Einlieferung samt notwendiger Dokumente) entweder online im Rahmen eines Self-Service-Angebots oder lber einen
personlichen Vertriebskontakt liber die Deutsche Post Direkt GmbH, die Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG oder die
Deutsche Post Dialog Solutions GmbH abrufen. Uber den Bereich Presse Services bietet das Geschéftsfeld P&P Verlagen
passende Versandlosungen fiir Zeitungen oder Zeitschriften mit individuellen Losungen fir Aktualititsanspruch
(Versandrhythmus) der einzelnen Produkte, wobei auf Wunsch auch Zusatzleistungen (z.B. Premiumadress) oder weitere
Einzelservices (z.B. Presse Sortier Service oder Abholfahrten) bezogen werden kénnen.

Im Bereich Versand von Waren bietet das Geschaftsfeld P&P den Paketversand fiir Privat- und Geschaftskunden, wobei der
Paketversand fiur Geschaftskunden in Deutschland durch die DHL Paket GmbH angeboten wird. Zum Zwecke des
Paketversands und -transports unterhalt das Geschaftsfeld P&P ein dichtes Netz von Paketannahme- und -abgabestellen und
betreibt mit den DHL Packstationen das groBte Paketautomatennetz in Deutschland. Die DHL Paket GmbH betreibt ihr Geschaft



weitestgehend lber einen Einkauf von Ressourcen (Produktionsleistungseinkauf), die ganz liberwiegend vom Geschaftsfeld
P&P stammen.

Im Bereich des grenziiberschreitenden Versands von Dokumenten und Waren tGibernimmt das Geschaftsfeld P&P den Versand
von Briefen und warentragenden Sendungen aus Deutschland in (iber 220 Lander und Territorien sowie individuelle Angebote
fir Dialoglésungen und Geschdftskommunikation. Der internationale Brief- und Paketversand basiert sowohl auf dem
Weltpostvertrag als auch der direkten Zusammenarbeit mit ausldandischen Postunternehmen (z.B.: La Poste in Frankreich,
Royal Mail in GroBbritannien, Correos in Spanien etc.). Umgekehrt libernimmt das Geschaftsfeld P&P auf gleicher Basis die
Zustellung bei ausldandischen Postunternehmen aufgegebener Briefe und Pakete in Deutschland.

Die Kundenstruktur des Geschdftsfelds P&P ist sehr breit aufgestellt und setzt sich sowohl aus Privat- als auch
Geschaftskunden zusammen. Die Geschadftskunden stammen insbesondere aus den Branchen Versandhandel, Handel,
Finanzdienstleister, Dienstleister, Transport / Verkehr, Offentlicher Sektor (u.a. Landesverwaltungen, Landkreise und
Stadtverwaltungen, aber auch o&ffentliche Institutionen wie die Bundesagentur fiir Arbeit oder die Bundespolizei),
gemeinnitziger Sektor, Verlagsgewerbe, produzierendes Gewerbe, Konsumgiter und werden aus einer Hand durch den
Vertrieb des Geschaftsfelds P&P fiir alle postalischen und warentragenden Produkte, national wie auch international
(Import/Export), betreut. Paket-Produkte werden innerhalb des Geschéftsfelds P&P liber die DHL Paket GmbH vertrieben. Zum
Geschaftsfeld P&P zahlt auch der Renten Service, der als Business-Process-Outsourcing Dienstleister fiir die Abrechnung und
Zahlung von Renten an Bezugsberechtigte im In- und Ausland sowie fiir die Administration von betrieblicher Altersversorgung
und von Lebensarbeitszeitmodellen in Deutschland zustdndig ist. Das Geschaftsfeld P&P umfasst ebenso das Zentrallager
Nohra, das Sondervermdgen Postkantine, alle dem Ubertragenden Rechtstrdger zugeordneten Beamte und die personellen
Ressourcen der Niederlassung Telelog. Organisatorisch unterteilt sich das Geschaftsfeld P&P in sieben Funktionsbereiche, die
(i) den Vertrieb, (ii) den Kundenservice und die Strategie, (iii) den Betrieb, (iv) die IT, (v) das Produktmanagement, (vi) das
Personal und (vii) die Finanzen, jeweils des Geschéftsfelds P&P verantworten, sowie eine Stabsabteilung. Das Geschéftsfeld
P&P stellt einen selbstandigen Teilbetrieb dar und umfasst insbesondere die in Anlage D. aufgefiihrten Einzelbetriebe bzw.
Betriebsteile (nachfolgend die ,P&P-Betriebe”).

Das Geschaftsfeld P&P besteht aus mehreren rechtlichen Einheiten, wobei der Hauptteil des operativen Geschafts des
Geschiftsfelds P&P im Ubertragenden Rechtstriger verortet ist. Dariiber hinaus gehéren dem Geschiftsfeld P&P eine Vielzahl
von (mittelbaren) Tochtergesellschaften an, die sich in Beteiligungsgesellschaften, operative Gesellschaften und
Immobiliengesellschaften aufteilen und die ausschlieBlich fiir das Geschaftsfeld P&P tdtig sind. Insbesondere die zum
steuerlichen Teilbetrieb gehdrenden Vermdgensgegenstdande und Verbindlichkeiten des Geschaftsfelds P&P sowie weitere
Vermdgensgegenstande und Verbindlichkeiten, die zum Geschaftsfeld P&P gehdren, sollen nach MaBgabe dieses
Ausgliederungsvertrags auf den Ubernehmenden Rechtstrager tibertragen werden.

Die nach § 126 Abs. 1 UmwG vorgeschriebenen Angaben befinden sich in den folgenden Ziffern des Vertrags:
Vorgabe § 126 Abs. 1 UmwG Vertragsziffer(n)
§126 Abs. 1 Nr. 1 UmwG

Namen oder die Firma und den Sitz der an der Spaltung Praambel Aund B
beteiligten Rechtstrager

§126 Abs. 1 Nr. 2 UmwG

Vereinbarung {ber die Ubertragung der Teile des
Vermogens des Ubertragenden Rechtstrdgers jeweils als Ziffer 1.1
Gesamtheit gegen Gewdhrung von Anteilen oder
Mitgliedschaften an den libernehmenden Rechtstragern

§126 Abs. 1 Nr. 3 UmwG

Bei Aufspaltung und Abspaltung das Umtauschverhaltnis
der Anteile und gegebenenfalls die Héhe der baren
Zuzahlung oder Angaben Uber die Mitgliedschaft bei den
Ubernehmenden Rechtstragern

Ziffer 34

§126 Abs. 1 Nr. 4 UmwG

Bei Aufspaltung und Abspaltung die Einzelheiten fiir die
Ubertragung der Anteile der iibernehmenden Rechtstriger Ziffer 34
oder Uber den Erwerb der Mitgliedschaft bei den
Ubernehmenden Rechtstragern

§126 Abs. 1 Nr. 5 UmwG



Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die Mitgliedschaft
einen Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn gewdhren,
sowie alle Besonderheiten in bezug auf diesen Anspruch

§ 126 Abs. 1 Nr. 6 UmwG

Zeitpunkt, von dem an die Handlungen des libertragenden
Rechtstragers als fir Rechnung jedes der (ibernehmenden
Rechtstrager vorgenommen gelten (Spaltungsstichtag)

§126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG

Rechte, welche die Gibernehmenden Rechtstrager einzelnen
Anteilsinhabern sowie den Inhabern besonderer Rechte wie
Anteile ohne Stimmrecht, Vorzugsaktien,
Mehrstimmrechtsaktien, Schuldverschreibungen und
GenuBrechte gewdhren, oder die fiir diese Personen
vorgesehenen MaBnahmen

§ 126 Abs. 1 Nr. 8 UmwG

Jeder besondere Vorteil, der einem Mitglied eines
Vertretungsorgans oder eines Aufsichtsorgans der an der
Spaltung beteiligten Rechtstrager, einem
geschaftsfiihrenden Gesellschafter, einem Partner, einem
Abschlusspriifer oder einem Spaltungsprifer gewahrt wird

§ 126 Abs. 1 Nr. 9 UmwG

Genaue Bezeichnung und Aufteilung der Gegenstdande des
Aktiv- und Passivvermdgens, die an jeden der
Ubernehmenden Rechtstrager Ubertragen werden, sowie
der Uibergehenden Betriebe und Betriebsteile unter
Zuordnung zu den libernehmenden Rechtstragern

§ 126 Abs. 1 Nr. 10 UmwG

Bei Aufspaltung und Abspaltung die Aufteilung der Anteile
oder Mitgliedschaften jedes der beteiligten Rechtstrager auf
die Anteilsinhaber des lbertragenden Rechtstragers sowie
den MaBstab fiir die Aufteilung

§126 Abs. 1 Nr.11 UmwG

Folgen der Spaltung fiir die Arbeitnehmer und ihre
Vertretungen sowie die insoweit vorgesehenen MaBBnahmen

Ziffer 34

Ziffer 2.1

Ziffern 35,37.6,43.4

Ziffer 35

Ziffern 3 bis 18

(bei Ausgliederung nicht relevant)

Ziffern 36 bis 45



Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragsparteien was folgt:
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1.2

21

2.2

2.3

24

25

2.6

3.1

3.2

Ausgliederung, Ausgliederungsstichtag, Schlusshilanz
Ausgliederung

Der Ubertragende Rechtstrager iibertrigt als libertragender Rechtstriager im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemaB §
123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG und nach MaBgabe der weiteren Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags den das Geschaftsfeld
P&P betreffenden und in den Ziffern 3 bis 18 beschriebenen Teil seines Vermdgens (Auszugliederndes Vermdégen wie in
Ziffer 3.1 definiert) als Gesamtheit auf den Ubernehmenden Rechtstriger als iibernehmenden Rechtstriger gegen Gewihrung
von Aktien des Ubernehmenden Rechtstragers gemaB Ziffer 34,

Soweit in diesem Ausgliederungsvertrag die Begriffe ,Vermdgensgegenstand“ oder ,Vermdgensgegenstande“ verwendet
werden, sind hiervon — vorbehaltlich abweichender Regelungen in diesem Ausgliederungsvertrag — Gegenstdnde des Aktiv-
und Passivvermégens i.S.v. § 126 Abs. 1 Nr. 9 UmwG des Ubertragenden Rechtstridgers mit allen Rechten und Pflichten
umfasst, einschlieBlich Vertragsverhdltnissen und sonstigen Rechtsverhdltnissen und Rechtspositionen aller Art, Forderungen
und Verbindlichkeiten, ungewissen Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten und kiinftigen, bedingten Forderungen und
Verbindlichkeiten, deren Rechtsgrund bereits gelegt ist, und zwar unabhangig davon, ob diese bilanzierungspflichtig oder
bilanzierungsfahig oder tatsachlich bilanziert sind oder nicht.

Ausgliederungsstichtag, steuerlicher Ubertragungsstichtag und Schlussbilanz

Die Ubertragung des Auszugliedernden Vermégens erfolgt im Verhiltnis zwischen dem Ubertragenden Rechtstrager und dem
Ubernehmenden Rechtstrager im Sinnevon § 126 Abs. 1 Nr. 6 UmwG mit Wirkung zum 1. Januar 2026, 0:00 Uhr (nachfolgend
der ,Ausgliederungsstichtag”). Von diesem Zeitpunkt an gelten im Innenverhéltnis die Handlungen und Geschifte des
Ubertragenden Rechtstrigers hinsichtlich des Auszugliedernden Vermégens als fir Rechnung des Ubernehmenden
Rechtstragers vorgenommen.

Der steuerliche Ubertragungsstichtag fiir die Ausgliederung ist der 31.Dezember 2025, 24:00 Uhr (nachfolgend der
,steuerliche Ubertragungsstichtag”).

Als Schlusshilanz nach §§125 Abs. 1 Satz1l, 17 Abs.2 UmwG wird der Ausgliederung die gepriifte und mit einem
uneingeschrinkten Bestdtigungsvermerk versehene Bilanz des Ubertragenden Rechtstragers nach HGB zum 31. Dezember
2025, 24:00 Uhr, zugrunde gelegt (nachfolgend die ,,Schlusshilanz®).

Der Ubernehmende Rechtstrager wird das auf ihn {ibergehende Auszugliedernde Vermdégen unter Fortfiihrung der bei dem
Ubertragenden Rechtstréager in der Schlusshilanz angesetzten Buchwerte {ibernehmen und in seinen Handelsbilanzen mit den
jeweils von dem Ubertragenden Rechtstriger iibernommenen Buchwerten fortfiihren, soweit dies gesetzlich zulissig ist.

In steuerlicher Hinsicht wird der Ubernehmende Rechtstriger das auf ihn {ibergehende Auszugliedernde Vermégen unter
Fortfiihrung der bei dem Ubertragenden Rechtstriger zum steuerlichen Ubertragungsstichtag angesetzten Buchwerte
ibernehmen und in seiner Steuerbilanz mit den jeweils von dem Ubertragenden Rechtstriger iibernommenen Buchwerten
fortfiihren, soweit dies gesetzlich zuldssig ist. Der Ubernehmende Rechtstriger verpflichtet sich, einen entsprechenden Antrag
auf steuerliche Buchwertfortfiihrung fristgerecht beim zustindigen Finanzamt zu stellen, falls der Ubertragende Rechtstrager
vor Antragstellung keine entgegenstehende Weisung erteilt.

Falls die Ausgliederung nicht bis zum 28. Februar 2027 in das Handelsregister des Ubertragenden Rechtstrégers eingetragen
worden ist, gilt abweichend von Ziffer 2.1 der 1. Januar 2027, 0:00 Uhr, als Ausgliederungsstichtag. In diesem Fall wird der
Ausgliederung die auf den 31. Dezember 2026 aufzustellende Bilanz des Ubertragenden Rechtstrigers als Schlussbilanz
zugrunde gelegt. Bei einer weiteren Verzégerung der Eintragung tiber den 28. Februar des Folgejahres hinaus verschieben sich
der Ausgliederungsstichtag und der Stichtag der Schlussbilanz jeweils um ein weiteres Jahr. Entsprechendes gilt flir den
steuerlichen Ubertragungsstichtag. Soweit in diesem Ausgliederungsvertrag auf die Schlussbilanz Bezug genommen wird, ist
diese Ziffer2.6 zu beachten. Im Fall einer Verschiebung nach dieser Ziffer2.6 gilt die jeweils vorangehende
Ausgliederungsbilanz auf Basis der neu zugrunde zu legenden Schlussbilanz als auf den neuen Ausgliederungsstichtag
fortgeschrieben.

Auszugliederndes Vermodgen

Gegenstand der Ausgliederung

Zu dem auf den Ubernehmenden Rechtstrdger auszugliedernden Vermdgen gehéren, vorbehaltlich Ziffer 3.4 und Ziffer 3.5,
alle materiellen und immateriellen Vermdgensgegenstinde des Ubertragenden Rechtstrigers, die dem Geschéftsfeld P&P
zuzuordnen und insbesondere in den nachfolgenden Ziffern 4 bis 18 dieses Ausgliederungsvertrags naher bezeichnet sind,

soweit sie nicht ausdriicklich von der Ubertragung ausgenommen sind (das ,,Auszugliedernde Vermdgen®).

Das Auszugliedernde Vermdgen umfasst, vorbehaltlich Ziffer 3.4 und Ziffer 3.5, insbesondere die in der aus der Schlussbilanz
entwickelten  Ausgliederungsbilanz ~ flir das Geschdftsfeld P&P zum  1.Januar 2026, 0:00 Uhr, erfassten



3.3

3.4

3.5

4.1

Vermodgensgegenstande des Aktiv- und Passivvermogens (nachfolgend die ,Ausgliederungsbilanz® — Anlage 3.2). Die
Regelungen in Ziffer 20 bleiben unberihrt.

Zum Auszugliedernden Vermodgen gehdren weiterhin, vorbehaltlich Ziffer 3.4 und Ziffer 3.5, insbesondere samtliche
Vermdgensgegenstande, die zum Vollzugszeitpunkt im SAP Buchungskreis 1000 (SAP R3 System) (nachfolgend der ,,P&P
Buchungskreis®) verbucht sind. Wenn in diesem Ausgliederungsvertrag Positionen unter diesem P&P Buchungskreis zur
Konkretisierung des Auszugliedernden Vermdgens hinzugezogen werden, sind damit auch alle der jeweiligen Position in dem
Buchhaltungssystem nachgeordneten Sachkonten und weitere Unterpositionen, insbesondere einzelpostengefiihrte Konten
und Nebenblicher, erfasst.

Nicht zum Auszugliedernden Vermdgen gehdéren

(a) diejenigen Vermogensgegenstande, die dem Geschaftsbereich eCommerce zuzuordnen sind und inshesondere im
Buchungskreis DEN9 (SAP S4 HANA) erfasst werden;

(b) diejenigen Vermdgensgegenstande, die den Group Functions zuzurechnen sind, d.h. dem Corporate Center, Global
Business Services und Customer Solutions & Innovation, und im Buchungskreis DEOO (SAP S4 HANA) erfasst werden;

(c) alle dem Ubertragenden Rechtstriger eingerdumte Ermichtigungen Dritter, Geldbetrdge von deren Bankkonten
einzuziehen, insbesondere SEPA Lastschriftmandate jeglicher Ausformung; und

(d) eine nach § 39 Abs. 2 PostPersRG gegeniiber dem Ubertragenden Rechtstriger durch das Bundesministerium der
Finanzen angeordnete Sicherheitsleistung und die Rechtsfolgen aus einem die Sicherheitsleistung anordnenden
Bescheid.

Die Vertragsparteien stellen klar, dass die in dieser Ziffer 3.4 genannten Vermdgensgegenstande auch dann nicht zum
Auszugliedernden Vermdégen gehéren und nicht auf den Ubernehmenden Rechtstrager {ibergehen, wenn sie ebenfalls einen
Bezug zum Geschaftsfeld P&P aufweisen. Ziffer 3.5 bleibt unberiihrt.

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren jedenfalls alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen des steuerlichen
Teilbetriebs P&P des Ubertragenden Rechtstrigers und die nach wirtschaftlichen Zusammenhidngen dem Teilbetrieb P&P
zuordenbaren Vermdégensgegenstande, einschlieBlich des dem steuerlichen Teilbetrieb P&P zuzurechnenden Geschafts- und
Firmenwerts (,goodwill“). Dies gilt auch dann, wenn

(a) die Vermbgensgegenstande in den Ziffern 4 bis 18 und den zugehdrigen Anlagen, im P&P Buchungskreis oder der
Ausgliederungsbilanz nicht ausdriicklich aufgefiihrt oder ausdriicklich ausgenommen sind,

(b) diese erst nach dem Stichtag der Schlussbilanz, aber vor dem Vollzugszeitpunkt in das rechtliche oder wirtschaftliche
Eigentum des Ubertragenden Rechtstrigers gelangt sind, oder

(c) nicht rechtzeitig erkannt worden ist, dass es sich um funktional wesentliche Betriebsgrundlagen oder nach
wirtschaftlichen Zusammenhangen zuordenbare Wirtschaftsgliter handelt.

Die Vertragsparteien stellen klar, dass die Regelungen nach dieser Ziffer 3.5 den Ziffern 3.1 bis 3.4(c) vorgehen. Fiir die in Ziffer
3.4(d) in Bezug genommene Sicherheitsleistung, die nach §39 Abs.2 PostPersRG gegeniiber dem Ubertragenden
Rechtstrager durch das Bundesministerium der Finanzen angeordnet wird, einschlieBlich der Rechtsfolgen aus dem
anordnenden Bescheid, gilt, dass diese in jedem Fall beim Ubertragenden Rechtstréger verbleiben.

Immaterielle Vermdgensgegenstinde

Zum Auszugliedernden Vermdégen gehoren die im Folgenden naher beschriebenen registrierten und unregistrierten
immateriellen Schutzrechte, soweit sie nicht nach Ziffer 4.4 vom Auszugliedernden Vermdgen ausgenommen sind:

Registrierte Schutzrechte

Zum Auszugliedernden Vermodgen gehoren alle Rechte an den ausschlieBlich dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnenden

eingetragenen gewerblichen Schutzrechten einschlieBlich laufender Anmeldungen (nachfolgend die ,Registrierten IP-

Rechte”) und auf jeden Fall die

(a) in Anlage 4.1(a) aufgefiihrten Marken, insbesondere Wortmarken, Bildmarken und Wort- und Bildmarken, in den
jeweiligen Waren- und Dienstleistungsklassen und dariiber hinaus sonstige nicht-registrierte Kennzeichnungsrechte,
welche durch die Bekanntheit oder Benutzung der Marken entstanden sind, jeweils einschlieBlich des zugehdrigen
Geschafts- und Firmenwerts (,goodwill®);

(b) in Anlage 4.1(b) aufgefiihrten Designs und Geschmacksmuster;

(c) vertraglichen Rechte an den in Anlage 4.1(c) aufgefiihrten Domainnamen; und



4.2

4.3

4.4

(d) Registrierten IP-Rechte, die unter der Position 111000 des P&P Buchungskreises erfasst sind, soweit diese nicht
bereits in den vorangehenden Ziffern 4.1(a) bis 4.1(c) enthalten sind.

Unregistrierte Schutzrechte

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren alle ausschlieBlich dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnenden unregistrierten
Schutzrechte, insbesondere, und soweit diese nicht Gegenstand von den in Ziffer 12 erfassten Lizenzvereinbarungen sind,

(@) die in Anlage 4.2(a) aufgefiihrten selbst geschaffenen Computerprogramme und vergleichbaren Werke, jeweils
unter Einschluss der hiermit jeweils verbundenen vertraglich gewdhrten oder dem Ubertragenden Rechtstrager
sonst zustehenden Rechte und Informationen an Weiterentwicklungen, Anpassungen und Einstellungen,
insbesondere durch Arbeiten zum Customizing und zur Parametrisierung (nachfolgend die ,Selbst Geschaffene
Software”);

(b) sonstige Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, die nicht Computerprogramme darstellen, sowie
Nutzungsrechte (wie Bildrechte, Filmrechte, Musikrechte etc.) hieran (nachfolgend die ,,Urheberrechte®);

(c) technische, wissenschaftliche oder sonstige Informationen, einschlieBlich Informationen und Wissen in Bezug auf
nicht-patentierte und nicht-angemeldete Erfindungen (unabhdngig davon, ob patentierbar oder nicht),
Entdeckungen, Entwicklungen, Verbesserungen, Geschafts- und Betriebsgeheimnisse, Technologien, Hilfsmittel,
Methoden, Prozesse, Praktiken, Formeln, Anleitungen, Instruktionen, Techniken, verschriftlichte Ideen, technische
Verbesserungen, Designs, Zeichnungen, Fertigungs- und Herstellungsablaufe, Organisationsregeln, Apparate,
Spezifikationen, Ergebnisse sowie Sicherheits-, Herstellungs- und Qualitatskontrollinformationen;

(d) Inhalte von technischen Datenbanken, Kundendatenbanken und sonstigen Datenbanken (nachfolgend die
~Datenbankinhalte P&P*);

(e) Kundenstammdaten, soweit sie nicht schon von Datenbankinhalten P&P erfasst sind, inshesondere solche, die aus
den geman Ziffer 12 zum Auszugliedernden Vermdgen gehdérenden Vertragen und Rechtsbeziehungen resultieren;

() das System der Postleitzahlen in der Bundesrepublik Deutschland; und

(9) solche, die unter der Position 111000 des P&P Buchungskreises erfasst sind, soweit diese nicht bereits in den
vorangehenden Ziffern 4.2(a) bis 4.2(f) enthalten sind.

Zum Auszugliedernden Vermdégen gehért ebenfalls die Firma des Ubertragenden Rechtstrégers ,Deutsche Post AG“, die aber
erst vom Ubernehmenden Rechtstréger gefiihrt werden darf, wenn dies nach den gesetzlichen Vorschriften zulissig ist. Der
Ubertragende Rechtstrager willigt hiermit ausdriicklich ein und erteilt die Zustimmung, dass der Ubernehmende Rechtstriger
die bisherige Firma ,Deutsche Post AG* fortfiihrt, wenn und sobald dies nach den gesetzlichen Vorschriften zuldssig ist.

Nicht zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren und nichtim Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge ibertragen werden:

(a) die in Anlage 4.4(a) aufgefiihrten Schutzrechte, auch wenn diese ausschlieBlich im Geschaftsfeld P&P genutzt
werden;
(b) die Wortmarke ,DHL“ sowie sdmtliche weiteren an dem Zeichen "DHL" bestehenden Markenrechte, unabhdngig

davon, ob sie eingetragen, angemeldet oder aufgrund von Benutzung, Verkehrsgeltung oder Bekanntheit entstanden
sind, einschlieBlich Wortmarken, Bildmarken, Wort-/Bildmarken, dreidimensionalen Marken, Slogans, sonstige
Kennzeichenrechte, Namensrechte, geschaftliche Bezeichnungen und Werktitel, jeweils mit allen Zusatzen,
Abwandlungen, Schreibweisen, Ubersetzungen, Transliterationen, Varianten und abgeleiteten Markenformen,
(einschlieBlich aller laufenden und zukiinftigen Anmeldungen hierfiir sowie samtlicher daraus entstandener Rechte),
sowie samtliche Rechte an Designs oder Gebrauchsmustern, insbesondere Designs zu Berufskleidung und anderen
Waren oder Dienstleistungen, die die vorgenannten Kennzeichen oder Ausgestaltungen verwenden oder auf diese
Bezug nehmen.

Der Ubertragende Rechtstridger wird dem Ubernehmenden Rechtstrédger, jedenfalls solange es sich bei Letzterem um ein
verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG handelt, an den in Ziffer 4.4(a) bezeichneten Schutzrechten exklusive
Nutzungsrechte und an den in Ziffer 4.4(b) bezeichneten Schutzrechten, soweit erforderlich, nicht-exklusive Nutzungsrechte
im Wege und nach MaBgabe separater Lizenzvereinbarungen einrdumen.

Gegenstande des Sachanlagevermdégens

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren die im Folgenden néher beschriebenen Gegensténde des Sachanlagevermdégens:
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5.2
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Zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren alle

(@) Grundstiicke des Ubertragenden Rechtstrigers, einschlieBlich sidmtlicher (i) wesentlicher Bestandteile, d.h.
insbesondere der darauf errichteten Bauwerke und baulichen Anlagen (inshesondere Betriebsgebdude), (ii) darauf
befindlicher Scheinbestandteile und Zubehdr und (iii) Belastungen (insbesondere die in Abt. Il und Ill des jeweiligen
Grundbuchs eingetragenen Belastungen) und (iv) zugunsten des jeweiligen Eigentliimers des Grundstiicks bestellten
Grunddienstbarkeiten;

(b) Erbbaurechte des Ubertragenden Rechtstrdgers als Erbbauberechtigtem, einschlieBlich der jeweils
zugrundeliegenden Erbbaurechtsvertriage, welche der Ubernehmende Rechtstrager einschlieBlich aller sich daraus
ergebenden Rechte und Pflichten mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt vom Ubertragenden Rechtstrager Gibernimmt
und sich insbesondere verpflichtet, den vereinbarten Erbbauzins zu zahlen, und sdmtlicher (i) wesentlicher
Bestandteile, d.h. insbesondere der darauf errichteten Bauwerke und baulichen Anlagen (insbesondere
Betriebsgebdude), (ii) darauf befindlicher Scheinbestandteile und Zubehdr und (iii) Belastungen (insbesondere die in
Abt. Il und Ill des jeweiligen Grundbuchs eingetragenen Belastungen) und (iv) zugunsten des jeweiligen Inhabers des
Erbbaurechts bestellten Grunddienstbarkeiten; sowie

(c) Anwartschaftsrechte und Anspriiche auf Grundstiicksiibertragungen oder Erbbaurechtsbestellungen, einschlieBlich
der damit verbundenen Rechte und Pflichten, aus bereits vom Ubertragenden Rechtstriger mit Dritten zum Zeitpunkt
des Abschlusses dieses Ausgliederungsvertrags geschlossenen notariellen Urkunden

(nachfolgend ,,Grundstiicksrechte”),

insbesondere die in Anlage5.1(a) aufgefiihrten Grundstiicke, Erbbaurechte des Ubertragenden Rechtstrigers als
Erbbauberechtigtem einschlieBlich der jeweils zugrundeliegenden Erbbaurechtsvertrage sowie Anwartschaftsrechte und
Anspriiche auf Grundstiicksiibertragungen/Erbbaurechtsbestellungen, jedoch unter Ausschluss (vom Auszugliedernden
Vermdgen) der in Anlage 5.1(b) genannten Grundstiicksrechte.

Die Vertragsparteien stellen klar, dass zum Auszugliedernden Vermdégen auch solche Grundstiicksrechte gehéren, die in
Anlage 5.1(a) nicht oder nicht ausreichend bezeichnet sind, deren Ubergang auf den Ubernehmenden Rechtstriger jedoch von
den Vertragsparteien beabsichtigt ist. Ziffer 23 findet Anwendung.

Wenn der Ubertragende Rechtstréger oder einer seiner Rechtsvorginger in den Grundbuchbléttern, die in Anlage 5.1(a) in der
Spalte ,Grundbuchblatt® Uiber die Referenzierung der jeweiligen Grundbuchnummern erfasst werden, als Berechtigter
eingetragen ist, so gehdren die sich aus diesem Grundbuchblatt ergebenden Grundstiicksrechte zum Auszugliedernden
Vermdgen, auch wenn weitere Angaben in Anlage 5.1(a) zu diesem Grundbuchblatt (etwa zu Flurstiicken und Gemarkungen)
unzutreffend sind. Entsprechendes gilt fiir in Anlage 5.1(b) aufgefiihrte Grundstiicke mit der MaBgabe, dass die
Grundstlicksrechte dann nicht zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren.

Wenn umgekehrt der Ubertragende Rechtstriger oder einer seiner Rechtsvorganger in den Grundbuchbléttern, die in Anlage
5.1(a) in der Spalte ,,Grundbuchblatt” tiber die Referenzierung der jeweiligen Grundbuchnummern erfasst werden, nicht als
Berechtigter eingetragen ist, weil die Spalte ,Grundbuchblatt” die Grundbuchnummer nicht korrekt ausweist, sich aus den
weiteren Angaben zum Grundstiick in Anlage 5.1(a) jedoch die richtige Grundbuchnummer zweifelsfrei ermitteln ldasst und
unter dieser der Ubertragende Rechtstriger oder einer seiner Rechtsvorgénger als Berechtigter eingetragen ist, gehéren die
damit verbundenen Grundstiicksrechte ebenfalls zum Auszugliedernden Vermdgen. Entsprechendes gilt fiir in Anlage 5.1(b)
aufgefiihrte Grundstilicke mit der MaBgabe, dass die Grundstiicksrechte dann nicht zum Auszugliedernden Vermdgen gehdéren.

Soweit die Grundstiicke gemaB Ziffer 5.1 mit Erbbaurechten belastet sind, gehéren zum Auszugliedernden Vermdgen auch
jegliche darauf lastenden Erbbaurechte einschlieBlich des jeweils zugrundeliegenden Erbbaurechtsvertrags bzw. der darin
enthaltenen Rechte und Pflichten, welche der Ubernehmende Rechtstriger mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt vom
Ubertragenden Rechtstriger iibernimmt, insbesondere die in Anlage 5.2 aufgefiihrten Erbbaurechte einschlieBlich des jeweils
zugrundeliegenden Erbbaurechtsvertrags.

Zum Auszugliedernden Vermogen gehdren samtliche beschrankten personlichen Dienstbarkeiten, sonstige in das Grundbuch
eingetragene Rechte (insbesondere dingliche Vorkaufsrechte und Eigentumsvormerkungen), sowie durch Vormerkung
gesicherte Anspriiche auf Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit, eines Vorkaufsrechts oder eines
sonstigen in das Grundbuch einzutragenden dinglichen Rechts, die (i) zugunsten des Ubertragenden Rechtstrigers oder eines
seiner Rechtsvorganger im Grundbuch zu Lasten der Grundstiicke von Dritten eingetragen sind, (ii) dem Geschéftsfeld P&P
zuzuordnen sind und (iii) die Errichtung, Nutzung oder ErschlieBung von Vermdgensgegenstanden des Auszugliedernden
Vermdgens sichern, dem Betrieb des Geschaftsfelds P&P zu dienen bestimmt sind oder anderweitig Vermdgensgegenstande
des Auszugliedernden Vermdgens (insbesondere Miet- und/oder Pachtvertrdge und sich daraus ergebende Rechte und
Anspriiche) betreffen (,Sonstige Grundbuchliche Rechte”). Die Vertragsparteien stellen klar, dass wirtschaftlich zugunsten
des Ubertragenden Rechtstrdgers bestehende Grunddienstbarkeiten ebenfalls zum Auszugliedernden Vermdgen gehéren,
aber bereits von Ziffer 5.1 erfasst sind.

Die Vertragsparteien stellen klar, dass es im Rahmen der Ausgliederung des Treuhandvertrags DPPT 2009 bezogen auf die
Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P und des insofern anteilig zu Gibertragenden Treuhandvermdgens zu einer
Neuzuordnung von Grundstiicken als Bestandteil des Treuhandvermdgens kommen kann, die wirtschaftlich dem
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Ubertragenden Rechtstrager, rechtlich jedoch anderen Rechtssubjekten zugeordnet sind. Insoweit wird auf Ziffer 11
verwiesen.

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren alle technischen Anlagen und Maschinen sowie Werkzeuge, Vorrichtungen und
Lehren, auch soweit diese im Besitz von Dritten stehen, die dem Geschéftsfeld P&P zuzuordnen sind, insbesondere diejenigen,
die unter der Position 112300 des P&P Buchungskreises erfasst sind.

Die schlagwortartige Bezeichnung der Position 112300 und der dieser direkt zuzuordnenden Konten 1123000013 bis
1123106503 sind in der Anlage 5.5 enthalten.

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren alle anderen Anlagen und Gegenstande der Betriebs- und Geschaftsausstattung,
die dem Geschéaftsfeld P&P zuzuordnen sind, insbesondere

(@) diejenigen, die unter der Position 112700 des P&P Buchungskreises erfasst sind,
(b) samtliche Packstationen, insbesondere die in Anlage 5.6(b) aufgefiihrten;

(c) samtliche Briefkdsten, insbesondere die in Anlage 5.6(c) aufgefiihrten; und

(d) samtliche Postverteilkdsten, insbesondere die in Anlage 5.6(d) aufgefiihrten.

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren Rechte und Rechtspositionen, insbesondere Anspriiche aus auf Sachanlagen
geleisteten Anzahlungen und Sachanlagen im Bau, die dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen sind, insbesondere diejenigen, die
unter der Position 112800 des P&P Buchungskreises erfasst sind.

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren darliber hinaus alle dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnenden
Vermdgensgegenstande des Sachanlagevermdgens, die durch den P&P Buchungskreis oder bilanziell nicht oder nicht mehr
erfasst werden, insbesondere geringwertige oder bilanziell vollstdndig abgeschriebene Vermdgensgegenstande.

Beteiligungen

Zum Auszugliedernden Vermdégen gehoéren samtliche unmittelbaren und liber diese gehaltene mittelbare Beteiligungen des
Ubertragenden Rechtstrigers an den in Anlage 6.1 aufgefiihrten Gesellschaften oder anderweitigen Rechtsformen
(nachfolgend die , Beteiligungen P&P*).

Soweit nicht in diesem Ausgliederungsvertrag ausdriicklich abweichend geregelt, schlieBt die Zuordnung einer Beteiligung
zum Auszugliedernden Vermdgen sdamtliche damit verbundenen Rechte und Pflichten, insbesondere alle
Gewinnbezugsrechte, soweit bis zum Ausgliederungsstichtag keine Ausschittungen beschlossen worden sind, und
Verlustiibernahmeerkldrungen, ein. Dem Ubernehmenden Rechtstriger stehen alle Gewinnausschiittungen zu, die ab dem
Ausgliederungsstichtag beschlossen werden, unabhangig von dem Zeitraum, auf den sie entfallen. Erfasst sind ferner mit der
jeweiligen  Beteiligung zusammenhdngende oder auf diese bezogene Konsortialvertrage und sonstige
Gesellschaftervereinbarungen sowie, sollte eine Beteiligung nicht gesellschaftsrechtlich, sondern nur wirtschaftlich gehalten
werden (z.B. Uber ein Treuhandverhdltnis), die Rechtsposition, welche die wirtschaftliche Beteiligung vermittelt.
GleichermaBen gehen Beherrschungs- und / oder Ergebnisabfiihrungsvertrige, die der Ubertragende Rechtstridger mit
Beteiligungen P&P abgeschlossen hat, mit Wirkung zum Ausgliederungsstichtag auf den Ubernehmenden Rechtstréiger iiber,
insbesondere der Beherrschungs- und Ergebnisabfiihrungsvertrag zwischen dem Ubertragenden Rechtstriger als
herrschendem Unternehmen und der Deutsche Post Transport GmbH als abhangigem Unternehmen vom 10. Dezember 2024.

Bar- und Finanzmittel, Inhouse Bank Salden

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehoéren alle dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnenden Barmittel und Kassenbestande,
insbesondere die unter der Position 126000 im P&P Buchungskreis erfassten.

Zum Auszugliedernden Vermégen gehéren die bei der Inhouse Bank des Ubertragenden Rechtstrigers zugunsten bzw. zu
Lasten des Geschaftsfelds P&P zum Vollzugszeitpunkt bestehenden Salden, wie sie sich gemaR der Ein- und Auszahlungen ab
dem Ausgliederungsstichtag und ohne Beriicksichtigung unmittelbar vor dem Ausgliederungsstichtag bestehender Salden
ergeben. Zum Vollzugszeitpunkt wandeln sich diese buchhalterischen Salden zu Forderungen (bei positivem Saldo) bzw.
Verbindlichkeiten (bei negativem Saldo) des Ubernehmenden Rechtstrigers gegeniiber dem Ubertragenden Rechtstrager
(Inhouse Bank).

Anspriiche und Forderungen

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren samtliche Anspriiche und Forderungen soweit diese dem Geschaftsfeld P&P
zugeordnet sind, insbesondere

(@) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, einschlieBlich solcher Forderungen gegen verbundene Unternehmen
und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht, und insbesondere solche, die unter den



8.2

8.3

10.

10.1

Positionen 122100, 122200 und 122500 des P&P Buchungskreises erfasst sind; die schlagwortartige Bezeichnung
dieser Positionen und der diesen direkt zuzuordnenden Konten sind in der Anlage 8.1(a) enthalten;

(b) sonstige Forderungen, insbesondere solche, die unter der Position 122700 des P&P Buchungskreises erfasst sind;
und
(c) Anspriiche fiir verauslagte Z6lle und sonstige Einfuhrabgaben (z.B. Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchsteuern etc.).

Nicht zum Auszugliedernden Vermégen gehéren und demgemaB nicht auf den Ubernehmenden Rechtstriger iibertragen
werden

(@) samtliche Anspriiche, die aus den nach Ziffer 12.6 von der Ubertragung auf den Ubernehmenden Rechtstrager
ausgenommenen Vertragen resultieren; sowie

(b) samtliche lbrigen Steuerforderungen, soweit nicht unter Ziffer 8.1(c) aufgefiihrt.

Fir Arbeits- und Ausbildungsverhaltnisse (nachfolgend , Arbeitsverhdltnisse“) und arbeitnehmerbezogene Anspriiche gelten
Ziffern 11 und 16.

Vorridte und sonstige Gegenstdnde des Umlaufvermégens sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren alle nicht bereits von den vorangehenden Ziffern erfasste Gegenstande des
Umlaufvermdgens, die dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen sind, insbesondere

(a) Vorrdte, Waren, vor allem geringwertige Wirtschaftsgiiter und Verbrauchsmaterialien, insbesondere solche, die unter
der Position 121000 des P&P Buchungskreises erfasst sind, und diejenigen, die von dem P&P Buchungskreis
inventarmdBig oder bilanziell nicht oder nicht mehr erfasst werden, jeweils einschlieBlich aller Rechte und
Rechtspositionen;

(b) Anspriiche aus geleisteten und erhaltenen Anzahlungen, soweit diese dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen sind; und

(c) Rechtsverhaltnisse, die den in der Ausgliederungsbilanz ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
zugrunde liegen, insbesondere diejenigen, die unter der Position 130000 des P&P Buchungskreises erfasst sind.

Pflichten, Verbindlichkeiten, Risiken und Lasten

Zum Auszugliedernden Vermégen gehdren siamtliche Pflichten des Ubertragenden Rechtstrigers, einschlieBlich von
Verbindlichkeiten, ungewissen Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten und kinftiger Verbindlichkeiten, deren
Rechtsgrund bereits gelegtist, unabhdangig davon, ob diese bilanzierungsfahig sind oder nicht, soweit diese dem Geschaftsfeld
P&P zugeordnet sind, insbesondere

(a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, einschlieBlich solcher Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen
Unternehmen oder Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhdltnis besteht, insbesondere diejenigen, die unter
den Positionen 242100, 242200 und 242300 des P&P Buchungskreises erfasst sind; die schlagwortartige
Bezeichnung dieser Positionen und der diesen direkt zuzuordnenden Konten sind in der Anlage 10.1(a) enthalten;

(b) sonstige Verbindlichkeiten, insbesondere solche, die unter der Position 245000 des P&P Buchungskreises erfasst
sind;

(c) potentielle Verpflichtungen gemaf § 2 Abs. 2 und 3 des Postumwandlungsgesetzes;

(d) Verpflichtungen aus dem Gesetz zur Verbesserung der personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermdgen und in

den Postnachfolgeunternehmen;
(e) verauslagte Zélle und sonstige Einfuhrabgaben (z.B. Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchsteuern etc.);

(f) in Postwertzeichen verkorperte potentielle Transportverpflichtungen, die dem Wert der an Dritte verduBerten und
nicht entwerteten Postwertzeichen entsprechen;

(9) Rechtsverhdltnisse, die den in der Ausgliederungsbilanz ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten
zugrunde liegen, insbesondere diejenigen, die unter der Position 250000 des P&P Buchungskreises erfasst sind;

(h) Rechtsverhdltnisse, die den in der Ausgliederungsbilanz ausgewiesenen Rickstellungen zugrunde liegen,
insbesondere diejenigen, die unter der Position 230000 des P&P Buchungskreises erfasst sind;

(i) Verbindlichkeiten aus geleisteten und erhaltenen Anzahlungen, soweit diese dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen
sind, insbesondere diejenigen, die unter der Position 245200 des P&P Buchungskreises erfasst sind; und
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(i) Pflichten, die sich in Zusammenhang mit den in Anlage 10.1(j) genannten Objekten ergeben.

Nicht zum Auszugliedernden Vermégen gehéren und demgemdB nicht auf den Ubernehmenden Rechtstrager libertragen
werden

(a) samtliche Pflichten und insbesondere Verbindlichkeiten (einschlieBlich ungewisser und kiinftiger Verbindlichkeiten
sowie Eventualverbindlichkeiten), die aus den nach Ziffer 12.6 von der Ubertragung auf den Ubernehmenden
Rechtstrager ausgenommenen Vertragen resultieren;

(b) samtliche lbrigen gewisse und ungewisse Steuerverbindlichkeiten, soweit nicht unter Ziffer 10.1(e) aufgefiihrt; und

(c) ungewisse Pflichten, insbesondere Verbindlichkeiten, Risiken und Lasten, soweit diese auf angeblich fehlerhafter
Kapitalmarktinformation durch den Ubertragenden Rechtstréger beruhen.

Fir Arbeitsverhdltnisse und arbeitnehmerbezogenen Pflichten gelten Ziffer 11 und Ziffer 16.
Verbindlichkeiten aus betrieblicher Altersversorgung, Altersteilzeit- und Langzeitkonten, Insolvenzsicherung

Unbeschadet der in den Ziffern 36 ff. beschriebenen Folgen der Ausgliederung fiir die Arbeitnehmer gehdéren zum
Auszugliedernden Vermdgen alle bei dem Ubertragenden Rechtstriger bestehenden Pensionsverpflichtungen (aus
Pensionsanspriichen und Anwartschaften) gegeniiber (i) den Ubergehenden Arbeitnehmern P&P (wie in Ziffer 16.1 definiert),
sowie (ii) den Leistungsbeziehern und ausgeschiedenen Versorgungsanwirtern des Ubertragenden Rechtstrdgers, die mit
Versorgungsanspriichen gegentiber der Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (,VAP*) vor der Beendigung der VAP-
Pflichtversicherung zum 1. Mai 1997 ausgeschieden sind, einschlieBlich solcher Versorgungsverpflichtungen, die dem
Ubertragenden Rechtstrager durch Abschluss s0g. Parallelverpflichtungserklarungen (,vAP
Parallelverpflichtungserklarung“) bzgl. der Versorgungsverpflichtungen gegeniiber der VAP zuzuordnen sind (,VAP
Inaktive“) und (iii) den Leistungsbeziehern und mit unverfallbarer Anwartschaft ausgeschiedenen Versorgungsanwartern des
Ubertragenden Rechtstragers, die nach dem 31.Dezember 2018 bis zum Vollzugszeitpunkt ausgeschieden sind und im
Zeitpunkt ihres Ausscheidens dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen waren, einschlieBlich solcher Versorgungsverpflichtungen
aus VAP Parallelverpflichtungserkldarungen (,Inaktive Neu“ und gemeinsam mit den VAP Inaktiven die ,P&P Inaktiven®),
jeweils einschlieBlich solcher gegeniiber aus den Pensionsverpflichtungen berechtigten Hinterbliebenen und
ausgleichsberechtigten Personen (nachfolgend die ,Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P“) sowie damit in
Zusammenhang stehende Rechte.

Fir einen Teil dieser Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P, einschlieBlich solcher, die dem Ubertragenden
Rechtstridger durch Abschluss der VAP Parallelverpflichtungserklirungen zuzuordnen sind, hat der Ubertragende
Rechtstrager auf Grundlage des Vertrags iiber die Ubertragung von Vermégen sowie Treuhandvereinbarungen mit
Schuldbeitritt (urspriinglich: Vertrag lber Vermdgensiibertragung, Erstattung und Geschadftsbesorgung (Trustvertrag))
zwischen dem Ubertragenden Rechtstrdger und der Deutsche Post Pensions-Treuhand GmbH & Co. KG (nachfolgend der
,DPPT“) vom 27. Juni 2002 in der Fassung vom 5. Dezember 2009 einschlieBlich der danach durch die
Ergdnzungsvereinbarung vom 30. Januar 2014 erfolgten Anderungen, der am 22. September 2025 insgesamt neu gefasst
wurde, (nachfolgend insgesamt der , Treuhandvertrag DPPT 2009“ — Anlage 11.1a), eine Sicherung eingerichtet, die aus dem
von dem DPPT gehaltenen Treuhandvermdgen i.S.v. Abschnitt Il des Treuhandvertrags DPPT 2009 (nachfolgend das
~Treuhandvermégen DPPT 2009“) besteht.

Fiir einen anderen Teil der Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P hat der Ubertragende Rechtstrager auf Grundlage
des Treuhandvertrags zur Auslagerung und Verwaltung von Vermdgensmitteln und zur Sicherung von
Versorgungsverpflichtungen nach der fiir Entgeltumwandlung ab 2021 jeweils gultigen Fassung der Versorgungsordnung
Deferred Compensation Post zwischen dem Ubertragenden Rechtstriger und dem DPPT vom 29. Mérz 2021 (nachfolgend der
,Treuhandvertrag DPPT 2021“ - Anlage 11.1b), eine Sicherung eingerichtet, die aus dem vom DPPT gehaltenen
Treuhandvermdgen i.S.v. § 4 des Treuhandvertrags DPPT 2021 (nachfolgend das ,, Treuhandvermégen DPPT 2021°) besteht
und die der DPPT als Sicherungstreuhander fiir die gesicherten Versorgungsberechtigten halt.

Der Ubertragende Rechtstriager wird die durch den Treuhandvertrag DPPT 2009 eingerichtete Sicherung fiir die durch diesen
Treuhandvertrag abgesicherten Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P nach MaBgabe der Ziffer 11.2 auf eine
Nachfolgesicherung des Ubernehmenden Rechtstrégers iibertragen. Der Umgang mit der unter dem Treuhandvertrag DPPT
2021 zur Verfiigung gestellten Sicherung und die Einrdumung einer Nachfolgesicherung beim Ubernehmenden Rechtstriager
fiir die gesicherten Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P richtet sich nach Ziffer 11.3.

Zum Auszugliedernden Vermégen gehért ferner die Sicherung fiir die Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P, soweit
diese durch den Treuhandvertrag DPPT 2009 erfolgt. Die Ausgliederung der Treugeberstellung des Ubertragenden
Rechtstriagers unter dem Treuhandvertrag DPPT 2009 auf den Ubernehmenden Rechtstriger erfolgt dergestalt, dass der
Ubernehmende Rechtstridger die Rechte und Pflichten des Ubertragenden Rechtstrdgers aus dem Treuhandvertrag DPPT
2009 im Wege der Ausgliederung iibernimmt, soweit sich diese Rechte und Pflichten auf die Ubergehenden
Versorgungsverpflichtungen P&P beziehen (nachfolgend , Treuhandvertrag Ubernehmender Rechtstriger DPPT 2009).
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Auf Basis der so erfolgten Ausgliederung des Treuhandvertrags DPPT 2009, bezogen auf die Ubergehenden
Versorgungsverpflichtungen P&P, erfolgt nach MaBgabe des Treuhandvertrags DPPT 2009 die Ubertragung des anteilig auf
die Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P entfallenden Treuhandvermégens.

Dazu wird der Wert der zu libertragenden Vermdgensmittel aus dem Treuhandvermdgen DPPT 2009 aus dem Verhaltnis der
Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P zu den insgesamt unter dem Treuhandvertrag DPPT 2009 gesicherten
Versorgungsverpflichtungen (Verteilungsschliissel) ermittelt, jeweils berechnet nach IFRS / IAS 19 zum steuerlichen
Ubertragungsstichtag. Dieser Verteilungsschliissel wird sodann auf das Treuhandvermdgen DPPT 2009 zum steuerlichen
Ubertragungsstichtag angewendet, um das anteilig zu (ibertragende Treuhandvermdgen fiir den Treuhandvertrag
Ubernehmender Rechtstrdger DPPT 2009 zu ermitteln.

In Bezug auf das Treuhandvermdgen DPPT 2009 erfolgt die Auswahl der zu libertragenden Vermdgensgegenstande gemal §
6 Abs. 7 des Treuhandvertrags DPPT 2009 durch den DPPT. Die weiteren Einzelheiten der Ermittlung und der Ubertragung des
relevanten Treuhandvermégens richtet sich im Ubrigen und in Ergidnzung zu dem Vorstehenden nach der zwischen dem
Ubertragenden  Rechtstriger, dem Ubernehmenden Rechtstriger und dem DPPT  abzuschlieBenden
Ubertragungsvereinbarung, die als Entwurf in Anlage 11.2 beigefiigt ist.

Nicht zum Auszugliedernden Vermdgen zihlen der Treuhandvertrag DPPT 2021 und eine etwaige auf die Ubergehenden
Versorgungsverpflichtungen P&P entfallende Sicherung hierunter. Der Treuhandvertrag DPPT 2021 wird daher nicht auf den
Ubernehmenden Rechtstriger ausgegliedert und das anteilige Treuhandvermégen DPPT 2021 zur Sicherung der
Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P wird nicht auf den Ubernehmenden Rechtstrdger {ibertragen. Der
Ubertragende Rechtstréger bleibt auch nach erfolgter Ausgliederung alleiniger Treugeber unter dem Treuhandvertrag DPPT
2021. Der Ubernehmende Rechtstriger und der Ubertragende Rechtstridger haben hinsichtlich der unter dem
Treuhandvertrag DPPT 2021 gesicherten Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P einen Schuldbeitritt mit
Erfillungsiibernahme des Ubertragenden Rechtstridgers im Innenverhiltnis mit Datum vom steuerlichen
Ubertragungsstichtag (,Schuldbeitritt THV 2021 - Anlage 11.3) vereinbart. Die unter dem Treuhandvertrag DPPT 2021
gesicherten Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P werden dadurch rechtlich dem Ubernehmenden Rechtstrager
zugeordnet, wirtschaftlich bleiben sie aber durch den Schuldbeitritt THV 2021 bei dem Ubertragenden Rechtstréger.

Soweit die Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P durch externe Versorgungstrager (wie etwa liber die VAP, iber
Versicherungsvertrdge bei Lebensversicherungsunternehmen oder Uber Pensionsfonds wie den HDI Pensionsfonds)
durchgefiihrt werden, werden der Ubernehmende Rechtstrdger und der Ubertragende Rechtstrdger sich bemiihen, alle
erforderlichen Schritte und MaBnahmen vorzunehmen und die insoweit notwendigen Erkldarungen abgeben, um die insoweit
erfassten Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P nach dem Vollzugszeitpunkt unverdndert fortzufiihren. Die beim
jeweiligen externen Versorgungstriger bislang fiir die Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P angesammelten
Vermdgenswerte sollen ab dem Vollzugszeitpunkt weiterhin zur Bedienung der Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen
P&P zur Verfligung stehen. Teil des Auszugliedernden Vermdgens sind hingegen diejenigen urspriinglichen
Leistungsverpflichtungen der VAP, die der Ubertragende Rechtstriager durch die VAP-Parallelverpflichtungserklirungen
ibernommen hat, soweit diese die Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P betreffen. Die Ubertragung der Sicherung
einschlieBlich anteiligem Treuhandvermégen fiir die Ubergehenden Versorgungsverpflichtungen P&P im Rahmen der VAP-
Parallelverpflichtungserklarungen richtet sich nach Ziffer 11.2.

Unbeschadet der in den Ziffern 36 ff. beschriebenen Folgen der Ausgliederung fiir die Arbeitnehmer gehéren zum
Auszugliedernden Vermégen zudem alle bei dem Ubertragenden Rechtstriger bestehenden Verpflichtungen aus
Altersteilzeitkonten gegeniiber den Ubergehenden Arbeitnehmern P&P (wie in Ziffer 16.1 definiert) (,Ubergehende
Verpflichtungen ATZ“) und Verpflichtungen aus Zeitwertkonten gegeniiber den Ubergehenden Arbeitnehmern P&P (wie in
Ziffer 16.1 definiert) (,Ubergehende Verpflichtungen ZWK*“) sowie damit in Zusammenhang stehende Rechte.

Der Ubertragende Rechtstrédger stellt hierzu in Erfiillung seiner gesetzlichen Pflichten zur Insolvenzsicherung nach § 8a AltTZG
und § 7e SGB IV eine Insolvenzsicherung auf der Grundlage von folgenden Treuhandvertrdgen zur Verfligung, die zwischen
dem Ubertragenden Rechtstriger als Treugeber und dem Deutsche Post Generationenvertrag e.V. (,DP Generationen®) als
Treuhdnder abgeschlossen wurden:

(a) Treuhandvertrag zur Sicherung von Wertguthaben aus Zeitwertkonten nach TV 160 vom 4. November 2020 (,,THV
ZWK Tarif“);

(b) Treuhandvertrag zur Sicherung von Wertguthaben aus Zeitwertkonten aus nicht nach MaBgabe des TV 160
begriindeten Zeitwertkonten vom 4. November 2020 (,THV ZWK AT“ und gemeinsam mit dem THV ZWK Tarif ,,THVs
ZWK");

(c) Treuhandvertrag zur Sicherung von Wertguthaben aus Altersteilzeit vom 21. November 2024 (,THV ATZ"); sowie

(d) Treuhandvertrag zur Sicherung des Demografiefonds vom 24. Juni 2019 (,THV Demografie“ und zusammen mit den

THVs ZWK Tarif und dem THV ATZ ,, Treuhandvertrage ATZ und ZWK").

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehért ferner die Treugeberstellung des Ubertragenden Rechtstriagers hinsichtlich der
THVs ZWK, soweit sie sich auf die Sicherung der Ubergehenden Verpflichtungen ZWK durch die THVs ZWK bezieht. Zur
Sicherung der Ubergehenden Verpflichtungen ZWK verwaltet der DP Generationen unter den THVs ZWK unter anderem in



11.7

11.8

Hohe der Ubergehenden Verpflichtungen ZWK treuhdnderisch Treuhandvermégen (,Treuhandvermdgen ZWK*). Das
Treuhandvermdgen ist den unter den THVs ZWK gesicherten Arbeitnehmern in Héhe der auf den Zeitwertkonten gefiihrten
Wertguthaben anteilig zugeordnet. Zur Ubertragung der Sicherung fiir die Ubergehenden Verpflichtungen ZWK, die durch die
THVs ZWK gesichert werden, gliedert der Ubertragende Rechtstriger die Treugeberstellung unter den THVs ZWK auf den
Ubernehmenden Rechtstriger dergestalt aus, dass der Ubernehmende Rechtstriger die Rechte und Pflichten des
Ubertragenden Rechtstrigers aus den THVs ZWK im Wege der Ausgliederung tibernimmt, soweit sich diese Rechte und
Pflichten auf die Ubergehenden Verpflichtungen ZWK beziehen (nachfolgend ,Treuhandvertrige Ubernehmender
Rechtstrager ZWK").

Auf Basis der Ausgliederung der THVs ZWK, bezogen auf die Ubergehenden Verpflichtungen ZWK, erfolgt nach MaBgabe der
THVs ZWK die Ubertragung des auf die Ubergehenden Verpflichtungen ZWK entfallenden Treuhandvermégens. Hierzu ist
beabsichtigt, dass der DP Generationen das unter den THVs ZWK gehaltene anteilige Treuhandvermdgen ZWK auf die
Treuhandvertrage Ubernehmender Rechtstrdger ZWK Ubertrdgt. Die weiteren Einzelheiten der Ermittlung und der
Ubertragung des relevanten Treuhandvermdgens richten sich nach der gesondert zwischen dem Ubertragenden Rechtstréger,
dem Ubernehmenden Rechtstrager und dem DP Generationen abzuschlieBenden Ubertragungsvereinbarung, die als Entwurf
in Anlage 11.6 beigefligt ist.

Nicht zum Auszugliedernden Vermdgen zéhlt der THV ATZ und eine etwaige auf die Ubergehenden Verpflichtungen ATZ
entfallende Sicherung hierunter. Die Treugeberstellung des Ubertragenden Rechtstragers unter dem THV ATZ wird nicht auf
den Ubernehmenden Rechtstriger ausgegliedert. Vielmehr ist beabsichtigt, dass der Ubertragende Rechtstriger den
Ubernehmenden Rechtstriger in die Insolvenzsicherung unter dem THV ATZ entsprechend der Regelungen im THV ATZ
einbezieht, wodurch der Ubernehmende Rechtstrager selbst Treugeber unter dem THV ATZ wird. Dies erfolgt zum Beispiel
durch Abgabe einer entsprechenden Bevollmichtigung des Ubernehmenden Rechtstrigers an den Ubertragenden
Rechtstrager. Treuhandvermdgen wird nicht (ibertragen. Die Sicherung der Ubergehenden Verpflichtungen ATZ erfolgt
vielmehr (iber einen Avalkredit-Rahmenvertrag, der zwischen dem Ubertragenden Rechtstrager und der Landesbank Hessen
Thiiringen Girozentrale abgeschlossen wurde und in den auch der Ubernehmende Rechtstrager und die unter dem THV ATZ
zu sichernden Ubergehenden Verpflichtungen ATZ einbezogen werden sollen. Der Ubernehmende Rechtstridger und der
Ubertragende Rechtstrager verpflichten sich, die hierfiir erforderlichen Erklirungen abzugeben und sich um die
entsprechende Einbeziehung zu bemuhen.

Zum Auszugliedernden Vermégen zihlen alle bei dem Ubertragenden Rechtstriger bestehenden Verpflichtungen im
Zusammenhang mit dem auf Basis eines schuldrechtlichen Vertrags zwischen ver.di und dem Ubertragenden Rechtstrager
eingerichteten Demografiefonds, soweit diese die Ubergehenden Arbeitnehmer P&P betreffen (,Ubergehende
Verpflichtungen Demografiefonds®). Zur Sicherung der Ubergehenden Verpflichtungen Demografiefonds verwaltet der DP
Generationen unter dem THV Demografie treuhdnderisch Treuhandvermdgen (,Treuhandvermdégen Demografie). Zur
Ubertragung der Sicherung fiir die Ubergehenden Verpflichtungen Demografiefonds, die durch den THV Demografie gesichert
werden, gliedert der Ubertragende Rechtstriger die Treugeberstellung unter dem THV Demografie auf den Ubernehmenden
Rechtstrager dergestalt aus, dass der Ubernehmende Rechtstrager die Rechte und Pflichten des Ubertragenden Rechtstrigers
aus dem THV Demografie im Wege der Ausgliederung tbernimmt, soweit sich diese Rechte und Pflichten auf die
Ubergehenden Verpflichtungen Demografiefonds beziehen (nachfolgend ,Treuhandvertrag Ubernehmender Rechtstriger
Demografie”).

Auf Basis der Ausgliederung des THV Demografie, bezogen auf die Ubergehenden Verpflichtungen Demografiefonds, erfolgt
nach MaBgabe des THV Demografie die Ubertragung des anteilig auf die Ubergehenden Verpflichtungen Demografiefonds
entfallenden Treuhandvermdgens, das in zwei Abrechnungsverbdnde unterteilt ist (Abrechnungsverband | und
Abrechnungsverband Il).

(@) Abrechnungsverband |: Der DP Generationen wird mit Wirkung zum Ausgliederungsstichtag das unter dem THV
Demografie im Abrechnungsverband | gehaltene anteilige Treuhandvermdgen Demografie zur Sicherung der
Ubergehenden Verpflichtungen Demografiefonds auf den Abrechnungsverband | des Treuhandvertrages
Ubernehmender Rechtstrager Demografie iibertragen.

(b) Abrechnungsverband Il: Der Ubertragende Rechtstrdger wird den auf die Ubergehenden Verpflichtungen
Demografiefonds entfallenden Anteil an dem unter dem Abrechnungsverband Il gehaltenen Treuhandvermdgen wie
folgt ermitteln:

(i) In einem ersten Schritt wird der prozentuale Anteil, der auf die Ubergehenden Arbeitnehmer P&P, gewichtet
nach dem Grad ihrer Beschéftigung (FTE), die zum steuerlichen Ubertragungsstichtag ein Zeitwertkonto
nach Tarifvertrag 160 eingerichtet haben, im Verhltnis zur Anzahl aller Arbeitnehmer des Ubertragenden
Rechtstrdgers, gewichtet nach dem Grad ihrer Beschaftigung (FTE), die zum steuerlichen
Ubertragungsstichtag ein Zeitwertkonto nach Tarifvertrag 160 eingerichtet haben, festgestellt
(,Verteilungsschliissel Demografiefonds Abrechnungsverband I1°).

(ii) In einem zweiten Schritt wird der Verteilungsschliissel Demografiefonds Abrechnungsverband Il auf das
zum steuerlichen Ubertragungsstichtag und unter dem Abrechnungsverband Il des THV Demografie
gesicherte Treuhandvermdgen zum steuerlichen Ubertragungsstichtag angewendet. Der dem
Verteilungsschliissel entsprechende Anteil entspricht wertmaBig dem anteilig auf den
Abrechnungsverband Il des Treuhandvertrags Ubernehmender Rechtstrager Demografie zu {ibertragenden
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Treuhandvermdgen zur Sicherung der Ubergehenden Verpflichtungen Demografiefonds. Die weiteren
Einzelheiten der Ermittlung und der Ubertragung des relevanten Treuhandvermégens richten sich nach der
gesondert zwischen dem Ubertragenden Rechtstrager, dem Ubernehmenden Rechtstrager und dem DP
Generationen abzuschlieBenden Ubertragungsvereinbarung, die als Entwurf in Anlage 11.8 beigefiigt ist.

Vertrdge und sonstige Rechtsverhdltnisse

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren alle Vertrdage, Vertragsangebote und -anbahnungen (einschlieBlich laufender
Ausschreibungen) und sonstigen Schuld- und Rechtsverhaltnisse, einschlieBlich aller dazugehérigen Rechte und Pflichten (die
ggf. auch noch einmal separat unter den Ziffern 4, 5, 8 und 10 erfasst sind), sowie weiterhin Rechtsverhiltnisse, die bedingt,
befristet, noch nicht vollstandig wirksam geworden oder bereits erfiillt sind, sowie solche, die ein zum Auszugliedernden
Vermdgen gehdrendes Rechtsverhdltnis ergdnzen, andern, verldngern, beenden oder ersetzen (nachfolgend die ,Vertrage“),
bei denen jedenfalls auch der Ubertragende Rechtstrdger Partei des Vertrages ist und die sich ausschlieBlich auf das
Geschéftsfeld P&P beziehen (nachfolgend die ,AusschlieBlichen Vertrage“), soweit sie nicht nach Ziffer 12.6 vom
Auszugliedernden Vermdgen ausgenommen sind, insbesondere:

(a)

Vertrage, die mit Personen abgeschlossen wurden, die nicht verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG
sind, insbesondere

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Kundenvertrage in Deutschland

Vertrage mit Geschafts- und Privatkunden, insbesondere diejenigen, die mit den unter der Position 122100
des P&P Buchungskreises erfassten Vertragspartnern bestehen;

Kundenvertrage auslandische Post- und Paketunternehmen

Vertrdge mitausldandischen Post-, Paket- und Beférderungsunternehmen tiber die Endzustellung durch den
Ubertragenden Rechtstrdger von im Ausland bei diesen Unternehmen aufgegebenen Sendungen an
Empfanger in Deutschland, insbesondere mit den in Anlage 12.1 anhand ihrer jeweiligen in der Anlage
nadher erlduterten Kennziffer identifizierten Vertragspartnern;

Vertrage mit Vertriebspartnern

Vertrdge mit Vertriebspartnern (u.a. Partnerfilialen und DHL Paketshops), insbesondere diejenigen, die mit
den unter der Position 122771 des P&P Buchungskreises erfassten Vertragspartnern bestehen;

Einkaufs-, Zulieferer- und Ressourcenbeschaffungsvertrage

Vertrdge (iber die Beschaffung von Ressourcen (insbesondere Sachleistungen und -lieferungen,
Dienstleistungen, Nutzungsrechte), insbesondere diejenigen, die mit den unter Position 242100 des P&P
Buchungskreises erfassten Vertragspartnern bestehen, sowie

i Vertrage liber Logistik- und Transportleistungen, insbesondere mit den in Anlage 12.1 genannten,
teilweise anhand ihrer jeweiligen in der Anlage ndher erldauterten Kennziffer identifizierten,
Vertragspartnern;

ii. Vertrdge Uber die Nutzung von IT Komponenten, Systemen oder Software, insbesondere
diejenigen, die mit den unter den Positionen 111000, 112700, 112800 und der Kontonummer
2324000033 des P&P Buchungskreises erfassten Vertragspartnern bestehen;

iii. Vertrage Uiber Nutzungsrechte an geistigem Eigentum (Lizenzen);

iv. Vertrdge (insbesondere Leasing), die das wirtschaftliche Eigentum des Ubertragenden
Rechtstrdgers an den in Ziffern 5.5 bis 5.8 beschriebenen Vermdgensgegenstdanden begriinden;

V. Mietvertrage Uber Flachen, Gebdaude oder Teile davon, Gestattungs- und Sondervertrage,
insbesondere solche, welche die Aufstellung oder Anbringung von in Ziffer 5 bezeichneter
Verteilinfrastruktur (wie Briefkdsten, Postablagekasten, Packstationen) zum Gegenstand haben,
sowie die in Anlage 12.1 konkret aufgefiihrten;

Vi. Vertrage, die sich auf das in Ziffer 5 beschriebene Sachanlagevermdgen beziehen, insbesondere
solche, die dessen Wartung, Instandhaltung und Betrieb betreffen;

vii. Vertrage mit Zertifizierungsanbietern, u.a. liber die Nutzung und das Recht zum Flhren von
Zertifikaten (einschlieBlich digitaler Zertifikate und Verschliisselungen), insbesondere die in
Anlage 12.1 aufgefiihrten;



(v)

(vi)
(vii)

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Vertrage mit ausldandischen Post-, Paket- und Beférderungsunternehmen tber die Endzustellung
von in Deutschland beim Ubertragenden Rechtstrager aufgegebenen Sendungen beim jeweiligen
Empfangerim Ausland, insbesondere mit den in Anlage 12.1 anhand ihrer jeweiligenin der Anlage
ndher erlduterten Kennziffer identifizierten Vertragspartnern;

Vertrage Uber den Erwerb oder die VerduBerung von Vermdgensgegenstanden des Anlage- oder
Umlaufvermdgens, insbesondere des in Ziffern 5.5 bis 5.8 und 9 erfassten, die sich nicht auf
Grundstiicksrechte beziehen (die Gegenstand der Ziffern 5.1 bis 5.3 sind);

Sicherungsgeschéfte (Hedging-Vertrage) Giber Dieselkraftstoffe;

Vertrage lber die Verwendung von Strom aus StraBenfahrzeugen mit reinem Elektroantrieb zur
THG-Quotenerfiillung (Elektromobilitat) i.S.v. § 37a Abs. 6 BImSchG;

Netzanschluss- und Netznutzungsvertrdge, soweit die Grundstiicks- oder Nutzungsrechte an den
Liegenschaften, auf die sich diese Vertrage beziehen, Teil des Auszugliedernden Vermdgens sind;

Vertrage in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Betriebsgastronomie, insbesondere
diejenigen mit den im Buchungskreis DEZZ erfassten Vertragspartnern, mit Ausnahme der
Vertrage, welche die Bewirtschaftung der Betriebsgastronomie am Post Campus in Bonn
betreffen;

Vertrage des Supplier Finance Programms, soweit sich diese auf die in Ziffer 12.1(a) (iv) genannten Vertrage
beziehen;

Vertrage tber Werbe- und Marketingkooperationen;

Sonstige Vertrage

Vertrdge zur Uberlassung von Arbeithehmern oder Beamten des Ubertragenden Rechtstrigers an
Dritte, die nicht verbundene Unternehmen i.S.d. §8 15 ff. AktG sind, sowie Vertrage zur
Uberlassung von Arbeitnehmern von Dritten, die nicht verbundene Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff.
AktG sind, an den Ubertragenden Rechtstriger;

Rahmenvereinbarungen mit Abrufkraften;

hervorgehender Auszahlungs- oder Riickzahlungsanspriiche);

iv. Auftragsdatenverarbeitungsvertrage und Vereinbarungen uber die gemeinsame
Verantwortlichkeit fiir Daten;
V. Vertrige zwischen dem Ubertragenden Rechtstrager und dem Bundesministerium der Finanzen
zu Versetzungen und Riickernennungen von Beamten, abgeschlossen 2004 und 2018;
vi. Vertraulichkeitsvereinbarungen;
vii. Vertrdge liber die Einhaltung bestimmter Standards (Code of Conduct, ESG) mit Kunden oder
Lieferanten;
viii. alle Vertrage, die nicht bereits von den vorstehenden Ziffern dieser Ziffer 12.1(a) erfasst und
rechtliche Grundlage fiir die in Ziffer 8 oder Ziffer 10 spezifizierten Vermodgensgegenstande sind.
(b) Vertrdge mit verbundenen Unternehmen i.S.d. §8§ 15 ff. AktG, insbesondere
(i) Kundenvertrage

(ii)

Vertrage mit Gesellschaften, die Leistungen des Geschaftsfelds P&P beziehen, insbesondere mit denjenigen,
die unter den Positionen 122200 und 122500 des P&P Buchungskreises als Vertragspartner erfasst sind,
und der Vertrag mit der DHL Paket GmbH Uber Logistik- und Transportleistungen;

Einkaufs-, Zulieferer- und Ressourcenbeschaffungsvertrage

Vertrage Uber die Beschaffung von Ressourcen (insbesondere Sachleistungen und -lieferungen,
Dienstleistungen, Nutzungsrechte), insbesondere diejenigen, die mit den unter der Position 242200 des
P&P Buchungskreises erfassten Vertragspartnern bestehen, und
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i Vertrige, die das wirtschaftliche Eigentum des Ubertragenden Rechtstrigers an den in Ziffern 5.5
bis 5.8 beschriebenen Vermdgensgegenstanden begriinden;

ii. Vertrage Uber die Vermietung der in Ziffer 5.1 erfassten Grundstiicksrechte an die Deutsche Post
Immobilien GmbH,;

iii. Vertrdge des Ubertragenden Rechtstrdgers mit der Deutsche Post Immobilien GmbH (ber die
Untervermietung der durch den Ubertragenden Rechtstriger von Dritten, d.h. nicht verbundenen
Unternehmen im Sinne der 8§ 15 ff. AktG, angemieteten Liegenschaften und Flachen,
insbesondere die Uber Ziffer 12.1(a)(iv)v spezifizierten;

iv. Mietvertrage Uber die Anmietung von im Geschaftsfeld P&P genutzten Liegenschaften und
Flachen oder Teilen davon durch den Ubertragenden Rechtstriger von der Deutsche Post
Immobilien GmbH;

V. Vertrage Uber Nutzungsrechte an geistigem Eigentum (Lizenzen).
(iii) Sonstige Vertrdage

i. Vertrage zur Uberlassung von Arbeitnehmern oder Beamten an verbundene Unternehmeni.S.d. §§
15 ff. AktG;

ii. Auftragsdatenverarbeitungsvertrdage  und  Vereinbarungen Uber die  gemeinsame
Verantwortlichkeit fiir Daten;

iii. ,Loan Facility Agreement“ vom 27. August 2025 zwischen dem Ubertragenden Rechtstriger und
der Deutsche Post Altersvorsorge Sicherung e.V. & Co. Objekt Gronau KG;

iv. notariell beurkundeter ,,Grundstlickskaufvertrag mit Stundungsabrede und mit Auflassung” vom
26. September, UVZ-Nr. D 1018/2025 des Notars Dr. Dirk Solveen in Bonn;

V. Vertraulichkeitsvereinbarungen;

Vi. alle Vertrage, die nicht bereits von den vorstehenden Ziffern dieser Ziffer 12.1(b) erfasst und
rechtliche Grundlage fiir die in Ziffer 8 oder Ziffer 10 spezifizierten Vermdgensgegenstande sind.

Soweit es sich bei den in den Anlagen zu dieser Ziffer 12.1 aufgefiihrten oder Uber Positionen des Buchungskreises P&P
konkretisierten Vertrdgen nicht um AusschlieBliche Vertrdge, sondern Gemischte Vertrage (wie in nachfolgender Ziffer 12.3
definiert) handelt, sind diese nach MaBgabe dieses Ausgliederungsvertrages als Gemischte Vertrage zu behandeln.

Die Vertragsparteien stellen klar, dass Vertrage, die unter globalen Rahmenvertragen, d.h. solchen Vertragen, die nicht den
Austausch der Hauptleistungen selbst begriinden, sondern nur die Rahmenbedingungen fiir diesen Austausch festlegen
(.Globale Rahmenvertrdge”), abgeschlossen wurden und den jeweiligen konkreten Austausch von Hauptleistungen festlegen
und begriinden (,Einzelvertrage“) ebenfalls AusschlieBliche Vertrdge darstellen, wenn sich diese Einzelvertrage
ausschlieBlich auf das Geschaftsfeld P&P beziehen und zwar auch dann, wenn es sich bei dem zugrundeliegenden Globalen
Rahmenvertrag um einen Gemischten Vertrag handelt.

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren nach MaBgabe der Bestimmungen in Ziffer 12.4 weiterhin die Vertrage, die nicht
AusschlieBliche Vertrage sind und sich ihrem Gegenstand nach zumindest auch auf das Geschaftsfeld P&P beziehen
(nachfolgend die ,,Gemischten Vertrage*), soweit sie nicht nach Ziffer 12.6 vom Auszugliedernden Vermdgen ausgenommen
sind.

Wenn es sich bei einem Gemischten Vertrag

(@) um einen Globalen Rahmenvertrag handelt, insbesondere solche mit Vertragspartnern, die in Anlage 12.4 anhand
der in der Anlage ndher erlauterten Identifikationsnummer identifiziert werden, ist nicht der Globale Rahmenvertrag
Teil des Auszugliedernden Vermdgens, sondern ausschlieBlich das Recht des Ubertragenden Rechtstrigers, fiir das
Geschaftsfeld P&P unter dem jeweiligen Globalen Rahmenvertrag Einzelvertrdge abzuschlieBen (das ,Orderrecht”);

(b) nicht um einen Globalen Rahmenvertrag handelt, unter diesem vom Ubertragenden Rechtstrager abgeschlossenen
Vertrag jedoch verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 AktG ff. die vertraglichen Hauptleistungen direkt vom
jeweiligen Vertragspartner beziehen diirfen, ist ebenfalls nicht dieser mit dem Ubertragenden Rechtstriger
abgeschlossene Vertrag Teil des Auszugliedernden Vermégens, sondern ausschlieBlich das Recht des Ubertragenden
Rechtstragers, vertragliche Leistungen fiir das Geschaftsfeld P&P direkt zu beziehen, einschlieBlich der damit
verbundenen Pflichten, und diejenigen Rechte und Pflichten, die unter dem jeweiligen Gemischten Vertrag
gleichermaBen fiir das Geschaftsfeld P&P und alle weiteren Geschéftsfelder oder Bereiche gelten und die damit,
soweit Geschéftsfelder und Bereiche des Ubertragenden Rechtstrigers auBerhalb des Geschéftsfelds P&P betroffen
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sind, beim Ubertragenden Rechtstriger verbleiben und zudem, soweit das Geschiftsfeld P&P betroffen ist, zusétzlich
fiir den Ubernehmenden Rechtstriger gelten (das ,Bezugsrecht®);

(c) um einen solchen Gemischten Vertrag handelt, der weder unter Ziffer 12.4(a) noch Ziffer 12.4(b) fallt, gehdren zum
Auszugliedernden Vermdgen nur diejenigen Rechte und Pflichten unter dem jeweiligen Gemischten Vertrag, die sich
ausschlieBlich auf das Geschdftsfeld P&P beziehen (dieser Anteil der ,P&P Anteil“) und diejenigen Rechte und
Pflichten, die gleichermaBen fiir das Geschaftsfeld P&P und alle weiteren Geschaftsfelder oder Bereiche gelten und
die damit, soweit Geschiftsfelder und Bereiche des Ubertragenden Rechtstragers auBerhalb des Geschiftsfelds P&P
betroffen sind, beim Ubertragenden Rechtstrager verbleiben und zudem, soweit das Geschiftsfeld P&P betroffen ist,
zusétzlich fir den Ubernehmenden Rechtstriger gelten (der P&P Anteil zusammen mit diesen gleichermaBen
geltenden Rechten und Pflichten, dem Orderrecht und dem Bezugsrecht der ,,Auszugliedernde Anteil“).

Der P&P Anteil ist wie folgt zu bestimmen:
Bei Gemischten Vertragen,

(i) welche den Bezug von nicht-monetiren Leistungen durch den Ubertragenden Rechtstrdger zum
Gegenstand haben und bei denen bestimmte Leistungen ausschlieBlich vom Geschéftsfeld P&P bezogen
werden, bezieht sich der P&P Anteil auf die auf diese Leistungen entfallenden Rechte und Pflichten, wenn
diese separat festgelegt wurden oder ohne Eingriff in die kommerzielle Gesamtlogik des Vertrags von den
Rechten und Pflichten, welche die nicht durch das Geschaftsfeld P&P bezogenen Leistungen betreffen,
getrennt werden kdénnen;

(ii) welche die Erbringung von nicht-monetdren Leistungen durch den Ubertragenden Rechtstréger betreffen
und bei denen bestimmte dieser Leistungen ausschlieBlich mittels Ressourcen des Geschaftsfelds P&P
generiert werden, bezieht sich der P&P Anteil auf die auf diese bestimmten Leistungen entfallenden Rechte
und Pflichten, wenn diese separat festgelegt wurden oder ohne Eingriff in die kommerzielle Gesamtlogik
des Vertrags von den Rechten und Pflichten, welche die nicht durch das Geschaftsfeld P&P erbrachten
Leistungen betreffen, getrennt werden kénnen; und

(iii) welche weder von Ziffer 12.4(c)(i) noch Ziffer 12.4(c)(ii) erfasst sind, entspricht der P&P Anteil denjenigen
Rechten und Pflichten, die dem Geschéftsfeld P&P verursachungsgerecht (insbesondere auf Basis des
Anteils der vom Geschaftsfeld P&P unter dem Vertrag generierten Umsdtze oder Kosten an den
Gesamtumsdtzen oder -kosten) in Einklang mit den Grundsatzen von Treu und Glauben zuzuordnen sind.

Zum Auszugliedernden Vermégen gehéren alle Firmentarifvertrige des Ubertragenden Rechtstrigers, die vor dem
Vollzugszeitpunkt in Kraft getreten sind, und solche Firmentarifvertrage des Ubertragenden Rechtstréagers, die ausschlieBlich
fiir den Ubernehmenden Rechtstridger abgeschlossen wurden und zum Vollzugszeitpunkt in Kraft treten. Nicht zum
Auszugliedernden Vermdgen gehdren Firmentarifvertrage des Ubertragenden Rechtstrdgers, die zum Vollzugszeitpunkt in
Kraft treten und ausschlieBlich fiir den Ubertragenden Rechtstriger abgeschlossen wurden. Im Ubrigen gilt fir
Arbeitsverhdltnisse und arbeitnehmerbezogene Vertrdge Ziffer 16 und fir Vertrage, die in Zusammenhang mit der
betrieblichen Altersvorsorge stehen, Ziffer 11.

Kategorien nicht zum Auszugliedernden Vermdgen:

(a) Vertrdge Uber Fremdfinanzierungen, bei denen es sich nicht um Warenkredite (Lieferung auf Zahlungsziel) handelt,
und in diesem Zusammenhang abgeschlossene Vereinbarungen, insbesondere

(i) Darlehensvertrage, Anleihen, Mezzanin-Finanzierungen mit Fremdkapitalcharakter;
(i) Wohnbaudarlehen;
(iii) Vereinbarungen zur Teilnahme an der Inhouse Bank bzw. Cash Pooling;
(iv) Derivate und Hedgingvertrage;
(v) Factoring-Vertrage.
(b) Vertrdge Uiber die Konzerninnenfinanzierung, Darlehen mit verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG;
und
(c) Vertrige, die der Ubertragende Rechtstriger mit dem Ubernehmenden Rechtstrdger abgeschlossen hat,

insbesondere der Beherrschungs- und Ergebnisabflihrungsvertrag vom 10. Dezember 2024.
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Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren alle dem Geschédftsfeld P&P zuzuordnenden Rechte und Pflichten des
Ubertragenden Rechtstrigers aus inldndischen und auslindischen &ffentlich-rechtlichen Rechtspositionen, insbesondere aus
Berechtigungen, Genehmigungen, Gestattungen, Nutzungsrechten, Zustimmungen, Erlaubnissen, Bewilligungen,
Beschliissen, Zulassungen, Befreiungen, Freistellungen, 6ffentlich-rechtlichen Zertifikaten, Konzessionen, Zuteilungen,
Anzeigen, Eintragungen, Registrierungen, o6ffentlich-rechtlichen Vertrdgen sowie aus sonstigen offentlich-rechtlichen
Anordnungen, Verfligungen, Entscheidungen, Bestdtigungen und anderen hoheitlichen MaBnahmen gleich welcher Art.
Hiervon erfasst sind auch 6ffentlich-rechtliche Rechtspositionen, die bedingt, befristet oder noch nicht vollstandig wirksam
geworden sind, sowie solche, die zum Auszugliedernden Vermdgen gehdrende 6ffentlich-rechtliche Rechtspositionen
ergdnzen, andern, verldngern, beenden oder ersetzen. Entsprechendes gilt flir dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnende Antrage
auf Erteilung, Anderung, Verlingerung, Beendigung oder Ersetzung solcher &ffentlich-rechtlichen Rechtspositionen
(nachfolgend die ,Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen®).

Zum Auszugliedernden Vermégen gehéren insbesondere alle Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen aus den folgenden
Bereichen:

(@) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen mit Sach- bzw. Anlagenbezug in Zusammenhang mit Gegenstianden des zu
Ubertragenden Sachanlagevermd&gens nach Ziffer 5 oder in Zusammenhang mit Vermdgensgegenstdanden, an denen
der Ubertragende Rechtstrager zwar nicht das rechtliche, jedoch das wirtschaftliche Eigentum hélt, und hinsichtlich
derer er nach Ziffer 11 seine Treugeberstellung auf den Ubernehmenden Rechtstrager iibertragt, insbesondere:

(i) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der dezentralen Verteilinfrastruktur,
insbesondere mit den in Ziffer 5.6 aufgefiihrten Vermdgensgegenstanden;

(i) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen auf dem Gebiet des 6ffentlichen Baurechts, einschlieBlich
Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;

(iii) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Immissionsschutzrecht;
(iv) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im StraBen- und Wegerecht;
(v) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Wasserrecht, insbesondere im Zusammenhang mit der

Bewirtschaftung von Gewassern, mit Entwasserungsanlagen, fiir die Einleitung von Abwasser in Gewdsser
sowie in Offentliche oder private Abwasseranlagen sowie fiir den Anschluss an die offentliche
Wasserversorgung und Abwasserentsorgungsanlagen;

(vi) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Umwelt- und Naturschutzrecht;
(vii) Vertrdge im Zusammenhang mit Kompensations- und AusgleichsmaBnahmen;
(viii) Sanierungsverpflichtungen und sonstigen Pflichten im Zusammenhang mit Gewasser- und

Bodenverunreinigungen, Altlasten im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes, Kampfmitteln sowie
Altlastenfreistellungsbescheiden;

(ix) Baulasten.

(b) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Erbringung von Postdienstleistungen,
insbesondere:
(i) das Recht, Postdienstleistungen zu erbringen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 PostG, auch in Verbindung mit §

112 Abs. 1 PostG;
(ii) die Pflicht zur Erbringung des Universaldienstes nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nummern 1 bis 3 PostG;

(iii) die Pflicht nach § 61 PostG, Schriftstiicke unabhangig von ihrem Gewicht nach den Vorschriften der
Prozessordnungen und der Gesetze, die die Verwaltungszustellung regeln, férmlich zuzustellen;

(iv) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen, die auf Grundlage des PostG, einer aufgrund des PostG erlassenen
Rechtsverordnung oder aufgrund der Benannte Betreiber-Zulassungsverordnung gegeniiber dem
Ubertragenden Rechtstréger erlassen worden sind oder diesem gegeniiber fortgelten und zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der erwarteten Aufgabenibertragung nach § 1 Abs. 1 und 2 des
Postaufgabeniiberleitungsgesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBL. 2025 | Nr. 345) (nachfolgend
,PostAufgUberlG*) auf den Ubernehmenden Rechtstrdger nicht erledigt oder aufgehoben worden sind,
sowie Feststellungen nach § 112 Abs. 6 PostG, die gegeniiber dem Ubertragenden Rechtstriger fortgelten.
Das schlieBt insbesondere regulierungsbehordliche Verwaltungsakte im Zusammenhang mit der
postgesetzlichen Marktregulierung nach Kapitel 5 oder § 62 Satz 3 PostG, Zulassungen automatisierter
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(d)

(f)

(9)

(h)

Stationen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 PostG oder Anordnungen nach § 22 Abs. 1, § 58 Abs. 1 oder nach den §§
89 f. PostG ein;

(v) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit dem Status des Ubertragenden
Rechtstragers als ,Benannter Betreiber” nach dem Weltpostvertrag, insbesondere die beim Weltpostverein
auf den Ubertragenden Rechtstrdger registrierten IMPC-Codes fiir Postzentren in Deutschland und
extraterritoriale Auswechslungsstellen im Ausland;

(vi) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Taitigkeit des Ubertragenden
Rechtstragers im Bereich des deutschen Zollausschlussgebiets der Gemeinde Biisingen am Hochrhein.

Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit dem Verkehr und Transport, einschlieBlich des
Zollverkehrs, insbesondere:

(i) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen fiir den gewerblichen Giiterkraftverkehr;

(i) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen fiir den Verkehr in bestimmten Gebieten, Verkehr zu bestimmten
Zeiten, den Transport bestimmter Gliter oder mit bestimmten Fahrzeugen;

(iii) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Luftsicherheitsrecht;

(iv) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit dem Geschéftsfeld P&P zuzuordnenden
Kraftfahrzeugen, einschlieBlich der Halterstellung;

(v) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zollrecht.
Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen aus 6ffentlich-rechtlichen Vertrigen, insbesondere:

(i) Offentlich-rechtliche Vertrdge, die im Zusammenhang mit nach diesem Ausgliederungsvertrag
Ubertragenen Vermodgensgegenstanden geschlossen wurden, insbesondere in Bezug auf die in Ziffer 5
spezifizierten Vermdgensgegenstande oder in Zusammenhang mit Vermdgensgegenstdanden, an denen der
Ubertragende Rechtstrager zwar nicht das rechtliche, jedoch das wirtschaftliche Eigentum halt, und
hinsichtlich derer er nach ziffer 11 seine Treugeberstellung auf den Ubernehmenden Rechtstrager
Ubertragt. Dies  schlieBt insbesondere  stadtebauliche  Vertrdge, Durchfiihrungsvertrage,
ErschlieBungsvertrage, 6ffentlich-rechtliche Vertrage liber den Betrieb der dezentralen Verteilinfrastruktur,
offentlich-rechtliche Gestattungsvertrage und Vereinbarungen Giber Sanierungspflichten wegen Gewasser-
und Bodenverunreinigungen ein;

(i) Offentlich-rechtliche und sonstige Vertrige, die im Zusammenhang mit der Niederlassung Renten Service
stehen, insbesondere Vertrdge in Bezug auf die Auszahlung von Geldleistungen (insbesondere Pensionen,
Renten und Versicherungsleistungen) fiir die Trager der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung,
berufsstandischen Versorgungswerken und vergleichbaren Stellen, tGiber den Sterbedatenabgleich sowie
Uber die technische Abwicklung von Zahlungen, den Datenaustausch sowie zu Vergitungsfragen;

(iii) Offentlich-rechtliche Geschéftsbesorgungsvertrdge zur Finanzierung der Bundesanstalt fiir Post und
Telekommunikation Deutsche Bundespost nach § 19 BAPostG;

(iv) Offentlich-rechtliche Vertrdge im Zusammenhang mit der sogenannten Feldpost.
Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Vergabe 6ffentlicher Auftrdge und Konzessionen;

Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Energieversorgung, einschlieBlich der
Energieerzeugung, insbesondere:

(i) Eintragungen im Marktstammdatenregister;

(i) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Energieversorgung und -erzeugung,
soweit diese nicht bereits von Ziffer 13.2(a)(ii) oder einer der anderen Bestimmungen dieses
Ausgliederungsvertrags umfasst sind.

Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen mit arbeitsrechtlichem Bezug (bezogen auf im Zusammenhang mit der
Ausgliederung auf den Ubernehmenden Rechtstridger (ibergehende Betriebe und Arbeitnehmer) oder mit
beamtenrechtlichem Bezug (bezogen auf die beim Ubertragenden Rechtstriger im Sinne des PostPersRG
beschaftigten Beamten);

Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen aus den folgenden Bereichen:
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(i) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Erbringung von Identifizierungs- und
Vertrauensdienstleistungen durch den Bereich Postident einschlieBlich Konformitdtsbescheiden;

(i) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit dem Betrieb kritischer Infrastruktur;

(iii) Abfallrechtliche, kreislaufwirtschaftsrechtliche und verpackungsrechtliche Offentlich-Rechtliche
Rechtspositionen;

(iv) Funkfrequenzzuteilungen der Bundesnetzagentur.

(i) Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen i.S.v. § 3 Abs. 6 Satz 1 PostAufgUberlG, die auf Grundlage der in § 3 Abs. 2
PostAufgUberlG genannten Gesetze und Rechtsverordnungen im Zusammenhang mit {ibertragenen &ffentlichen
Aufgaben, Rechten, Pflichten, Befugnissen oder Zusténdigkeiten gegeniiber dem Ubertragenden Rechtstriger
erlassen wurden oder erlassen werden und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der erwarteten
Aufgabeniibertragung nach § 1 Abs. 1 und 2 des PostAufgUberlG auf den Ubernehmenden Rechtstriager nicht
zurtickgenommen oder erledigt sind.

Soweit nicht bereits in Ziffer 13.2 aufgefiihrt, geh6ren zum Auszugliedernden Vermdégen weiterhin alle 6ffentliche Aufgaben,
Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zustindigkeiten im Sinne von § 1 Abs. 2 des PostAufgUberlG, die aufgrund des
PostAufgUberlG und einer auf dieser Basis zu erlassenden Rechtsverordnung vom Ubertragenden Rechtstrager auf den
Ubernehmenden Rechtstriger iibergeleitet werden sollen, und jegliche sonstige Rechtsposition, deren Ubergang auf den
Ubernehmenden Rechtstrager gesetzlich an das Wirksamwerden der Aufgabeniibertragung nach § 1 Absatz 1 und 2 des
PostAufgUberlG gekniipft ist.

Insbesondere gehéren zum Auszugliedernden Vermdgen die dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnenden und in Anlage 13.4
aufgefiihrten Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen.

Soweit Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Status als Postnachfolgeunternehmen iSv § 1 PostPersRG im Wege
der Ausgliederung libertragen werden kdnnen, sind diese Teil des Auszugliedernden Vermdgens.

Zuwendungen

Zum Auszugliedernden Vermodgen gehéren alle dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnenden Rechte und Pflichten des
Ubertragenden Rechtstrigers aus Subventionen, Beihilfen, Férderungen, Finanzhilfen, Zulagen, Zuschiissen und anderen
hoheitlichen Zuwendungen, unabhdngig davon, ob diese durch Bescheid oder auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung
gewahrt wurden. Hiervon erfasst sind auch Zuwendungen, die bedingt, befristet oder noch nicht vollstandig wirksam
geworden sind, sowie solche, die eine zum Auszugliedernden Vermdgen gehdrende Zuwendung erganzen, andern, verlangern,
beenden oder ersetzen. Entsprechendes gilt fir dem Geschéftsfeld P&P zuzuordnende Antrdge auf Erteilung, Anderung,
Verlangerung, Beendigung oder Ersetzung solcher Zuwendungen (nachfolgend die ,Zuwendungen®). Dies sind insbesondere
solche, die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder dem Betrieb der nach diesem Ausgliederungsvertrag lUbertragenen
Vermdgensgegenstiande oder im Zusammenhang mit Ubergehenden arbeitsrechtlichen oder beamtenrechtlichen
Verhaltnissen gewahrt wurden und die in Anlage 14 aufgefiihrten Zuwendungen.

Prozess- und Verfahrensverhiltnisse

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren samtliche auf Vermdgensgegenstinde des Auszugliedernden Vermdgens
bezogene oder sonst dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnende Prozess- und Verfahrensverhdltnisse, einschlieBlich
vergaberechtlicher, verwaltungsbehdrdlicher und verwaltungsgerichtlicher Prozess- und Verfahrensverhdltnisse,
insbesondere die in Anlage 15 aufgefiihrten.

Personenbezogenes Vermégen

Unbeschadet der in den Ziffern 36 ff. beschriebenen Folgen der Ausgliederung fiir die Arbeitnehmer und der in den Ziffern 43
ff. beschriebenen Folgen der Ausgliederung fiir die Beamten gehdren zum Auszugliedernden Vermdgen die
Arbeitsverhaltnisse, einschlieBlich aller daraus resultierenden Rechte und Pflichten, mit samtlichen Arbeitnehmern des
Ubertragenden Rechtstrigers einschlieBlich der Arbeitnehmer des Ubertragenden Rechtstrdgers im Status von
insichbeurlaubten Beamten sowie Auszubildenden und dual Studierenden (Arbeitnehmer, Auszubildende und dual
Studierende gemeinsam als ,Arbeitnehmer* bezeichnet), die

(@) am Ausgliederungsstichtag dem Geschéftsfeld P&P zugeordnet waren (nachfolgend die ,Arbeithehmer P&P*“) oder

(b) dem Geschaftsfeld P&P in der Zeit vom Ausgliederungsstichtag bis zum Vollzugszeitpunkt zugeordnet werden
(nachfolgend die ,Neuen Arbeitnehmer P&P*),

jeweils soweit die in lit. (a) und (b) genannten Arbeitnehmer zum Vollzugszeitpunkt weiterhin Arbeitnehmer und dem
Geschéftsfeld P&P zugeordnet sind und dem Ubergang ihres Arbeitsverhiltnisses nicht gemaB §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz
1 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 6 BGB widersprechen (gemeinsam mit den nachfolgend definierten Ehemaligen Arbeitnehmern
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mit Wiedereinstellungsanspruch die ,Ubergehenden Arbeitnehmer P&P“). Fiir den Fall des Widerspruchs eines
Arbeitnehmers gemaB §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 S. 1 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 6 BGB und fiir den Fall des Wechsels eines
Arbeitnehmers zu einem dem Ubertragenden Rechtstridger zuzuordnenden Funktionsbereich regelt Ziffer32 den
wirtschaftlichen Ausgleich zwischen den Vertragsparteien im Innenverhaltnis.

Ebenfalls zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren Rechte und Pflichten aus beendeten Arbeitsverhéltnissen, bei denen es
sich nicht um Anspriiche oder Verpflichtungen aus betrieblicher Altersversorgung (vgl. hierzu Ziffer 11) handelt, wenn und
soweit der jeweilige Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Arbeitsverhdltnis dem Geschaftsfeld P&P
zugeordnet war. Ziffer 16.5 bleibt unberiihrt.

Ebenfalls zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren solche Rechtsverhdltnisse von ehemaligen Arbeitnehmern des
Ubertragenden Rechtstrigers, die zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhiltnisses dem Geschiftsfeld P&P
zuzuordnen waren und die einen Anspruch auf Wiedereinstellung haben und diesen geltend machen (,Ehemalige
Arbeitnehmer mit Wiedereinstellungsanspruch“). Der Beschdftigungsanspruch der Ehemaligen Arbeitnehmer mit
Wiedereinstellungsanspruch richtet sich fiir Zeitrdume ab dem Vollzugszeitpunkt gegen den Ubernehmenden Rechtstrager;
ebenso werden die Kosten in diesem Zusammenhang vom Ubernehmenden Rechtstrager getragen.

Der Ubergang von Versorgungsverpflichtungen sowie von Verpflichtungen aus Altersteilzeit- und Zeitwertkonten und die
Ubertragung der damit in Zusammenhang stehenden Sicherung ist in Ziffer 11 gesondert geregelt. Diese Regelungen in
Ziffer 11 bleiben unberihrt.

Nicht zum Auszugliedernden Vermdgen gehoren alle sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen, deren Rechtsgrund bis
zum Ablauf des steuerlichen Ubertragungsstichtags gelegt wurde (auch wenn und soweit sie sich auf Arbeitnehmer P&P
beziehen). Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren demgegeniiber alle sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen
beziiglich Arbeitnehmern P&P und Neuen Arbeitnehmer P&P, deren Rechtsgrund nach dem steuerlichen
Ubertragungsstichtag gelegt wurde.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften des Ubertragenden Rechtstrigers in Vereinen, Verbdnden, Gesellschaften, Gemeinschaften,
Personenverbdanden und Vereinigungen wie der PostEurop oder International Post Corporation (die ,Mitgliedschaften®), die
sich ausschlieBlich auf das Geschaftsfeld P&P beziehen, insbesondere die in Anlage 17.1 ndher spezifizierten, gehéren zum
Auszugliedernden Vermdogen.

Bei Mitgliedschaften des Ubertragenden Rechtstrigers, die sich nicht ausschlieBlich, aber auch auf das Geschiftsfeld P&P
beziehen, werden der Ubertragende Rechtstriger und der Ubernehmende Rechtstriger bis zum Vollzugszeitpunkt iiber die
kiinftige Zuordnung dieser Mitgliedschaften entscheiden und sich in den Fillen, in denen der Ubernehmende Rechtstrager die
Mitgliedschaft vom Ubertragenden Rechtstridger iibernehmen, die Mitgliedschaft kiinftig neben dem Ubertragenden
Rechtstrager halten oder der Ubernehmende Rechtstriger in die Mitgliedschaft des Ubertragenden Rechtstragers mit
einbezogen werden soll (z.B. in Form einer Gruppenmitgliedschaft), nach besten Kriften um die Ubertragung, Spaltung,
Neubeantragung fiir den Ubernehmenden Rechtstriger oder Einbeziehung des Ubernehmen Rechtstragers in die betreffende
Mitgliedschaft bemiihen.

Sonstige Vermdgensgegenstinde des Geschaftsfelds P&P

Zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren auch:

(a) das im Buchungskreis DEZZ (Kantinenbuchhaltung) erfasste ,Sondervermdgen“ der Betriebsgastronomie
Deutschland und damit in Zusammenhang stehende Rechte und Pflichten unter Berlicksichtigung der Einschrankung
nach Ziffer 12.1(a)(iv)xiii; und

(b) Rechte des Ubertragenden Rechtstragers an oder mit Bezug zu den Objekten nach Ziffer 10.1(j).

Modalitdten sowie weitere Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Ubertragung des Auszugliedernden Vermégens

Vollzug

Die Ubertragung des Auszugliedernden Vermégens erfolgt mit dinglicher Wirkung und, soweit in den folgenden Ziffern 20 ff.

nichts anderes geregelt ist, von Gesetzes wegen zum Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister des

Ubertragenden Rechtstrdgers (der ,Vollzugszeitpunkt®).

Der Besitz an den beweglichen und unbeweglichen Sachen des Auszugliedernden Vermdgens geht zum Vollzugszeitpunkt auf

den Ubernehmenden Rechtstrédger iiber. Soweit sich Sachen, die zum Auszugliedernden Vermégen gehéren, im Besitz Dritter

befinden, gehért auch der entsprechende Herausgabeanspruch zum Auszugliedernden Vermdgen.

Der Ubernehmende Rechtstriger erhilt zum Vollzugszeitpunkt sdmtliche dem Geschéftsfeld P&P zuzuordnenden oder im
Zusammenhang mit diesem durch den Ubertragenden Rechtstridger gefiihrten Unterlagen, insbesondere Vertrags- und
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Genehmigungsunterlagen, Betriebsvorschriften, Konstruktions- und Bauplédne, Betriebshandbiicher und Personalunterlagen
(nachfolgend die ,Geschéftsunterlagen®). Der Ubernehmende Rechtstriger erhdlt auch alle Urkunden, die zur
Geltendmachung der auf ihn libergehenden Rechte erforderlich sind. Der Ubernehmende Rechtstriger wird die Biicher und
sonstigen Aufzeichnungen innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen fiir den Ubertragenden Rechtstrdger verwahren
und sicherstellen, dass der Ubertragende Rechtstrager Einblick in diese Geschéftsunterlagen nehmen und sich Ablichtungen
fertigen kann. Geschafts- und Betriebsgeheimnisse sind vertraulich zu behandeln und weitere etwaige gesetzliche
Anforderungen, insbesondere des Datenschutzrechts, sind zu wahren. Die Vertragsparteien werden sich liber den praktischen
Umgang mit den Geschaftsunterlagen abstimmen und geeignete MaBnahmen zur Behandlung von Geschaftsunterlagen im
Interesse der Vertragsparteien treffen.

Zu- und Abgange vor dem Vollzugszeitpunkt

Fiir den Umfang der Vermdgensiibertragung ist der Bestand des Auszugliedernden Vermdgens zum Vollzugszeitpunkt
maBgeblich. Die in der Zeit bis zum Vollzugszeitpunkt erfolgenden Zu- und Abgadnge von Vermdgensgegenstanden werden bei
der Ubertragung beriicksichtigt. DemgemaB gehdren zum Auszugliedernden Vermdgen, soweit nicht in diesem
Ausgliederungsvertrag ausdriicklich anders bestimmt, auch diejenigen nach Herkunft und Zweckbestimmung dem
Geschaftsfeld P&P zuzuordnenden Vermdgensgegenstande, die in der Zeit bis zum Vollzugszeitpunkt dem Geschaftsfeld P&P
zugegangen oder in dem Geschéftsfeld P&P entstanden sind. Hierzu gehdren insbesondere alle Vermdgensgegenstande, die
ab dem Ausgliederungsstichtag in den Buchungskreis P&P aufgenommen werden, sowie alle Vermdgensgegenstande, die aus
Handlungen von Arbeitnehmern P&P und Neuen Arbeitnehmern P&P oder aus sonstigen ausdriicklich oder konkludent fiir das
Geschaftsfeld P&P ab dem Ausgliederungsstichtag vorgenommenen Rechtshandlungen resultieren. Dies gilt auch fiir den Fall
der Erhdhung einer Beteiligung durch Kapitalerh6hung oder Erwerb von Anteilen eines Mitgesellschafters. Entsprechend
werden diejenigen dem Geschaftsfeld P&P nach diesem Ausgliederungsvertrag zuzuordnenden Vermdgensgegenstande, die
in der Zeit bis zum Vollzugszeitpunkt verdauBert oder anders libertragen werden oder zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bestehen,
nicht auf den Ubernehmenden Rechtstriager tibertragen. An ihrer Stelle gehdren die zum Vollzugszeitpunkt vorhandenen
dinglichen oder schuldrechtlichen Surrogate zum Auszugliedernden Vermdgen. Dingliche oder schuldrechtliche Surrogate von
Vermdgensgegenstanden, die nach diesem Ausgliederungsvertrag nicht zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren, werden
nicht auf den Ubernehmenden Rechtstrager tibertragen.

Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend fiir Veranderungen des Nutzungsumfangs an Gegenstdnden des
Aktivvermdgens.

Anwartschaftsrechte, Herausgabeanspriiche und Miteigentum

Soweit die Vermdgensgegenstande des Auszugliedernden Vermdgens zum Vollzugszeitpunkt unter Eigentumsvorbehalt
Dritter stehen, der Ubertragende Rechtstriger Dritten zur Sicherheit das Eigentum an ihnen {ibertragen oder aus anderen
Griinden noch nicht das Vollrecht erlangt hat, gehéren zum Auszugliedernden Vermégen samtliche dem Ubertragenden
Rechtstrager in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte und Pflichten einschlieBlich Anwartschaftsrechten und
Herausgabeanspriichen. Soweit die Vermodgensgegenstande des Auszugliedernden Vermdgens zum Vollzugszeitpunkt im
Miteigentum stehen, gehért der Miteigentumsanteil des Ubertragenden Rechtstrdgers zum Auszugliedernden Vermégen.

Hindernisse bei der Ubertragung und Auffangbestimmungen

Soweit Vermdgensgegenstande oder sonstige Rechte und Pflichten, die nach diesem Ausgliederungsvertrag auf den
Ubernehmenden Rechtstriger iibergehen sollen, nicht oder nicht in dem vorgesehenen Umfang schon kraft Gesetzes zum
Vollzugszeitpunkt iibergehen, und soweit fiir diesen Fall nicht speziellere Ubertragungsmodalititen fiir die jeweils betroffenen
Vermdgensgegenstdnde oder sonstige Rechte und Pflichten festgelegt sind, gilt Folgendes:

Der Ubertragende Rechtstriager ibertrigt dem Ubernehmenden Rechtstriger diese Vermdgensgegenstinde und die
sonstigen Rechte und Pflichten nach den jeweils anwendbaren Vorschriften mit der MaBgabe gesondert, dass die Ubertragung
im Innenverhiltnis mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt erfolgt. Der Ubernehmende Rechtstrager verpflichtet sich, der
gesonderten Ubertragung zuzustimmen. Ist die Ubertragung auf den Ubernehmenden Rechtstridger im AuBenverhéltnis nicht
oder nur mit unverhdltnismaBig hohem Aufwand mdglich oder unzweckmaBig, werden sich die Vertragsparteien im
Innenverhiltnis so stellen, als wére die rechtliche Ubertragung auch im AuBenverhéltnis zum Vollzugszeitpunkt erfolgt. In
beiden Fillen tragt der Ubernehmende Rechtstridger ab dem Vollzugszeitpunkt die wirtschaftlichen Lasten und erhilt den
wirtschaftlichen Nutzen des betreffenden Gegenstands. Der Ubertragende Rechtstriger wird dem Ubernehmenden
Rechtstrager dariiber hinaus alle erforderlichen und rechtlich méglichen Vollmachten erteilen, ihn in Bezug auf den nicht
Ubergegangenen Gegenstand zu vertreten und insbesondere die Rechte, die nach diesem Ausgliederungsvertrag auf den
Ubernehmenden Rechtstriger iibertragen werden sollen, im Namen des Ubertragenden Rechtstrigers geltend zu machen.
Soweit der Ubernehmende Rechtstriger eine Rechtsstellung nicht mit Wirkung im AuBenverhiltnis ausiiben kann, wird der
Ubertragende Rechtstrager unentgeltlich als fremdniitziger Treuhdnder des Ubernehmenden Rechtstrigers handeln und
eventuelle Weisungen des Ubernehmenden Rechtstridgers befolgen, sofern diese nicht gegen gesetzliche Vorschriften
verstoBen. Im Zusammenhang mit dem nicht iibergegangenen Vermdgensgegenstand stehen dem Ubernehmenden
Rechtstrager im Innenverhiltnis alle Chancen und Ertrége zu, zugleich muss er den Ubertragenden Rechtstréger von allen
Kosten, Anspriichen und jeglicher Haftung hierfir freistellen.

Soweit fiir die Ubertragung von bestimmten Vermégensgegenstinden oder von sonstigen Rechten und Pflichten die
Zustimmung Dritter oder eine 6ffentlich-rechtliche Genehmigung oder sonstige Rechtshandlung erforderlich ist, werden sich
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die Vertragsparteien bemiihen, diese zu beschaffen. Falls die Zustimmung oder Genehmigung nicht oder nur mit
unverhdltnismdBig hohem Aufwand erreichbar ist, gilt im Verhdltnis der Vertragsparteien zueinander die Regelung geman
Ziffer 22.1 Satz 3 bis 7 entsprechend.

Soweit bestimmte Vermdgensgegenstdnde oder sonstige Rechte und Pflichten nach diesem Ausgliederungsvertrag nicht
Ubergehen sollen, aber aus rechtlichen Griinden (ibergehen, insbesondere weil sie irrtimlich dem Auszugliedernden
Vermégen zugeordnet worden sind, ist der Ubernehmende Rechtstriger verpflichtet, die Vermégensgegenstinde oder
sonstigen Rechte zuriick zu iibertragen oder gegebenenfalls den Ubertragenden Rechtstrager freizustellen; der Ubertragende
Rechtstrager ist verpflichtet, der Riickiibertragung zuzustimmen oder gegebenenfalls den Ubernehmenden Rechtstriger
freizustellen. Die Vertragsparteien werden in diesem Zusammenhang alle erforderlichen oder zweckdienlichen MaBnahmen
einleiten und an allen erforderlichen oder zweckdienlichen Rechtshandlungen mitwirken, um die Vermdgensgegenstande auf
den Ubertragenden Rechtstriger zuriick zu (bertragen. Sofern eine versehentliche Falschzuordnung vor dem
Vollzugszeitpunkt festgestellt wird, sind die Vertragsparteien berechtigt, diese versehentliche Falschzuordnung vor dem
Vollzugszeitpunkt in gegenseitigem Einvernehmen zu korrigieren. Im Innenverhaltnis werden sich die Vertragsparteien so
stellen, als waren die in Satz 1 genannten Vermdgensgegenstande nicht libergegangen.

Durch die Regelungen nach dieser Ziffer 22 soll zumindest der Ubergang des wirtschaftlichen Eigentums im Sinne von § 39
Abs.2 Nr.1 Satzl AO an den Vermodgensgegenstdnde des Auszugliedernden Vermdgens, wie es nhach diesem
Ausgliederungsvertrag dem Ubernehmenden Rechtstrager zugeordnet ist, bewirkt werden.

Spezifische Ubertragungsmodalititen bei Grundstiicksrechten und Sonstigen Grundbuchlichen Rechten

Soweit Grundstiicksrechte nicht schon kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden Rechtstriger
ibergehen, verpflichtet sich der Ubertragende Rechtstriger, alle (brigen Grundstiicksrechte mit Wirkung zum
Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden Rechtstrager zu iibertragen. Der Ubernehmende Rechtstriger verpflichtet sich,
die Ubertragung anzunehmen. Die Kosten der Ubertragung tragt der Ubertragende Rechtstrdger. Die Vertragsparteien
verpflichten sich, alle fiir die grundbuchmé&Bige Umschreibung oder nachtrégliche Ubertragung erforderlichen Erklarungen
abzugeben. Solange die rechtliche Ubertragung nicht erfolgt ist, werden sich die Vertragsparteien im Innenverhiltnis so
stellen, als wiren samtliche Grundstiicksrechte bereits am Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden Rechtstrager
ibergegangen. Insbesondere raumt der Ubertragende Rechtstridger dem Ubernehmenden Rechtstréger und allen aktuell oder
zuklinftig mit ihm verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG hiermit schuldrechtlich unwiderruflich, unbedingt
und unbefristet das Recht zur Nutzung der Grundstticksrechte bzw. der davon betroffenen Liegenschaften ein.

Soweit Sonstige Grundbuchliche Rechte nicht schon kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden
Rechtstrager libergehen, verpflichtet sich der Ubertragende Rechtstrdger, diese Sonstigen Grundbuchlichen Rechte mit
Wirkung zum Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden Rechtstriger zu {ibertragen. Der Ubernehmende Rechtstriager
verpflichtet sich, die Ubertragung anzunehmen. Solange die rechtliche Ubertragung nicht erfolgt ist, werden sich der
Ubertragende Rechtstrager und der Ubernehmende Rechtstréger im Innenverhiltnis so stellen, als wiren sidmtliche Sonstigen
Grundbuchlichen Rechte bereits am Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden Rechtstriger {ibergegangen. Insbesondere
raumt der Ubertragende Rechtstriger dem Ubernehmenden Rechtstriger und allen aktuell oder zukiinftig mit ihm
verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG hiermit schuldrechtlich unwiderruflich, unbedingt und unbefristet das
Recht zur Nutzung und Ausiibung der betroffenen Sonstigen Grundbuchlichen Rechte in seinem Namen ein. Der Ubertragende
Rechtstrager bleibt zur Nutzung und Austibung der betroffenen Sonstigen Grundbuchlichen Rechte berechtigt.

Soweit der Ubertragende Rechtstrdger im Zusammenhang mit Sonstigen Grundbuchlichen Rechten gegeniiber Dritten
(Zzahlungs-)Verpflichtungen tibernommen hat, so stellt der Ubernehmende Rechtstriger den Ubertragenden Rechtstriager ab
dem Vollzugszeitpunkt von diesen Verpflichtungen frei, sofern er das betroffene Sonstige Grundbuchliche Recht ab dem
Vollzugszeitpunkt alleine ausiibt; im Falle einer gemeinsamen Ausiibung mit dem Ubertragenden Rechtstriger erstattet der
Ubernehmende Rechtstrdger dem Ubertragenden Rechtstriger gegen Stellung einer priiffihigen Rechnung die beim
Ubertragenden Rechtstriger tatsichlich angefallenen Kosten anteilig im Verhiltnis der jeweiligen Ausiibungsanteile (in der
Regel 50%).

Soweit der Ubertragende Rechtstréger oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG die im Rahmen
der Ausgliederung an den Ubernehmenden Rechtstriger iibertragenen Sonstigen Grundbuchlichen Rechte ebenfalls zur
Sicherung, Errichtung, Nutzung oder ErschlieBung seiner Vermdgensgegenstande bendtigt oder einem Dritten zur Ausiibung
versprochen hat, rdumt der Ubernehmende Rechtstriger dem Ubertragenden Rechtstriger auf Verlangen ein entsprechendes
Mitnutzungsrecht ein. In diesem Fall gilt Ziffer 23.3 entsprechend.

Spezifische Ubertragungsmodalititen bei Vertridgen
AusschlieBliche Vertrage

(@) Soweit ein AusschlieBlicher Vertrag nicht oder nicht in dem vorgesehenen Umfang schon kraft Gesetzes zum
Vollzugszeitpunkt {ibergeht, tibertrdgt der Ubertragende Rechtstrdger seine Stellung als Partei dieses Vertrages,
einschlie8lich  aller Rechte und Pflichten, insbesondere Anspriiche und Verbindlichkeiten oder
Eventualverbindlichkeiten (bekannt oder unbekannt) fiir die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, mit Wirkung
zum Vollzugszeitpunkt und in Ubereinstimmung mit den fiir die Ubertragung geltenden zwingenden gesetzlichen
Vorschriften an den Ubernehmenden Rechtstriger (nachfolgend die ,Rechtliche Vertragsiibertragung“). Die



(b)

()

(d)

(e)

Kiindigung des AusschlieBlichen Vertrags durch den Ubertragenden Rechtstriager und der zeitnahe Abschluss eines
neuen Vertrags in Zusammenhang mit der Ausgliederung durch den Ubernehmenden Rechtstriger mit im
Wesentlichen gleichen Bedingungen und derselben Gegenpartei stehen einer Rechtlichen Vertragsiibertragung
gleich.

Soweit die Rechtliche Vertragstibertragung von der Zustimmung von Personen abhdngig ist, die nicht Vertragspartei
sind, werden die Vertragsparteien auf jeweils eigene Kosten alle erforderlichen und angemessenen Anstrengungen
unternehmen, um diese Zustimmung schnellstmdglich nach Abschluss dieses Ausgliederungsvertrages einzuholen,
einschlieBlich durch Veranlassen eines Verhaltens des Zustimmungsgebers, das auf eine konkludente Erteilung der
Zustimmung hindeutet. Die Rechtliche Vertragslibertragung gilt jedenfalls dann als durchgefiihrt, wenn ein
objektiver und verstandiger Dritter das Verhalten des Zustimmungsgebers als (stillschweigende) Zustimmung zur
Rechtlichen Vertragsubertragung auffassen wiirde, insbesondere wenn der Zustimmungsgeber jeweils
unwidersprochen vertragliche Leistungen an den Ubernehmenden Rechtstrager bewirkt bzw. Leistungen von diesem
als Erfillung akzeptiert.

Soweit die Rechtliche Vertragsiibertragung unabhangig vom Vorliegen einer Zustimmung gegen zwingendes
Gesetzesrecht verstoBBt oder aus anderen Griinden unter angemessenen Bedingungen nicht durchfiihrbar ist,
schieben die Vertragsparteien die Rechtliche Vertragsiibertragung hiermit auf, bis alle Hindernisse beseitigt sind.

Soweit die Rechtliche Vertragsiibertragung eines AusschlieBlichen Vertrages nicht bis zum Vollzugszeitpunkt bewirkt
wurde, stellen sich die Vertragsparteien wirtschaftlich im Innenverhaltnis insbesondere nach den MaBgaben der
Regelungen unter Ziffer 24.1(e) so, als ob die Rechtliche Vertragslibertragung auch im AuBenverhdltnis zum
Vollzugszeitpunkt erfolgt ware, bis (i) die Rechtliche Vertragslibertragung tatsdchlich erfolgt ist, (ii) der
AusschlieBliche Vertrag endet oder (iii) der Ubertragende Rechtstrdger aus anderen Griinden als Partei des zu
Uibertragenden Vertrages ersetzt wird oder als solche ausscheidet (bis zum Eintritt eines dieser Ereignisse handelt es
sich um einen ,Zu Ubertragenden Vertrag®).

Vertragstreuhand

(i) Der Ubernehmende Rechtstriger erkennt an, an die Bedingungen eines Zu Ubertragenden Vertrags in
Bezug auf seine Rechte und Pflichten gemdB der nachfolgenden Vorschriften unter dieser Ziffer 24.1(e)
gebunden zu sein und handelt entsprechend.

(ii) Der Ubertragende Rechtstrager leitet alle Willenserklirungen und sonstigen Informationen oder
Dokumente, die er in Bezug auf einen Zu Ubertragenden Vertrag erhilt, unverziiglich an den
Ubernehmenden Rechtstrager weiter. Sofern die Vertragsparteien im Einzelfall nichts anderes vereinbaren,
verwendet der Ubertragende Rechtstrager dieselbe Ubermittlungsmethode, mit der er die
Willenserklarungen, sonstigen Informationen oder Dokumente erhalten hat, oder, wenn dies fiir den
Ubertragender Rechtstriger eine unangemessene Belastung darstellen wiirde, eine brancheniibliche
Kommunikationsmethode.

(iii) Auf Verlangen des Ubernehmenden Rechtstrigers stellt der Ubertragende Rechtstriger alle Informationen
zur Verfigung, die sich in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befinden und welche der
Ubernehmende Rechtstrdger nicht besitzt, aber zur Ausiibung seiner Rechte und zur Erfiillung seiner
Verpflichtungen mit Blick auf den Zu Ubertragenden Vertrag nach Ziffer 24.1(e) verniinftigerweise benétigt.
Der Ubertragende Rechtstriger kann die Zurverfiigungstellung dieser Informationen verweigern, soweit
dies nach seiner verniinftigen Einschdatzung gegen Gesetze oder Vertrage verstoBen wiirde. In diesem Fall
treffen die Vertragsparteien alle angemessenen MaBnahmen, um die angeforderten Informationen in
zulassiger Weise auszutauschen.

(iv) Rechtshandlungen

i Der Ubertragende Rechtstriger ist verpflichtet, (A) alle rechtlich bindenden Erkldrungen in Bezug
auf einen Zu Ubertragenden Vertrag abzugeben oder entgegenzunehmen, einschlieBlich (auch
wiederholt) zu dessen Kiindigung, Riicktritt, Aufhebung, Anfechtung, Erweiterung, Verlangerung,
Anderung, Modifizierung, Abwandlung oder Ergdnzung, Abgabe oder Annahme von Prognosen im
Rahmen des Zu Ubertragenden Vertrages oder Anerkennung von Anspriichen in Zusammenhang
mit dem Zu Ubertragenden Vertrag, (B) Rechte aus oder im Zusammenhang mit einem Zu
Ubertragenden Vertrag gerichtlich durchzusetzen und (C) Rechte aus oder in Zusammenhang mit
einem Zu Ubertragenden Vertrag gegeniiber der Gegenpartei oder anderen Dritten auszuiiben,
soweit es sich nicht um den Abschluss neuer Vertrage unter dem ausstehenden Vertrag handelt
(diese MaBnahmen zusammenfassend die ,Rechtshandlungen®), jeweils in eigenem Namen,
jedoch auf Rechnung und Risiko und in Einklang mit den Anweisungen des Ubernehmenden
Rechtstragers.

ii. Der Ubertragende Rechtstriager kann die Umsetzung solcher Anweisungen des Ubernehmenden
Rechtstragers ablehnen, die (A) der Ubernehmende Rechtstriger ihm nicht rechtzeitig vor Ablauf
einer im Zu Ubertragenden Vertrag festgelegten Frist fiir die Vornahme einer Rechtshandlung



erteilt hat oder (B) die nach verniinftiger Einschitzung des Ubertragenden Rechtstrigers dessen
Ruf oder dem eines seiner verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, der
Ubernehmende Rechtstrager ausgenommen, schweren Schaden zufiigen kénnte.

Wenn die Unterlassung einer Rechtshandlung unter einem Zu Ubertragenden Vertrag nach
verniinftiger Einschdtzung des Ubertragenden Rechtstrdgers zu einer schwerwiegenden
Rufschadigung bei diesem oder bei einem seiner verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15
ff. AktG, der Ubernehmende Rechtstrager ausgenommen, fiihren kdnnte und der Ubernehmende
Rechtstrager keine Anweisung beziiglich der Rechtshandlung in angemessener Zeit vor Ablauf der
im Zu Ubertragenden Vertrag festgelegten Frist fiir deren Abgabe oder eine unklare Anweisung
erteilt hat, kann der Ubertragende Rechtstriger die Rechtshandlung ohne Abstimmung mit dem
Ubernehmenden Rechtstrager in Einklang mit der bisherigen Praxis und geltenden Gesetzen
vornehmen.

(v) Vertragsverwaltung und -management

Der Ubernehmende Rechtstriger ibernimmt fiir den Ubertragenden Rechtstriger alle
MaBnahmen betreffend die Verwaltung, Durchfiihrung und Erfiillung eines Zu Ubertragenden
Vertrags, einschlieBlich der tdglichen Kommunikation mit der Gegenpartei, Produkt- und
Dienstleistungsprognosen, Qualitatskontrollen und Wareneingangsprifungen, Preis- und
Spezifikationsaktualisierungen, Lieferplanung, Terminierung und Ausfiihrung,
Rechnungsbearbeitung und Mahnungen, einschlieBlich Kreditoren- und Debitorenmanagement,
Zahlungen und Zahlungseingange (,Vertragsmanagement®).

Soweit das Vertragsmanagement durch den Ubernehmenden Rechtstrager nicht zuldssig und der
Ubertragende Rechtstrager dazu neben seiner gewdhnlichen Geschiftstitigkeit imstande ist,
Ubernimmt dieser das Vertragsmanagement in Einklang mit der bisherigen Praxis mit der gleichen
Sorgfalt, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

Soweit und solange das Vertragsmanagement vom Ubertragenden Rechtstrager durchgefiihrt
wird, stellt der Ubernehmende Rechtstriger dem Ubertragenden Rechtstriger alle in diesem
Zusammenhang erforderlichen Informationen rechtzeitig im Voraus zur Verfligung. Der
Ubertragende Rechtstrager informiert den Ubernehmenden Rechtstrager in angemessener Weise
Uber das Vertragsmanagement und die Vertragsparteien stimmen sich dazu regelmaBig ab.

Soweit und solange der Ubertragende Rechtstrdger das Vertragsmanagement durchfihrt, tragt
der Ubernehmende Rechtstrager die dem Ubertragenden Rechtstrager in diesem Zusammenhang
entstandenen angemessenen und dokumentierten Kosten, zuziiglich etwaiger Aufschldge, die
gemaB den geltenden Gesetzen und der bisherigen Praxis zwischen verbundenen Unternehmen
im Sinne der §§ 15 ff. AktG zu erheben sind. Im Ubrigen trégt jede Vertragspartei ihre eigenen
Kosten im Zusammenhang mit dem Vertragsmanagement.

(vi) Unter einem Zu Ubertragenden Vertrag vom Ubertragenden Rechtstrager zu erbringende Leistungen

Der Ubernehmende Rechtstriager bewirkt auf eigene Rechnung und im Namen des Ubertragenden
Rechtstrigers alle Leistungen und Zahlungen, die der Ubertragende Rechtstriger nach dem Zu
Ubertragenden Vertrag zu leisten hat, direkt an den im Zu Ubertragenden Vertrag vorgesehenen
Empfanger.

Soweit dies nicht zuldssig ist und die vom Ubertragenden Rechtstrager gemiB dem Zu
Ubertragenden Vertrag zu erbringende Leistung

1. in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteldquivalenten besteht, leitet der Ubertragende
Rechtstriager alle zuvor vom Ubernehmenden Rechtstriger dazu erhaltenen Zahlungen
gemiB den Anweisungen des Ubernehmenden Rechtstrdgers oder, bei unklaren oder in
Ermangelung solcher Anweisungen, in Einklang mit der bisherigen Praxis weiter,

2. eineandere Leistung als unter vorstehender Ziffer 24.1(e)(vi)ii.1 ist, stellt der Ubernehmende
Rechtstriager auf seine Kosten und als Unterauftragnehmer des Ubertragenden Rechtstrégers
oder durch eine dhnliche Vereinbarung sicher, dass dem Ubertragenden Rechtstrdger alle
Waren, Ressourcen, Dienstleistungen oder Rechte zur Erbringung dieser Leistungen zur
Verfligung stehen.

Alles, was der Ubertragende Rechtstriager vom Ubernehmenden Rechtstridger in Zusammenhang
mit dieser Ziffer 24.1(e) (vi)ii erhalten hat, verwahrt dieser treuhdnderisch fiir den Ubernehmenden
Rechtstrager.



24.2

iii. Wenn der Ubernehmende Rechtstriger seine Verpflichtungen nach vorstehender
Ziffer 24.1(e)(vi)ii nicht rechtzeitig erflllt und ein Verzug in der Leistungserbringung nach
verniinftiger Einschitzung des Ubertragenden Rechtstrdgers zu einer schwerwiegenden
Schadigung seines oder des Rufs eines seiner verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff.
AktG, der Ubernehmende Rechtstrdger ausgenommen, filhren kdnnte, kann der Ubertragende
Rechtstrager Anweisungen des Ubernehmenden Rechtstrigers unberiicksichtigt lassen und die
Leistung selbst erbringen; in diesem Fall hat der Ubernehmende Rechtstriger dem Ubertragenden
Rechtstrager die bewirkten Leistungen unverziiglich zu erstatten.

(vii) Unter einem Zu Ubertragenden Vertrag an den Ubertragenden Rechtstréger zu erbringende Leistungen

i Der Ubertragende Rechtstriger fordert die jeweilige Gegenpartei(en) unter einem Zu
Ubertragenden Vertrag auf, alle von dieser darunter zu bewirkenden Leistungen direkt an den
Ubernehmenden Rechtstréger zu erbringen.

ii. Soweit dies nicht zuldssig ist oder von der jeweiligen Gegenpartei abgelehnt wird und

1. es sich bei der erhaltenen Leistung um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteldquivalente,
handelt, leitet der Ubertragende Rechtstriger diese so bald wie mdglich nach Erhalt und
mindestens einmal pro Kalendermonat, ggf. in gebiindelter Form, an den Ubernehmenden
Rechtstrager weiter, sofern die Vertragsparteien im Einzelfall nichts anderes vereinbaren;

2. essichum eine andere Leistung als unter vorstehender Ziffer 24.1(e)(vii)ii.1 handelt, leitet der
Ubertragende Rechtstrager diese auf Kosten des Ubernehmenden Rechtstragers
unverziiglich an den Ubernehmenden Rechtstriger weiter; soweit die Leistungen die
Gewihrung von Rechten zum Gegenstand haben, leitet der Ubertragende Rechtstriger diese
zu gleichen Bedingungen wie unter dem Zu Ubertragenden Vertrag mittels Unterlizenz,
Untermietvertrag oder eines &hnlichen Rechtsinstruments weiter.

Der Ubertragende Rechtstridger verwahrt alles, was dieser in Zusammenhang mit dieser
Ziffer 24.1(e)(vii)ii erhalten hat, treuhinderisch fiir den Ubernehmenden Rechtstréger, bis es zu
diesem oder einen von diesem benannten Bevollmachtigten gelangt ist.

(viii) Soweit eine Regelung nach Ziffer 24.1(e)(vi)ii oder Ziffer 24.1(e)(vii)ii nicht zuldssig ist, verpflichten sich die
Vertragsparteien, eine alternative L&sung zu finden und zu implementieren, die unter den jeweiligen
Umstanden zuldssig und angemessen ist und die von den Ziffer 24.1(e)(vi)ii oder Ziffer 24.1(e)(vii)ii
formulierten wirtschaftlichen Ziele im Wesentlichen ebenfalls erreicht (unter Berlicksichtigung der Folgen
der Nichtdurchfiihrung des Zu Ubertragenden Vertrags fiir beide Vertragsparteien).

Der Ubernehmende Rechtstrager stellt den Ubertragenden Rechtstrager von allen Anspriichen, angemessenen
Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen, Verlusten oder sonstigen finanziellen Nachteilen frei, die sich aus oder im
Zusammenhang mit einem AusschlieBlichen Vertrag ergeben, es sei denn, diese resultieren daraus, dass der
Ubertragende Rechtstrager seine Pflichten nach Ziffer 24.1(e) grob fahrléssig oder vorsitzlich verletzt hat.

Gemischte Vertrage

(a)

(b)

(c)

(d)

Soweit der Auszugliedernde Anteil eines Gemischten Vertrages nicht oder nicht in dem vorgesehenen Umfang schon
kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt ibergeht und die Vertragsparteien im Einzelfall nichts anderes vereinbaren,
werden die Vertragsparteien jeweils auf eigene Kosten angemessene Anstrengungen unternehmen, um mit Wirkung
zum Vollzugszeitpunkt eine vertragliche Regelung mit den jeweils weiteren Parteien des Gemischten Vertrages zu
treffen, nach welcher der Auszugliedernde Anteil dem Ubernehmenden Rechtstriger rechtlich selbstindig zur
Verfligung steht (die ,Vertragsteilung®).

Soweit die Vertragsteilung nicht bis zum Vollzugszeitpunkt bewirkt wurde, gilt fiir den Auszugliedernden Anteil
Ziffer 24.2(d), solange bis (i) die Vertragsteilung tatsachlich erfolgt ist, (ii) der betroffene Gemischte Vertrag endet
oder (iii) der Ubertragende Rechtstriger aus anderen Griinden als Partei des zu libertragenden Gemischten Vertrages
ersetzt wird oder als solche ausscheidet.

Ohne die vorherige Zustimmung des Ubernehmenden Rechtstrigers, die jedoch nicht ohne angemessenen Grund
verweigert werden darf, darf der Ubertragende Rechtstriger einen Gemischten Vertrag weder inhaltlich andern noch
in irgendeiner Form beenden.

Vertragstreuhand bei Gemischten Vertragen oder andere Lésungen
Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine Lésung zu finden und zu implementieren, Gber welche die auf den

Auszugliedernden Anteil entfallenden vertraglichen Leistungen und Gegenleistungen zwischen Ubertragendem
Rechtstrager und Ubernehmenden Rechtstriger ausgetauscht werden kénnen. Soweit die Vertragsparteien eine
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derartige Ldsung bis zum Vollzugszeitpunkt nicht implementiert haben, stellen sie sich wirtschaftlich im
Innenverhdltnis und insbesondere nach den MaBgaben der Ziffer 24.1(e) in entsprechender Anwendung so, als ob
die Vertragsteilung auch im AuBenverhaltnis zum Vollzugszeitpunkt erfolgt ware.

(e) Der Ubernehmende Rechtstriger stellt den Ubertragenden Rechtstrager von allen Anspriichen, angemessenen
Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen, Verlusten oder sonstigen finanziellen Nachteilen frei, die sich aus dem
Auszugliedernden Anteil ergeben oder in Verbindung damit entstehen, es sei denn, diese resultieren daraus, dass der
Ubertragende Rechtstrager seine Pflichten nach Ziffer 24.2(d) grob fahrlissig oder vorsitzlich verletzt hat.

() Wenn ein Gemischter Vertrag zugleich ein Globaler Rahmenvertrag ist und Strafzahlungen (z.B. in Form eines , Take-
or-Pay“) vorsieht, wenn ein Mindestvolumen an vertraglichen Leistungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums
nicht erbracht oder bezogen wird, verpflichten sich die Vertragsparteien, auf deren verursachungsgerechte Allokation
unter ihnen und ggf. weiteren involvierten verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG hinzuwirken, sollte
ein solcher Fall eintreten.

Spezifische Ubertragungsmodalititen bei Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen

Hinsichtlich der zum Auszugliedernden Vermdgen gehérenden Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen werden sich die
Vertragsparteien iiber die erforderlichen Verfahrensschritte zur Umsetzung der Ubertragung dieser Rechtspositionen und zur
Ubernahme aller hiermit verbundenen Rechte und Pflichten abstimmen und ein fiir beide Seiten wirtschaftlich akzeptables
und zumutbares Vorgehen vereinbaren.

Mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt gehen vorbehaltlich Ziffer 25.3 alle zum Auszugliedernden Vermdgen gehdérenden
Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen kraft Gesetzes oder Rechtsverordnung auf den Ubernehmenden Rechtstrager iiber.
Die Vertragsparteien verpflichten sich bereits jetzt dazu, rechtzeitig alle Schritte zu unternehmen, die erforderlich sind, um den
Ubergang der Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen (einschlieBlich aller damit zusammenhidngenden behérdlichen
Anzeigen sowie genehmigungsrechtlichen Verfahren und Anforderungen) zu gewdhrleisten und wechselseitig abzustimmen.

Soweit zum Auszugliedernden Vermégen gehérende Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen nicht geméaB Ziffer 25.2 kraft
Gesetzes oder Rechtsverordnung auf den Ubernehmenden Rechtstridger iibergehen, insbesondere wenn die partielle
Gesamtrechtsnachfolge durch Gesetz oder behdrdliche Entscheidung ausgeschlossen oder von der Mitwirkung Dritter
abhingig ist, verpflichten sich die Vertragsparteien, alle zur Ubertragung oder Neuerteilung der betreffenden Offentlich-
Rechtlichen Rechtspositionen zum Vollzugszeitpunkt erforderlichen Schritte zu ergreifen. Die Vertragsparteien werden
friihzeitig und erforderlichenfalls unter Einbindung der zustdndigen Behdrden darauf hinwirken, dass der Ubernehmende
Rechtstrager zum Vollzugszeitpunkt lber die fiur den ununterbrochenen Geschaftsbetrieb des Geschaftsfelds P&P
erforderlichen Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen verfiigt. Die Vertragsparteien werden insbesondere alle im
Zusammenhang mit diesem Ausgliederungsvertrag erforderlichen Anzeigen, Eintragungen und Registrierungen vornehmen.
In Féllen, in denen die Ubertragung oder Neuerteilung einer Offentlich-Rechtlichen Rechtsposition von bestimmten
Anforderungen an den Geschéftsbetrieb abhangt (beispielsweise bei Anforderungen an Sachkunde, Arbeitnehmer oder das
Vorhandensein bestimmter Einrichtungen), dieser Geschiftsbetrieb beim Ubernehmenden Rechtstriger allerdings erst im
Vollzugszeitpunkt vorliegt, werden die Vertragsparteien mit den zustandigen Behdrden rechtzeitig Einzelfall- und
Ubergangslésungen abstimmen.

Soweit bestimmte Offentlich-Rechtliche Rechtspositionen weder nach Ziffer 25.2 kraft Gesetzes oder Rechtsverordnung auf
den Ubernehmenden Rechtstridger iibergehen noch nach Ziffer 25.3 zum Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden
Rechtstrager tUbertragen oder neu erteilt werden kdnnen, stellen die Vertragsparteien unter Einbeziehung der zustandigen
Behorden im Rahmen des rechtlich Zuldssigen erforderlichenfalls durch entsprechende Vereinbarungen sicher, dass bis zur
endgiiltigen Ubertragung oder Neuerteilung der betreffenden Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen zugunsten des
Ubernehmenden Rechtstrigers ein ununterbrochener Geschiftsbetrieb des Geschiftsfelds P&P gewihrleistet ist.

Hinsichtlich der Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen, die neben dem Geschéftsfeld P&P auch bei dem Ubertragenden
Rechtstrager verbleibende Geschéftsaktivititen betreffen, werden die Vertragsparteien alle zur Aufrechterhaltung der
jeweiligen Geschiftsbetriebe erforderlichen Schritte ergreifen. Sofern eine Offentlich-Rechtliche Rechtsposition fiir die
operative Funktionsfihigkeit und rechtliche Zuldssigkeit des Geschéftsbetriebs des Ubertragenden Rechtstrégers erforderlich
ist, verpflichten sich die Vertragsparteien entsprechend der Regelung in Ziffer 25.3, rechtzeitig alle erforderlichen Schritte zu
ergreifen, um sicherzustellen, dass die betreffenden Offentlich-Rechtlichen Rechtspositionen zugunsten des Ubertragenden
Rechtstragers neu erteilt werden.

Spezifische Ubertragungsmodalititen bei Zuwendungen

Hinsichtlich der zum Auszugliedernden Vermdgen gehérenden Zuwendungen werden sich die Vertragsparteien uber die
erforderlichen Verfahrensschritte zur Umsetzung der Ubertragung dieser Zuwendungen und zur Ubernahme aller hiermit
verbundenen Rechte und Pflichten abstimmen und ein fiir beide Seiten wirtschaftlich akzeptables und zumutbares Vorgehen
vereinbaren.

Mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt gehen vorbehaltlich Ziffer 26.3 alle zum Auszugliedernden Vermdgen gehdrenden
Zuwendungen kraft Gesetzes auf den Ubernehmenden Rechtstriger tiber. Die Vertragsparteien verpflichten sich bereits jetzt
dazu, rechtzeitig alle Schritte zu unternehmen, die erforderlich sind, um den Ubergang der Zuwendungen (einschlieBlich aller
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damit zusammenhangenden behdrdlichen Anzeigen sowie genehmigungsrechtlichen Verfahren und Anforderungen) zu
gewabhrleisten und wechselseitig abzustimmen.

Soweit zum Auszugliedernden Vermégen gehérende Zuwendungen nicht kraft Gesetzes auf den Ubernehmenden
Rechtstrager Ubergehen, insbesondere wenn die partielle Gesamtrechtsnachfolge durch Gesetz oder behdérdliche
Entscheidung ausgeschlossen oder von der Mitwirkung Dritter abhdngig ist, verpflichten sich die Vertragsparteien, alle zur
Ubertragung der betreffenden Zuwendungen auf den Ubernehmenden Rechtstridger zum Vollzugszeitpunkt erforderlichen
Schritte zu ergreifen.

Soweit Zuwendungen weder nach Ziffer 26.2 kraft Gesetzes auf den Ubernehmenden Rechtstrager iibergehen noch nach
Ziffer 26.3 zum Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden Rechtstrdger iibertragen werden kénnen, stellen sich die
Vertragsparteien, soweit rechtlich zuldssig, im Innenverhdltnis wirtschaftlich so, als wdre die jeweilige Zuwendung,
einschlieBlich aller damit zusammenhingenden Rechte und Pflichten, zum Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden
Rechtstrager Gbergegangen.

Spezifische Ubertragungsmodalititen bei Prozess- und Verfahrensverhiltnissen

Soweit nach den Vorschriften der jeweils anwendbaren Verfahrensordnung der vollstindige Ubergang der Parteistellung in
Prozess- und Verfahrensverhiltnissen, die zum Auszugliedernden Vermdgen gehéren, vom Ubertragenden Rechtstriger auf
den Ubernehmenden Rechtstriger von weiteren Umstinden abhingt (etwa der Zustimmung von Prozessbeteiligten), werden
sich der Ubertragende Rechtstriger und der Ubernehmende Rechtstrager dariiber verstandigen, ob sie sich um das Eintreten
dieser Umstdnde und einen Partei- bzw. Beteiligtenwechsel bemuhen.

Sollte es nicht zu einem vollstindigen Ubergang der Parteistellung kommen, fiihrt der Ubertragende Rechtstriger das
betreffende Verfahren in eigenem Namen und auf Rechnung des Ubernehmenden Rechtstrigers fort, soweit dies nach der
jeweils anwendbaren Verfahrensordnung zuldssig ist. Dabei hat der Ubertragende Rechtstrdger sich eng mit dem
Ubernehmenden Rechtstridger abzustimmen und dessen Weisungen und sachliche Interessen zu beriicksichtigen. Der
Ubertragende Rechtstrager kann die Umsetzung solcher Weisungen des Ubernehmenden Rechtstragers ablehnen, die nach
verniinftiger Einschdtzung des Ubertragenden Rechtstrigers dessen Ruf oder dem eines seiner verbundenen Unternehmen
im Sinne der §§ 15 ff. AktG, der Ubernehmende Rechtstridger ausgenommen, schweren Schaden zufiigen kénnen. Wenn die
Unterlassung einer prozessualen Handlung oder Erklarung nach verniinftiger Einschitzung des Ubertragenden Rechtstrégers
zu einer schwerwiegenden Rufschadigung bei diesem oder bei einem seiner verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff.
AktG, der Ubernehmende Rechtstrager ausgenommen, fiihren kann und der Ubernehmende Rechtstriger keine Weisung
bezliglich der prozessualen Handlung oder Erkldarung in angemessener Zeit vor deren spatestem Vornahmezeitpunkt oder eine
unklare Weisung erteilt hat, kann der Ubertragende Rechtstriger die prozessuale Handlung oder Erkldrung ohne Abstimmung
mit dem Ubernehmenden Rechtstriger in Einklang mit der bisherigen Praxis und geltenden Gesetzen vornehmen.

Spezifische Ubertragungsmodalititen bei Mitgliedschaften

Soweit Mitgliedschaften, die zum Auszugliedernden Vermdgen gehdren, nicht schon kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt auf
den Ubernehmenden Rechtstridger iibergehen, werden sich die Vertragsparteien nach besten Kriften darum bemiihen,
insbesondere alle Erklarungen abgeben, alle Urkunden ausstellen und alle sonstigen Handlungen vornehmen, um die
Ubertragung der Mitgliedschaft oder die Neumitgliedschaft des Ubernehmenden Rechtstrigers bis zum Vollzugszeitpunkt zu
erreichen.

Sollte eine Mitgliedschaft, die Teil des Auszugliedernden Vermégens ist, zum Vollzugszeitpunkt nicht auf den Ubernehmenden
Rechtstriager libergegangen sein bzw. der Ubernehmende Rechtstriger diese Mitgliedschaft noch nicht neu erworben haben,
werden sich die Vertragsparteien im Innenverhiltnis so stellen, als wire die Ubertragung erfolgt, insbesondere tragt der
Ubernehmende Rechtstridger ab dem Vollzugszeitpunkt die wirtschaftlichen Lasten aus der Mitgliedschaft und der
Ubertragende Rechtstrager wird dem Ubernehmenden Rechtstriger die Vorteile der Mitgliedschaft zukommen lassen, soweit
dies rechtlich und tatsachlich moglich ist.

Hinsichtlich derjenigen Mitgliedschaften, die neben dem Geschiftsfeld P&P auch bei dem Ubertragenden Rechtstriger
verbleibende Geschéftsaktivitdten betreffen, werden sich die Vertragsparteien im Innenverhdltnis, soweit rechtlich zulassig,
so stellen, dass die Rechte und Pflichten aus diesen Mitgliedschaften der jeweiligen Vertragspartei anteilig, d.h. in dem Umfang
zufallen, der auf die betreffenden Geschéftsaktivititen der Vertragsparteien entfallt. Sofern eine Mitgliedschaft flir die
operative Funktionsfihigkeit oder rechtliche Zulissigkeit des wirtschaftlichen Betriebs des Ubertragenden Rechtstrigers
erforderlich ist, verpflichten sich die Vertragsparteien, rechtzeitig alle erforderlichen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen,
dass die betreffende Mitgliedschaft zugunsten des Ubertragenden Rechtstrigers neu erteilt wird.

Allgemeine Mitwirkungspflichten
Die Vertragsparteien werden alle Erklarungen abgeben, alle Urkunden ausstellen und alle sonstigen Handlungen vornehmen,

die im Zusammenhang mit der Ubertragung des Auszugliedernden Vermégens etwa noch erforderlich oder zweckdienlich
sind.
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Bei behordlichen Verfahren, insbesondere steuerlichen AuBenpriifungen und steuerlichen und sonstigen Rechtsstreitigkeiten,
die das Auszugliedernde Vermdgen betreffen, werden sich die Vertragsparteien gegenseitig unterstiitzen. Sie werden sich
insbesondere gegenseitig samtliche Informationen und Unterlagen zur Verfligung stellen, die zur Erfillung steuerlicher oder
sonstiger behdrdlicher Anforderungen oder zur Erbringung von Nachweisen gegeniiber Steuerbehdrden oder sonstigen
Behodrden oder Gerichten notwendig oder zweckmaBig sind, und wechselseitig auf eine angemessene Unterstilitzung durch
ihre Belegschaft hinwirken.

Kiinftige konzerninterne Beziehungen

Der Ubertragende Rechtstriger wird die bislang innerhalb des Ubertragenden Rechtstrigers fiir das Geschéftsfeld P&P
erbrachten Lieferungen und Leistungen — soweit sie nicht im gegenseitigen Einvernehmen eingestellt werden — mit
wirtschaftlicher Wirkung ab dem Ausgliederungsstichtag weiterhin erbringen, bzw., sofern die betreffenden Lieferungen und
Leistungen von Tochtergesellschaften des Ubertragenden Rechtstrigers erbracht werden, dafiir Sorge tragen, dass die
Tochtergesellschaften die betreffenden Lieferungen und Leistungen weiterhin erbringen. Der Ubernehmende Rechtstrager
wird die Lieferungen und Leistungen abnehmen.

Der Ubernehmende Rechtstrager wird die von den zum Auszugliedernden Vermégen gehdrenden Bereichen des
Geschaftsfelds P&P oder von anderen Bereichen, die im Rahmen der Ausgliederung erstmals dem Geschaftsfeld P&P
zugeordnet werden, bislang innerhalb des Ubertragenden Rechtstridgers gegeniiber anderen Geschiftsfeldern oder
Funktionsbereichen erbrachten Lieferungen und Leistungen, soweit sie nicht im gegenseitigen Einvernehmen eingestellt
werden, mit wirtschaftlicher Wirkung ab dem Ausgliederungsstichtag weiterhin erbringen. Der Ubertragende Rechtstrager
wird die Lieferungen und Leistungen abnehmen.

Die Vertragsparteien werden die in dieser Ziffer 30 beschriebenen Lieferungs- und Leistungsbeziehungen durch Abschluss
entsprechender Vertrdge nach MaBgabe der im DHL-Konzern geltenden Vorgaben regeln. Die Vertragsparteien sind dabei
nicht gehindert, zukiinftig weitere Regelungen zur Gestaltung ihrer Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zu treffen.

Glaubigerschutz und Innenausgleich

Soweit sich aus diesem Ausgliederungsvertrag keine andere Verteilung von Lasten und Haftungen ergibt, gelten die
nachfolgenden Regelungen.

Wenn und soweit der Ubertragende Rechtstriger aufgrund der Bestimmungen in § 133 UmwG oder anderer in- oder
auslandischer Bestimmungen von Glaubigern fiir Verpflichtungen in Anspruch genommen wird, die nach MaBgabe der
Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags auf den Ubernehmenden Rechtstriger iibertragen werden sollen, oder er fiir
Verpflichtungen aus zukiinftigen gesetzlichen Schuldverhdltnissen in Anspruch genommen wird, die im Zusammenhang mit
der bisherigen oder zukiinftigen Geschéftstitigkeit des Geschiftsfelds P&P entstehen, hat der Ubernehmende Rechtstriger
den Ubertragenden Rechtstrager auf erste Anforderung von der jeweiligen Verpflichtung freizustellen. Gleiches gilt fiir den
Fall, dass der Ubertragende Rechtstrager auf Sicherheitsleistung fiir derartige Verpflichtungen in Anspruch genommen wird.

Wenn und soweit umgekehrt der Ubernehmende Rechtstriger aufgrund der Bestimmungen in § 133 UmwG oder anderer in-
oder auslandischer Bestimmungen von Glaubigern fiir Verpflichtungen in Anspruch genommen wird, die nach MaBgabe dieses
Ausgliederungsvertrags nicht auf den Ubernehmenden Rechtstréger iibertragen werden, sondern bei dem Ubertragenden
Rechtstrager verbleiben sollen, oder er fiir Verpflichtungen aus zukiinftigen gesetzlichen Schuldverhaltnissen in Anspruch
genommen wird, die im Zusammenhang mit der bisherigen oder zukiinftigen Geschiftstitigkeit der bei dem Ubertragenden
Rechtstrager verbleibenden Funktionsbereiche entstehen (einschlieBlich einer etwaigen Haftung fiir angeblich fehlerhafte
Kapitalmarktinformation durch den Ubertragenden Rechtstriger im Zusammenhang mit auf das Geschéaftsfeld P&P
bezogenen Informationen), hat der Ubertragende Rechtstridger den Ubernehmenden Rechtstriager auf erste Anforderung von
der jeweiligen Verpflichtung freizustellen. Gleiches gilt fiir den Fall, dass der Ubernehmende Rechtstriger auf
Sicherheitsleistung fiir derartige Verpflichtungen in Anspruch genommen wird.

Die Vertragsparteien schlieBen gemaB § 25 Abs. 2 HGB die nach § 25 Abs. 1 HGB vorgesehenen Rechtsfolgen wegen
Firmenfortfiihrung insgesamt aus, insbesondere die Haftung fiir alle im Betrieb des Ubertragenden Rechtstrigers
begriindeten Verbindlichkeiten gemiB § 25 Abs. 1 S. 1 HGB und den Ubergang der im Betrieb des Ubertragenden
Rechtstragers begriindeten Rechte gemal § 25 Abs. 1 Satz 2 HGB.

Wirtschaftlicher Ausgleich bei Widersprechenden Arbeithehmern

Der Ubernehmende Rechtstriger ist verpflichtet, den Ubertragenden Rechtstriger von sdmtlichen Verbindlichkeiten, Kosten
und Aufwendungen freizustellen, die im Zusammenhang mit Widerspriichen gegen den Ubergang des Arbeitsverhiltnisses
von den Arbeitnehmern P&P und Neuen Arbeitnehmern P&P entstehen, wenn und soweit die Widersprechenden Arbeitnehmer
trotz des Widerspruchs tatsichlich beim Ubernehmenden Rechtstriger eingesetzt werden. Dies schlieBt etwaige nach dem
Vollzugszeitpunkt zu erdienende Versorgungsanspriiche (sog. future service) der Widersprechenden Arbeitnehmer unter den
jeweils anzuwendenden Versorgungsordnungen ein. Hinsichtlich etwaiger bereits vor dem Vollzugszeitpunkt erdienter
Versorgungsanspriiche (sog. past service) der Widersprechenden Arbeitnehmer (wie in Ziffer 37.2 definiert) unter den jeweils
anzuwendenden Versorgungsordnungen bleibt allein der Ubertragende Rechtstriger verpflichtet. Ein Ausgleich findet
insoweit nicht statt.
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Da die Arbeitsplitze zum Ubernehmenden Rechtstriger verlagert werden, fiihrt ein Widerspruch zum individuellen Verlust des
bisherigen Arbeitsplatzes und zum Verbleib ohne Beschiftigungsbedarf bei dem Ubertragenden Rechtstrager.

Anspruchsausschluss

Anspriiche und Rechte des Ubernehmenden Rechtstrigers gegen den Ubertragenden Rechtstriger wegen der Beschaffenheit
und des Bestands der von dem Ubertragenden Rechtstrdger nach MaBgabe dieses Ausgliederungsvertrags libertragenen
Vermdgensgegenstdande sowie des Auszugliedernden Vermdgens im Ganzen, gleich welcher Art und gleich aus welchem
Rechtsgrund, werden hiermit - soweit gesetzlich zuldssig - ausdriicklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch fiir
Anspriiche aus vorvertraglichen oder vertraglichen Pflichtverletzungen und der Verletzung gesetzlicher Verpflichtungen.

Gegenleistung und Kapitalerhdhung
Gewadhrung von Stiickaktien und Kapitalerh6hung

Als Gegenleistung fiir die Ubertragung des Auszugliedernden Vermégens auf den Ubernehmenden Rechtstriager nach
MaBgabe der Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags erhilt der Ubertragende Rechtstriger als alleiniger Aktionr des
Ubernehmenden Rechtstrigers 199.950.000 neue, auf den Namen lautende Stiickaktien des Ubernehmenden Rechtstrigers
(jeweils eine ,neue Deutsche Post-Aktie“ sowie zusammen die ,neuen Deutsche Post-Aktien“). Zur Durchfiihrung der
Ausgliederung wird der Ubernehmende Rechtstriger sein Grundkapital daher um EUR 199.950.000,00 auf insgesamt EUR
200.000.000,00 erhdhen. Auf jede neue Deutsche Post-Aktie entfdllt damit ein Anteil von EUR 1,00 am erhéhten Grundkapital.

Die neuen Aktien werden jeweils mit Gewinnbezugsrecht fiir die Geschaftsjahre ab dem 1. Januar 2026 (einschlieBlich)
gewahrt. Falls sich der Ausgliederungsstichtag gemaB Ziffer 2.6 verschiebt, verschiebt sich der Beginn der
Gewinnberechtigung aus den neuen Aktien entsprechend.

Die Sacheinlage wird durch die Ubertragung des Auszugliedernden Vermégens nach MaBgabe der Bestimmungen dieses
Ausgliederungsvertrags erbracht. Soweit der Wert, zu dem die durch den Ubertragenden Rechtstriager erbrachte Sacheinlage
von dem Ubernehmenden Rechtstriger iibernommen wird, den in Ziffer 34.1 genannten Betrag der Erhéhung des
Grundkapitals tibersteigt, wird dieser Betrag in die Kapitalriicklage des Ubernehmenden Rechtstrigers gemaB § 272 Abs. 2
Nr. 1 HGB eingestellt.

Der Ubernehmende Rechtstriger gewdhrt im Rahmen der Ausgliederung keine weiteren sonstigen Gegenleistungen an den
Ubertragenden Rechtstréger.

Besondere Rechte und Vorteile

GemaiB § 125 Abs. 1 Satz 1i.V.m. § 23 UmwG sowie § 133 Abs. 2 UmwG sind den Inhabern von Rechten in dem Ubertragenden
Rechtstrager, die kein Stimmrecht gewdhren, gleichwertige Rechte in dem Ubernehmenden oder dem Ubertragenden
Rechtstrager zu gewdhren. Beim Ubertragenden Rechtstriager wurden Rechte aus aktienbasierten Vergiitungssystemen (PSP,
SMS und ESP, wie unter Ziffer 37.6 beschrieben) an leitende Angestellte bzw. ausgewahlte Flihrungskrafte gewdhrt, die unter
den jeweiligen Voraussetzungen zum Bezug von Aktien am Ubertragenden Rechtstriger berechtigen kénnen. Des Weiteren
kann der Ubertragende Rechtstriger unter dem allgemeinen Aktienprogramm myShares weitere Rechte zum Bezug von
Aktien am Ubertragenden Rechtstriger an alle Beschiftigten, einschlieBlich der beschiftigten Beamten, gewéhren. Die
Aktienprogramme, die zum Erwerb von Aktien am Ubertragenden Rechtstridger berechtigen kénnen, werden als Rechte im
Sinne von § 23 UmwG eingeordnet. Wie unter Ziffer 37.6 in Bezug auf die Arbeitnehmer beschrieben, gehen etwaige
arbeitgeber-/anstellungsgesellschaftsbezogene Rechte und Pflichten unter den Aktienprogrammen im Rahmen der
Ausgliederung auf den Ubernehmenden Rechtstriger iiber. Soweit Beamte unter dem Aktienprogramm myShares berechtigt
sind, sieht Ziffer 43.3 dieses Ausgliederungsvertrages ebenfalls einen Ubergang der betreffenden Rechte und Pflichten auf
den Ubernehmenden Rechtstréger vor. Eine Beeintrichtigung von Rechten im Sinne von § 23 UmwG scheidet in diesem
Zusammenhang indes aus, da der Anspruchsinhalt, der sich aus den konzernweit geltenden Programmen ergibt, fortbesteht
und den Beglinstigten weiterhin das Recht gewahrt, unter den jeweils maBgeblichen Voraussetzungen Aktien am
Ubertragenden Rechtstriger zu beziehen. Mangels Beeintrichtigung von Rechten im Sinne von § 23 UmwG besteht daher
keine Notwendigkeit, gleichwertige Rechte beim Ubernehmenden Rechtstriger zu gewéhren. Soweit dennoch gleichwertige
Rechte gemaB §23 UmwG i.V.m. §125 Abs.1 Satz 1 UmwG zu gewdhren waren, werden diese ausschlieBlich im
Ubertragenden Rechtstrager gewihrt, wenn die Vertragsparteien und der jeweilige Inhaber von Sonderrechten keine
abweichende Vereinbarung treffen.

Abgesehen von den in Ziffer 35.1 dargestellten Positionen bestehen beim Ubertragenden Rechtstriager keine Sonderrechte,
insbesondere keine Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.

Der Ubertragende Rechtstriger ist zudem alleiniger Aktiondr des Ubernehmenden Rechtstrigers. Einzelnen Anteilsinhabern
wurden daher keine Rechte im Sinne des § 126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG beim Ubernehmenden Rechtstridger gewéhrt. Weiterhin
gibt es beim Ubernehmenden Rechtstriger keine Inhaber besonderer Rechte im Sinne des § 126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG.
MaBnahmen im Sinne des § 126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG sind beim Ubernehmenden Rechtstréger nicht vorgesehen.
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Abgesehen von den nachfolgend dargestellten Sachverhalten werden amtierenden Mitgliedern des Vorstands oder des
Aufsichtsrats der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften oder einem Abschlusspriifer einer der beteiligten
Gesellschaften keine besonderen Vorteile im Sinne des § 126 Abs. 1 Nr. 8 UmwG gewahrt.

(a) Dem Vorstand des Ubernehmenden Rechtstridgers gehéren folgende Mitglieder, die zugleich Mitglieder des
Vorstands des Ubertragenden Rechtstrigers sind (Doppelorganstellung), mit bestimmten Ressortzustindigkeiten
beim Ubernehmenden Rechtstrager an:

(i) Nikola Hagleitner, Vorsitzende des Vorstands;
(i) Melanie Kreis, Vorstand Finanzen, und
(iii) Dr. Thomas Ogilvie, Vorstand Personal.
(b) Dem Aufsichtsrat des Ubernehmenden Rechtstrigers gehéren folgende Mitglieder des Vorstands des Ubertragenden

Rechtstragers an:
Dr. Tobias Meyer.

Im Hinblick auf die Vergiitung der Ubernahme der in Ziffer 35.3 genannten Mandate bei dem Ubernehmenden Rechtstrager
wird auf Folgendes hingewiesen:

(@) Der Ubertragende Rechtstriger tragt die Vergiitung und sonstige Kosten der Mitglieder des Vorstands des
Ubernehmenden Rechtstragers auf Grundlage der ausschlieBlich mit dem Ubertragenden Rechtstrager bestehenden
Anstellungsvertrige. Eine Weiterbelastung der Kosten an den Ubernehmenden Rechtstriger findet nicht statt.

(b) Dr. Tobias Meyer erhilt fiir sein Aufsichtsratsmandat beim Ubernehmenden Rechtstrigers keine zusitzliche
Vergutung.

Folgen der Ausgliederung fiir die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen
Allgemeines

Die Folgen der Ausgliederung fiir die Arbeitnehmer P&P und die Neuen Arbeitnehmer P&P, die zum Vollzugszeitpunkt dem
Geschaftsfeld P&P zuzuordnen sind, ergeben sich aus den §§ 131 Abs. 1 Nr. 1 und 3,125 Abs. 1 Satz 1, 35a Abs. 2 UmwG sowie
§ 613a Abs. 1 und 4 bis 6 BGB, sowie § 133 UmwG. Fiir die beim Ubertragenden Rechtstrager verbleibenden Arbeitnehmer hat
die Ausgliederung keine Folgen, soweit nicht im Folgenden etwas Abweichendes beschrieben ist.

Durch die Ausgliederung werden die P&P-Betriebe mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt auf den Ubernehmenden Rechtstriger
Ubertragen.

Im Zuge der Ausgliederung von Vermdgensgegenstinden des Geschiftsfelds P&P auf den Ubernehmenden Rechtstriger
werden auch Anteile an Tochterunternehmen des Ubertragenden Rechtstragers auf den Ubernehmenden Rechtstriger
Ubertragen (Beteiligungen P&P im Sinne von Ziffer 6). Auf Arbeitsverhaltnisse und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer, die
bei diesen Tochterunternehmen beschaftigt sind, hat die Ausgliederung keine Auswirkungen.

Individualrechtliche Folgen der Ausgliederung fiir die Ubergehenden Arbeitnehmer

Zum Vollzugszeitpunkt gehen sdmtliche Arbeitsverhiltnisse der Ubergehenden Arbeithehmer P&P mit allen Rechten und
Pflichten auf den Ubernehmenden Rechtstréger {iber. In Bezug auf die {ibergehenden Arbeitsverhiltnisse ergeben sich durch
die Ausgliederung keine Veranderungen; dies gilt neben den bestehenden Arbeitsvertragen einschlieBlich der Nebenabreden
(vertragliche Erganzungs- und Nachtragsregelungen) auch fiir etwaige Gesamtzusagen, betriebliche Einheitsregelungen
sowie betriebliche Ubungen. Die iibergehenden Arbeitsverhiltnisse bestehen kraft Gesetzes unter Anrechnung der
Betriebszugehdrigkeitszeiten mit dem Ubernehmenden Rechtstréger fort. Der Dienstort dndert sich durch den Ubergang der
Arbeitsverhaltnisse nicht.

Die Arbeitnehmer P&P und die Neuen Arbeitnehmer P&P werden Uber die Ausgliederung, den geplanten Zeitpunkt des
Betriebsiibergangs, den Grund fiir den Betriebsiibergang, die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Ubergangs
flir die Arbeitnehmer und die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen MaBnahmen gemaB §§ 35a Abs. 2, 125
Abs. 1 Satz 1 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 5 BGB unterrichtet. Innerhalb eines Monats nach Erhalt dieser Unterrichtung kdnnen
die Arbeitnehmer P&P und die Neuen Arbeitnehmer P&P jeweils von ihrem Recht Gebrauch machen, dem Ubergang ihres
Arbeitsverhiltnisses auf den Ubernehmenden Rechtstriger gemifB §§ 35aAbs. 2,125 Abs. 1 Satz 1 UmwGi.V.m. § 613aAbs. 6
BGB zu widersprechen, sofern sie nicht auf ihr Widerspruchsrecht verzichtet haben. Fiir Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhdltnis
zu einem Zeitpunkt kurz vor oder kurz nach dem geplanten Zeitpunkt des Betriebsiibergangs, d.h. dem Vollzugszeitpunkt, in
einem P&P-Betrieb beginnen soll, werden der Ubertragende Rechtstriger und der Ubernehmende Rechtstriger mit den
betroffenen Arbeitnehmern Regelungen vereinbaren, die sicherstellen, dass das Arbeitsverhdltnis ab dem Vollzugszeitpunkt
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bzw., bei einem Beginn nach dem Vollzugszeitpunkt, ab dem Beginn des Arbeitsverhiltnisses mit dem Ubernehmenden
Rechtstrager besteht.

Die Arbeitsverhdltnisse der Arbeitnehmer, die gemaB §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 6 BGB dem
Ubergang ihres Arbeitsverhiltnisses auf den Ubernehmenden Rechtstridger widersprechen, gehen nicht auf den
Ubernehmenden Rechtstrdger (ber, sondern verbleiben bei dem Ubertragenden Rechtstriger (,Widersprechende
Arbeitnehmer®). Da die Arbeitsplitze zum Ubernehmenden Rechtstrager verlagert werden, fiihrt ein Widerspruch zum
individuellen Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes und zum Verbleib ohne Beschiftigungsbedarf bei dem Ubertragenden
Rechtstrager.

Die Kiindigung des Arbeitsverhdltnisses eines Arbeitnehmers wegen des Ubergangs der P&P-Betriebe auf den
Ubernehmenden Rechtstréger ist gemaB §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 4 Satz 1 BGB unwirksam.
Das Recht zur Kiindigung aus anderen Griinden bleibt gemaB §§ 35a Abs. 2,125 Abs. 1 Satz 1 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 4 Satz 2
BGB unberiihrt.

Der Ubernehmende Rechtstrager beschiftigt derzeit keine Arbeitnehmer. Sofern bei dem Ubernehmenden Rechtstriger vor
dem Vollzugszeitpunkt Arbeitnehmer beschaftigt werden sollten, hatte die Ausgliederung fiir diese keine Folgen auf den
Bestand ihrer Arbeitsverhdltnisse und die einzelvertraglichen Arbeitsbedingungen. Kollektivrechtlich wiirden fiir diese
Arbeitnehmer grundsitzlich die dann beim Ubernehmenden Rechtstréger geltenden Bedingungen gelten.

Etwaige anstellungsvertragliche und arbeitgeberbezogene Rechte und Pflichten der Ubergehenden Arbeitnehmer P&P unter
den Aktienprogrammen des Ubertragenden Rechtstrigers (i) Performance Share Plan (,PSP “), (ii) Share Matching Scheme
(,SMS “), (iii) Employee Share Plan (,ESP “) und (iv) myShares (,myShares “), gemeinsam mit PSP, SMS und ESP nachfolgend
die ,Aktienprogramme “), gehen, soweit rechtlich mdglich und unter Beriicksichtigung der geltenden Planbedingungen der
Aktienprogramme, wie die sonstigen arbeitsvertraglichen Rechte und Pflichten nach §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG
i.V.m. § 613a Abs. 1 BGB auf den Ubernehmenden Rechtstrager (iber und richten sich ab dem Vollzugszeitpunkt gegen den
Ubernehmenden Rechtstréger. Der vorstehende Satz gilt allerdings nur hinsichtlich solcher Rechte und Pflichten, die sich auf
den Ubertragenden Rechtstréager als Arbeitgeberin beziehen. Soweit Rechte und Pflichten des Ubertragenden Rechtstrigers
bestehen, die unabhingig von der Rolle als Arbeitgeberin sind, richten sich die Anspriiche der Ubergehenden Arbeitnehmer
P&P unter Berlicksichtigung der geltenden Planbedingungen der Aktienprogramme auch nach dem Vollzugszeitpunkt weiter
gegen den Ubertragenden Rechtstriger. Die Regelungen aus dieser Ziffer gelten entsprechend fiir Anspriiche ehemaliger
Arbeitnehmer des Ubertragenden Rechtstrigers, die vor dem Vollzugszeitpunkt bereits ausgeschieden sind und im Zeitpunkt
ihres Ausscheidens dem Geschaftsfeld P&P zuzuordnen waren (,Ausgeschiedene Arbeithehmer P&P*). Etwaige Rechte und
Pflichten der Ausgeschiedenen Arbeitnehmer P&P unter den Aktienprogrammen gehen entsprechend der vorstehenden
Regelungen auf den Ubernehmenden Rechtstriger iiber. Die Vertragsparteien stellen klar, dass, wie in Ziffer 35.1 dargestellt,
das Recht der jeweils begiinstigten Arbeitnehmer, unter den jeweils maBgeblichen Voraussetzungen Aktien am Ubertragenden
Rechtstrager zu beziehen, fortbesteht und keine Beeintrachtigung von Rechten im Sinne von § 23 UmwG vorliegt.

Haftung

Fur diejenigen Verbindlichkeiten aus den libergehenden Arbeitsverhaltnissen, die vor dem Vollzugszeitpunkt begriindet
werden, haftet neben dem Ubertragenden Rechtstriager der Ubernehmende Rechtstrager gesamtschuldnerisch geméaB § 133
UmwG. Derjenige Rechtstrager, dem die betreffenden Verbindlichkeiten nach diesem Ausgliederungsvertrag nicht zugewiesen
sind, haftet fiir diese Verbindlichkeiten allerdings nur dann, wenn sie innerhalb von fiinf Jahren ab Bekanntmachung der
Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister des Ubertragenden Rechtstrigers fillig und daraus Anspriiche
gerichtlich oder in einer anderenin § 133 UmwG beschriebenen Weise festgestellt bzw. geltend gemacht werden. Die Haftung
derimvorangehenden Satz bezeichneten Rechtstrager ist beschranktauf den Wert des ihnen am Vollzugszeitpunkt zugeteilten
Nettoaktivwvermdgens. Fir vor dem Vollzugszeitpunkt begriindete Versorgungsverpflichtungen aufgrund des
Betriebsrentengesetzes betragt die vorgenannte Frist zehn Jahre. Liegen die entsprechenden Voraussetzungen vor, haben die
Arbeitnehmer einen Anspruch auf Sicherheitsleistung gemaB § 22 UmwG. Fiir Verbindlichkeiten gegeniiber Ubergehenden
Arbeitnehmern P&P, die nach dem Vollzugszeitpunkt begriindet werden, haftet allein der Ubernehmende Rechtstriger.

Folgen der Ausgliederung fiir die betriebsverfassungsrechtlichen Vertretungen der Arbeitnehmer

Die Betriebsstruktur des Ubertragenden Rechtstrigers ist bislang durch einen Zuordnungstarifvertrag nach § 3 BetrVG
geschlossen zwischen dem Ubertragenden Rechtstrager und der Gewerkschaft ver.di— Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,
vertreten durch den Bundesvorstand, (,ver.di“) geregelt (,Zuordnungstarifvertrag Deutsche Post AG®). Dieser
Zuordnungstarifvertrag sieht derzeit 52 Betriebe vor, fir die jeweils ein Betriebsrat gebildet wird. Umfasst sind dabei 40
Betriebs-Niederlassungen, zwei Service-Niederlassungen (Service-Niederlassung P&P und Service-Niederlassung Corporate
Center), sechs weitere Niederlassungen (Internationale Produktion, Multikanalvertrieb, Renten Service, Telelog, IT P&P und
Kundenservice), der Geschaftsbereich Vertrieb P&P, das Shared Service Center GBS, die Zentrale Konzern sowie die Zentrale
P&P. Der Ubertragende Rechtstréger und ver.di haben sich im Hinblick auf die Ausgliederung des Geschéftsfelds P&P auf den
Abschluss eines neuen Strukturtarifvertrags fiir den Ubertragenden Rechtstrager (,Zuordnungstarifvertrag DHL AG*) und
eine Anpassung des Zuordnungstarifvertrags Deutsche Post AG geeinigt, die zum Vollzugszeitpunkt in Kraft treten. Der
Zuordnungstarifvertrag Deutsche Post AG bezieht sich nach dem Vollzugszeitpunkt auf die zum Ubernehmenden Rechtstriger
gehdrenden P&P-Betriebe (Betriebs-Niederlassungen, Service-Niederlassung P&P, Niederlassung Internationale Produktion,
Niederlassung Kundenservice, Niederlassung IT P&P, Niederlassung Telelog, Niederlassung Multikanalvertrieb, Niederlassung
Renten Service, Geschaftsbereich Vertrieb P&P und Zentrale P&P), wahrend der Zuordnungstarifvertrag DHL AG die beim
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Ubertragenden Rechtstrager verbleibenden Betriebe umfasst — dies sind derzeit die Service Niederlassung Corporate Center,
das Shared Service Center GBS und die Zentrale Konzern. Der Zuordnungstarifvertrag Deutsche Post AG bildet — in der dann
geltenden Fassung —ab dem Vollzugszeitpunkt die Betriebs- und Betriebsratsstruktur fiir den Ubernehmenden Rechtstriger,
der Strukturtarifvertrag DHL AG fiir den Ubertragenden Rechtstréiger.

Der Ubertragende Rechtstrager und der Konzernbetriebsrat des Ubertragenden Rechtstragers haben am 27. August 2025 eine
,Konzernbetriebsvereinbarung zum Interessenausgleich/Sozialplan gemafl §§ 111, 112 BetrVG anldsslich der Ausgliederung
des Bereichs P&P aus dem Unternehmen Deutsche Post AG und der Verlagerung der Aufgaben des Unternehmensbereichs
eCommerce aus der Deutsche Post AG und der DHL Paket GmbH“ (,Interessenausgleich und Sozialplan“) geschlossen. Dieser
Interessenausgleich und Sozialplan regelt im Wesentlichen die mit der Schaffung der Betriebsstruktur P&P verbundenen
personellen MaBnahmen und die (Fort-)Geltung betrieblicher Regelungen.

Die bestehenden lokalen Betriebsrate bleiben in ihrer Existenz und ihrer Zusammensetzung von der Ausgliederung unberthrt
und unverandert im Amt.

Der bislang bei dem Ubertragenden Rechtstrager nach dem zwischen dem Vorstand des Ubertragenden Rechtstrigers und
ver.di geschlossenen Tarifvertrag Nr. 458 vom 18. August 1994 in der Fassung des Tarifvertrags Nr. 205 vom 12. Juni 2019
gebildete Gesamtbetriebsrat ist nach der Ausgliederung fiir die Ubergehenden Arbeitnehmer P&P nicht mehr zustindig. Es
wird kiinftig beim Ubernehmenden Rechtstrdger ein Gesamtbetriebsrat gebildet werden, der fiir die Ubergehenden
Arbeitnehmer P&P zustandig sein wird.

Der bei dem Ubertragenden Rechtstriger bestehende Konzernbetriebsrat und der Europiische Betriebsrat bleiben in ihrem
Bestand von der Ausgliederung unberiihrt. Zukiinftig wird auch der beim Ubernehmenden Rechtstriger zu bildende
Gesamtbetriebsrat Mitglieder in den Konzernbetriebsrat entsenden.

Bei dem Ubertragenden Rechtstriger ist zur Vertretung der leitenden Angestellten ein Unternehmenssprecherausschuss nach
§ 20 SprAuG gebildet worden. Dieser ist nach der Ausgliederung fiir die libergehenden leitenden Angestellten nicht mehr
zusténdig. Es wird angestrebt, zukiinftig bei dem Ubernehmenden Rechtstriger einen Unternehmenssprecherausschuss zu
bilden, der fiir die libergehenden leitenden Angestellten zustindig sein wird. Der Ubertragende Rechtstrdger und der
Unternehmenssprecherausschuss des Ubertragenden Rechtstrdgers haben sich darauf verstindigt, dass der
Unternehmenssprecherausschuss fiir eine Ubergangszeit fiir beide Unternehmen anerkannt und seine Rechte wahrnehmen
wird (Ubergangsmandat).

Bei dem Ubertragenden Rechtstriger besteht bislang ein Ausschuss fiir wirtschaftliche Angelegenheiten
(Wirtschaftsausschuss), der auch nach der Ausgliederung beim Ubertragenden Rechtstrager bestehen bleibt. Dieser ist nach
der Ausgliederung nicht fir den Ubernehmenden Rechtstriger zustindig. Die personelle Zusammensetzung des
Wirtschaftsausschusses kann sich andern. Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, deren Arbeitsverhdltnisse im Zuge der
Ausgliederung auf den Ubernehmenden Rechtstriager iibergehen, verlieren ihr Amt als Mitglied des Wirtschaftsausschusses
des Ubertragenden Rechtstrdgers. Es wird kiinftig beim Ubernehmenden Rechtstriger ein eigener Wirtschaftsausschuss
gebildet werden, der fiir den Ubernehmenden Rechtstriger zustindig sein wird.

Soweit flr den jeweiligen Betrieb eine Schwerbehindertenvertretung besteht, bleibt diese in ihrer Existenz von der
Ausgliederung unberiihrt und unveridndert im Amt Die Gesamtschwerbehindertenvertretung des Ubertragenden
Rechtstréagers ist nach der Ausgliederung nicht fiir den Ubernehmenden Rechtstrager zustindig. Bei diesem wird eine eigene
Gesamtschwerbehindertenvertretung gebildet. Die Konzernschwerbehindertenvertretung wird sowohl fiir den
Ubertragenden Rechtstréger als auch den Ubernehmenden Rechtstrager zustindig sein.

Soweit fiir den jeweiligen Betrieb eine Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht, bleibt diese in ihrer Existenz und ihrer
Zusammensetzung von der Ausgliederung unberihrt und unverandert im Amt. Die Gesamtjugend- und
Auszubildendenvertretung des Ubertragenden Rechtstrigers ist nach der Ausgliederung nicht fiir den Ubernehmenden
Rechtstrager zustandig. Bei diesem wird eine eigene Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung gebildet. Da bei dem
Ubertragenden Rechtstriger nach der Ausgliederung nur noch in einem Betrieb eine Jugend- und Auszubildendenvertretung
besteht, wird es bei dem Ubertragenden Rechtstriger eine Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung nicht mehr geben.
Die Konzernjugend- und Auszubildendenvertretung wird sowohl fiir den Ubertragenden Rechtstriger als auch den
Ubernehmenden Rechtstriger zustindig sein.

Auswirkungen der Ausgliederung auf bestehende Tarifvertrige, Betriebsvereinbarungen und Vereinbarungen mit den
Sprecherausschiissen

Bei dem Ubertragenden Rechtstriger bestehen verschiedene Firmentarifvertridge. Die vor dem Vollzugszeitpunkt beim
Ubertragenden Rechtstrdger in Kraft getretenen Firmentarifvertrige und solche Firmentarifvertrige des Ubertragenden
Rechtstrigers, die ausschlieBlich fiir den Ubernehmenden Rechtstrdger abgeschlossen wurden und zum Vollzugszeitpunkt in
Kraft treten, gehen als Teil des Auszugliedernden Vermégens auf den Ubernehmenden Rechtstriger tiber und gelten dort
kollektivrechtlich fort. Zugleich wurden die bei dem Ubertragenden Rechtstriger bislang geltenden Firmentarifvertrige mit
der Gewerkschaft ver.di, die fiir die beim Ubertragenden Rechtstridger verbleibenden Betriebe von Relevanz sind, mit der
Gewerkschaft ver.di weitgehend unverandert mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt neu verhandelt. Die bislang beim
Ubertragenden Rechtstriger geltenden tariflichen Arbeitsbedingungen werden daher fiir die auBerhalb des Geschéftsfelds
P&P beschiftigten Arbeitnehmer des Ubertragenden Rechtstridgers im Wesentlichen unverindert bleiben.
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Die lokalen Betriebsvereinbarungen gelten auf betriebsverfassungsrechtlicher Ebene kollektivrechtlich fort, da die
betriebsverfassungsrechtliche Identitdt bewahrt bleibt. Dies ist der Fall bei den P&P-Betrieben, die auch nach dem
Zuordnungstarifvertrag Deutsche Post AG in ihrem Bestand unverdndert geblieben sind. Gleiches gilt fir die beim
Ubertragenden Rechtstréger verbleibenden Betriebe.

Die Gesamtbetriebsvereinbarungen gelten als solche beim Ubernehmenden Rechtstriger kollektivrechtlich fort. Ebenso
gelten die Gesamtbetriebsvereinbarungen (vorbehaltlich redaktioneller Anpassungen) beim Ubertragenden Rechtstrager
unverandert —aber rechtlich getrennt — fort.

Auch auf die kollektivrechtliche Geltung der Konzernbetriebsvereinbarungen beim Ubertragenden Rechtstrager sowie beim
Ubernehmenden Rechtstrager hat die Ausgliederung (vorbehaltlich redaktioneller Anpassungen und etwaiger Erweiterungen
der Geltungsbereiche der Vereinbarungen) keine Auswirkungen.

Die am Tag vor dem Vollzugszeitpunkt fiir die leitenden Angestellten des Ubertragenden Rechtstrigers geltenden
Sprecherausschussvereinbarungen gemiB § 28 SprAuG gelten ab dem Vollzugszeitpunkt sowohl fiir den Ubertragenden
Rechtstrager als auch fiir den Ubernehmenden Rechtstrager.

Folgen der Ausgliederung fiir die Unternehmensmitbestimmung und den Aufsichtsrat

Bei dem Ubertragenden Rechtstriger besteht ein gemiB den Vorschriften des MitbestG parititisch mitbestimmter
Aufsichtsrat mit 20 Mitgliedern mit je zehn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Die Ausgliederung
hat keine Auswirkungen auf Bestand, Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats des Ubertragenden Rechtstrigers.
Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat des Ubertragenden Rechtstrigers werden von den Arbeitnehmern aller
Konzerngesellschaften im Inland gewdhlt, so dass auch die auf den Ubernehmenden Rechtstriger Ubergehenden
Arbeitnehmer P&P weiterhin wahlberechtigt bleiben.

Der Ubernehmende Rechtstriger verfiigt derzeit liber einen Aufsichtsrat mit drei Mitgliedern, die durch den Ubertragenden
Rechtstrager als Alleinaktiondr bestellt wurden. Da der Ubernehmende Rechtstriger bislang selbst unmittelbar keine
Arbeitnehmer beschaftigt und auch Uber Tochterunternehmen keine relevante Zurechnung von Arbeitnehmern erfolgt,
verfligt er derzeit liber keinen der gesetzlichen Arbeitnehmer-Mitbestimmung unterliegenden Aufsichtsrat.

Nach dem Vollzugszeitpunkt wird der Ubernehmende Rechtstridger mehr als 2.000 Arbeithehmer beschiftigen. Damit ist das
MitbestG maBgeblich und der Aufsichtsrat ist dann nicht nach den maBgeblichen Vorschriften des MitbestG besetzt. Der
Vorstand des Ubernehmenden Rechtstrigers wird daher ein sog. Statusverfahren nach §§ 97 ff. AktG durchfiihren. Der
Ubernehmende Rechtstrager geht davon aus, dass ab dem Vollzugszeitpunkt nach den Regelungen des MitbestG in der Regel
mehr als 20.000 Arbeitnehmer als Arbeitnehmer des Ubernehmenden Rechtstrégers gelten werden und sich der Aufsichtsrat
nach Abschluss des Statusverfahrens gemaB § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 MitbestG aus 20 Mitgliedern zusammensetzen wird, von
denen je zehn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner und der Arbeitnehmer sein werden.

Das Amt des vor dem Vollzugszeitpunkt gebildeten Aufsichtsrats endet nach Abschluss des Statusverfahrens mit Beendigung
der ersten Hauptversammlung nach Ablauf der Anrufungsfrist gemdB § 97 Abs. 2 AktG bzw. einer rechtskraftigen
Entscheidung nach § 98 AktG, spdtestens aber sechs Monate nach dem Ablauf der Anrufungsfrist bzw. der rechtskraftigen
Entscheidung. Nach Abschluss des Statusverfahrens werden in einer Hauptversammlung des Ubernehmenden Rechtstragers
die zehn Anteilseignervertreter gewahlt.

Sonstige hinsichtlich der Arbeitnehmer und ihrer Vertretungen vorgesehene MaBnahmen

Sonstige MaBnahmen beziiglich der Ubergehenden Arbeitnehmer P&P und ihrer Vertretungen sowie beziiglich der beim
Ubertragenden Rechtstridger verbleibenden Arbeitnehmer sind im Zusammenhang mit der Ausgliederung und dem
Betriebsiibergang auf den Ubernehmenden Rechtstrager nicht vorgesehen.

Folgen der Ausgliederung fiir die Beamten
Ubergang der Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnis kraft Beleihung

Durch gesetzliche Beleihung im Wege einer Rechtsverordnung der Bundesregierung gem. § 38 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 PostPersRG
soll der Ubernehmende Rechtstrager ab dem Vollzugszeitpunkt als Postnachfolgeunternehmen bestimmt werden und ihm
sollen zugleich sdmtliche Beamte zugeordnet werden, iber die bislang der Ubertragende Rechtstriger die
Dienstherrnbefugnisse ausiibt. Damit ginge die Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnis i.S.v. 81 Abs.1 PostPersRG des
Ubertragenden Rechtstréagers fiir die Beamten sowohl des Geschiftsfelds P&P als auch auBerhalb des Geschiftsfelds P&P auf
den Ubernehmenden Rechtstriager iiber. Mit dieser Uberleitung dndern sich die Zustindigkeiten fiir die Wahrnehmung der
dienstrechtlichen Befugnisse auf den Ubernehmenden Rechtstriger, die Rechte und Pflichten der Beamten bleiben in Art und
Umfang unverandert.

Die Arbeitsverhiltnisse zwischen dem Ubertragenden Rechtstriger und den Beamten des Geschiftsfelds P&P, die bei dem
Ubertragenden Rechtstriger insichbeurlaubt sind, gehen nach §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG, § 613a Abs. 1 BGB auf
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den Ubernehmenden Rechtstrédger {iber. Insoweit gelten fiir das Arbeitsverhiltnis die fiir die Ubergehenden Arbeitnehmer
dargestellten Ausfiihrungen unter Abschnitt V. entsprechend.

Arbeitsverhiltnisse von beurlaubten Beamten, die nicht mit dem Ubertragenden Rechtstrager geschlossen sind, gehen nicht
nach §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG, § 613a Abs. 1 BGB auf den Ubernehmenden Rechtstrager uber und bleiben
unverandert.

Etwaige Rechte und Pflichten der Beamten unter dem Aktienprogramm myShares des Ubertragenden Rechtstragers gelten
auch nach dem Vollzugszeitpunkt unverdandert fort und gehen, soweit rechtlich méglich und unter Berlicksichtigung der
geltenden Planbedingungen des myShares-Programms, auf den Ubernehmenden Rechtstrager tiber und richten sich ab dem
Vollzugszeitpunkt gegen den Ubernehmenden Rechtstriger. Der vorstehende Satz gilt allerdings nur hinsichtlich solcher
Rechte und Pflichten, die sich auf den Ubertragenden Rechtstriger als mit der Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnis
Beliehenen beziehen. Soweit Rechte und Pflichten des Ubertragenden Rechtstrigers bestehen, die unabhingig von der Rolle
des mit der Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnis Beliehenen sind, richten sich die Anspriiche der Beamten unter
Beriicksichtigung der geltenden Planbedingungen des myShares Programms auch nach dem Vollzugszeitpunkt weiter gegen
den Ubertragenden Rechtstriger. Die Vertragsparteien stellen klar, dass — wie in Ziffer 35.1 dargestellt — das Recht der jeweils
begiinstigten Beamten, unter den jeweils maBgeblichen Voraussetzungen Aktien am Ubertragenden Rechtstrager zu
beziehen, fortbesteht und keine Beeintrachtigung von Rechten im Sinne von § 23 UmwG vorliegt.

Forthestand von Verwaltungsakten zum Einsatz von Beamten

Esist beabsichtigt, dass zum Vollzugszeitpunkt bestehende beamtenrechtliche Verwaltungsakte zum Einsatz von Beamten wie
Beurlaubungen, Zuweisungen und Abordnungen von Beamten kraft Rechtsverordnung i.S.v. § 38 Abs. 2 PostPersRG liber den
Vollzugszeitpunkt hinaus fortbestehen.

Soweit gesetzlich erforderlich, werden neue Beurlaubungen, Zuweisungen oder Abordnungen vom Ubernehmenden
Rechtstrager unter Wahrung der Vorschriften des PostPersRG und insbesondere etwaiger Zustimmungserfordernisse der
Beamten ausgesprochen.

Folgen der Ausgliederung fiir die betriebsverfassungsrechtlichen Vertretungen der Beamten

Die unter Ziffer39 dargestellten Auswirkungen auf die betriebsverfassungsrechtlichen Vertretungen und deren
Vereinbarungen, dargestellt unter Ziffer 40, gelten entsprechend fiir Beamte, da gemdB 8§24 PostPersRG die
betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften auch fiir Beamte Anwendung finden.

Sonstiges
Kosten

Die durch den Abschluss dieses Ausgliederungsvertrags und seine Ausfiihrung entstehenden Kosten (einschlieBlich der Kosten
der Vorbereitung dieses Ausgliederungsvertrags, insbesondere Beratungs- und Notarkosten, der im Zusammenhang mit der
Ausgliederung und Ubernahme erfolgten Wirtschaftspriiferdienstleistungen sowie der diesbeziiglichen verbindlichen
Auskiinfte) tragt der Ubertragende Rechtstriger.

Die Kosten der Kapitalerhéhung bei dem Ubernehmenden Rechtstriger werden von dem Ubernehmenden Rechtstrager
getragen. Die Kosten der jeweiligen Hauptversammlung und die Kosten der Anmeldung zum und der Eintragung in das
Handelsregister tragt jede Vertragspartei selbst.

Umsatzsteuer

Die Ubertragung des Geschiftsfelds P&P unterliegt nach der gemeinsamen Auffassung der Vertragsparteien nicht der
deutschen Umsatzsteuer, weil zwischen den Vertragsparteien zum Vollzugszeitpunkt eine umsatzsteuerliche Organschaft
vorliegen wird und im Ubrigen auch die Voraussetzungen fiir eine nicht umsatzsteuerbare GeschiftsverduBerung im Ganzen
(8 1 Abs. 1a UStG) vorliegen.

Sollte entgegen der Auffassung der Vertragsparteien das fiir die Besteuerung des Ubertragenden Rechtstrigers zustindige
Finanzamt in einer erstmaligen Umsatzsteuerfestsetzung oder geanderten Umsatzsteuervoranmeldung im Hinblick auf die
Ubertragung des Geschiftsfeldes P&P doch von einer Umsatzsteuerbarkeit in Deutschland ausgehen, wird der Ubertragende
Rechtstriger dem Ubernehmenden Rechtstriger innerhalb von fiinfzehn (15) Bankarbeitstagen nach Zugang dieser
Steuerfestsetzung oder Abgabe dieser berichtigten Umsatzsteuervoranmeldung eine nach §§ 14, 14a UStG ordnungsgemaBe
Rechnung unter Beriicksichtigung der gesetzlichen Umsatzsteuer erteilen. Der Ubernehmende Rechtstriger wird die
ausgewiesene gesetzliche Umsatzsteuer innerhalb von fiinfzehn (15) Bankarbeitstagen begleichen.

Der Ubernehmende Rechtstriger stellt den Ubertragenden Rechtstriger von etwaiger wegen der Ubertragung des
Geschaftsfelds P&P durch die Finanzverwaltung festgesetzter Umsatzsteuer und ggf. darauf entfallender Zinsen i.S.v. § 233a
AO nur und insofern frei, als dass keine Abrechnung nach Ziffer 47.2 erfolgen kann.
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Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung der Ubertragung des Geschiftsfelds P&P eng
zusammenzuarbeiten, notwendige Informationen und Dokumentationen auszutauschen bzw. zur Verfligung zu stellen,
insbesondere fiir den Fall, dass die Finanzverwaltung beabsichtigt, von dem in Ziffer 47.1 dargestellten gemeinsamen
Verstandnis der Vertragsparteien abzuweichen.

Die Vertragsparteien verzichten wechselseitig hinsichtlich der Anspriiche aus dieser Ziffer 47 auf die zivilrechtliche Einrede der
Verjahrung.

Die Regelungen aus dieser Ziffer 47 gelten entsprechend fiir das Ausland, insbesondere soweit Umsatzsteuer (oder eine
wirtschaftlich vergleichbare oder &hnliche Steuer) auf die Ubertragung des Geschéftsfelds P&P nach ausldndischem Recht
anfillt bzw. eine diesbeziigliche Uberpriifung seitens der ausléndischen Finanzverwaltung erfolgt.

Riicktritt

Sollte die Ausgliederung nicht bis zum 31. Dezember 2027 wirksam geworden sein, kann der Ubertragende Rechtstrager
durch schriftliche Erklirung gegeniiber dem Ubernehmenden Rechtstrager von diesem Ausgliederungsvertrag zuriicktreten.

Schlusshestimmungen

Dieser Ausgliederungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der jeweiligen Hauptversammlung der
Vertragsparteien.

Dieser Ausgliederungsvertrag unterliegt deutschem Recht.

Die Vertragsparteien streben an, alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ausgliederungsvertrag
ergeben, gltlich beizulegen. Sofern dies nicht gelingt, ist Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus diesem
Ausgliederungsvertrag Bonn.

Die Anlagen zu diesem Ausgliederungsvertrag sind Vertragsbestandteile.

Anderungen und Ergidnzungen dieses Ausgliederungsvertrags einschlieBlich der Abbedingung dieser Bestimmung selbst
bedirfen der Schriftform, soweit nicht weitergehende Formvorschriften einzuhalten sind.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder
undurchfiihrbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit dieses Ausgliederungsvertrags und seiner tbrigen Bestimmungen
hiervon nicht beriihrt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung gilt eine solche Bestimmung,
die nach Form, Inhalt, Zeit, MaB und Geltungsbereich dem am nachsten kommt, was von den Vertragsparteien nach dem
wirtschaftlichen Sinn und Zweck der nichtigen, unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung gewollt war.
Entsprechendes gilt fiir etwaige Liicken in diesem Ausgliederungsvertrag.



11l. Weitere Angaben zur Einberufung
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in H6he von Euro 1.150.000.000
eingeteilt in 1.150.000.000 nennwertlose Stlickaktien, die jeweils eine Stimme gewahren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte belauft
sich somit auf 1.150.000.000 Stimmrechte.

2. Anmeldung zur Hauptversammlung

Erfordernis der Anmeldung. Zur Teilnahme an und zur Ausiibung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen
Personen berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis zum 29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ,
angemeldet haben.

Anmeldung per Aktiondrsportal. Sie konnen sich liber unser Aktionarsportal zur Hauptversammlung anmelden.

- Sieerreichen hierzu das Aktiondrsportal ab dem 8. April 2026 Uber die Internetadresse group.dhl.com/hauptversammlung.
Wenn Sie sich fiir den elektronischen Versand der Einladung registriert haben, erhalten Sie liber die von lhnen angegebene
elektronische Versandadresse mit der Einladung zur Hauptversammlung eine E-Mail mit direktem Link zum Aktionarsportal.
Fir den elektronischen Versand der Einladung kdnnen Sie sich unter group.dhl.com/hv-mail registrieren.

- Firden Zugang zum Aktiondrsportal bendétigen Sie einen Zugangscode, den Sie mit der Einladung zur Hauptversammlung
per Post erhalten. Wenn Sie sich fiir den elektronischen Versand der Einladung zur Hauptversammlung registriert haben,
verwenden Sie bitte den bei der Registrierung selbst vergebenen Zugangscode.

- Im Aktionarsportal kdnnen Sie sich durch Nutzung der Schaltflache ,Anmeldung zur Hauptversammlung® zur
Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung kann auch durch einen Bevollmachtigten erfolgen. Im Anschluss an die
Anmeldung zur Hauptversammlung kdnnen Sie weitere Funktionen des Aktionarsportals nutzen, wie etwa bis zum 29. April
2026 fiir sich oder einen Dritten eine Eintrittskarte bestellen oder Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft bzw. an Intermedidre und Aktiondrsvereinigungen, die tiber das Aktiondrsportal verfligbar sind, erteilen.
Uberdies kdnnen Sie lhre Stimmen per Briefwahl abgeben oder eine Stimmrechtsvollmacht an einen Dritten oder den
Nachweis einer solchen Gbermitteln.

- Siemissen die Anmeldung innerhalb der oben genannten Anmeldefrist vornehmen, also bis zum 29. April 2026, 24:00 Uhr
MESZ.

-  Bitte beachten Sie die im Aktiondrsportal einsehbaren Nutzungsbedingungen — insbesondere auch zum grundsatzlichen
Vorrang von Anmeldungen und Aktionen, die Giber das Aktionarsportal Gbermittelt wurden.

-  Die Gesellschaft kann keine Gewahr libernehmen, dass das Aktiondrsportal uneingeschrankt nutzbar ist. Wir empfehlen
Ihnen daher, frithzeitig von den oben genannten Mdglichkeiten, insbesondere zur Ausiibung des Stimmrechts, Gebrauch zu
machen.

Anmeldung per Post oder Telefax. Sie konnen sich auch per Post oder Telefax zur Hauptversammlung anmelden.

- Sie erhalten dazu per Post einen Antwortbogen. Wir bitten Sie, die Anmeldung durch Riicksendung des ausgefiillten
Antwortbogens an folgende Postanschrift bzw. Faxnummer vorzunehmen:

Deutsche Post AG

Hauptversammlung

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
20716 Hamburg

Telefax: +49 (0)228 182 63631

- Bitte senden Sie den Antwortbogen ausschlieBlich an die oben genannte Anschrift bzw. Telefaxnummer.

- Frdie Fristwahrung kommt es auf den Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft bis zum 29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ,
an.

- Die Anmeldung kann auch durch einen Bevollmachtigten erfolgen.

- Bitte beachten Sie die im Antwortbogen gegebenen Hinweise.

Eintrittskarten. Uber das Aktionidrsportal oder durch Riicksendung des Antwortbogens an die oben genannte Anschrift bzw.
Telefaxnummer kdnnen Sie eine Eintrittskarte fiir sich selbst oder einen Dritten bestellen. Wenn im Aktienregister mehrere Personen
als Aktiondre eingetragen sind (Aktiondrsgemeinschaft), kénnen Sie — unter gleicher Aufteilung der Stimmen —auch zwei
Eintrittskarten fiir den im Aktienregister an erster Stelle eingetragenen Aktionar bestellen. Wenn eine andere Person als die in der
Eintrittskarte genannte Person die Rechte der Aktionarsgemeinschaft in der Hauptversammlung wahrnehmen soll, bitten wir, dafiir
Sorge zu tragen, dass die Person entweder von der Aktiondrsgemeinschaft oder der in der Eintrittskarte benannten Person zur
Auslibung des Stimmrechts bevollmachtigt wird (zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht siehe unter Ziffer 4.). Bitte bestellen Sie
die Eintrittskarten so friihzeitig, dass wir Ihnen diese rechtzeitig vor der Hauptversammlung zusenden kénnen.

Personliche Teilnahme nach Briefwahl oder Bevollmachtigung. Fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldete Aktiondre kénnen
auch noch nachtraglich entscheiden, ihre Stimme nicht per Briefwahl oder liber die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,
Intermedidre, Aktionarsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere diesen gemaR § 135 AktG gleichgestellten Personen oder



Institutionen abzugeben, sondern ihre Rechte in der Hauptversammlung selbst oder durch einen (anderen) Bevollmachtigten
auszuliben. Die Teilnahme an der Hauptversammlung gilt als Widerruf zuvor physisch und/oder tGiber das Aktionarsportal
abgegebener Briefwahlstimmen bzw. einer zuvor erteilten Vollmacht.

Aktienbestand. Fiir das Teilnahmerecht sowie fiir die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung
zustehenden Stimmrechte ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maBgeblich. Bitte beachten
Sie, dass Umschreibungen im Aktienregister ab dem 30. April 2026 bis zum Ende der Hauptversammlung ausgesetzt werden. Deshalb
entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand am 29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ.

3. Verfahren fiir die Stimmabgabe durch Briefwahl
Stimmberechtigte Aktiondre kdnnen ihr Stimmrecht auch durch Briefwahl austiben.

Briefwahl per Aktiondrsportal. Fiir die Briefwahl steht Ihnen das Aktiondrsportal ab dem 8. April 2026 zur Verfiigung. Wenn Sie sich
fristgerecht zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben, kdnnen Sie lhre Briefwahlstimmen Uiber das Aktionarsportal
bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung abgeben oder die per Briefwahl abgegebenen Stimmen dndern.

Briefwahl per Post oder Telefax. Fiir die Briefwahl per Post oder Telefax verwenden Sie bitte den Antwortbogen und senden Sie die
Briefwahlstimmen bis 29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ, ausschlieBlich an die in Ziffer 2. genannte Postanschrift bzw. Telefaxnummer.
Sie kénnen dann Ihre Briefwahlstimmen tber das Aktionarsportal bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung andern.

Hinweis zur Stimmabgabe durch Briefwahl: Eine Stimmabgabe zu TOP 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) gilt auch fiir einen
angepassten Gewinnverwendungsvorschlag infolge einer etwaigen Anderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. Sollte zu TOP
3 und/oder zu TOP 4 (Entlastung Vorstand bzw. Aufsichtsrat) eine Einzelabstimmung durchgefiihrt werden, so gilt eine Stimmabgabe
zu diesen Tagesordnungspunkten entsprechend fiir die Einzelabstimmungen. Mit der Stimmabgabe fiir die Entlastung von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat geben Sie zugleich Ihre Stimme(n) gegen andere Beschlussantrdge von Aktiondren zu TOP 3 und/oder TOP 4
ab, etwa gegen einen Sonderprifungsantrag, der nicht als eigener Tagesordnungspunkt angekiindigt worden ist. Die Stimmabgabe
fiir den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats zur Aufsichtsratswahl (TOP 6) gilt zugleich als Stimmabgabe gegen einen Aktiondrsantrag,
eine andere Person zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wahlen. Wenn Sie von den vorstehenden Hinweisen abweichen wollen, steht
Ihnen unter group.dhl.com/hauptversammlung ein gesondertes Abstimmungs- und Weisungsformular zur Verfligung. Wir bitten Sie,
das Formular gegebenenfalls bis 29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ, ausschlieBlich an die in Ziffer 2. genannte Postanschrift bzw.
Telefaxnummer zu senden.

4. Verfahren fiir die Stimmabgabe durch einen Bevollmachtigten

Stimmberechtigte Aktionare kdnnen ihr Stimmrecht durch einen Bevollmachtigten ausiiben lassen. Auch in diesem Fall ist fiir eine
rechtzeitige Anmeldung des Aktienbestands durch den Aktionar oder den Bevollmachtigten Sorge zu tragen (siehe oben Ziffer 2.).

Erteilung und Widerruf der Stimmrechtsvollmacht. Soweit die Einberufung nicht eine Erleichterung vorsieht, bediirfen die Erteilung
der Stimmrechtsvollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmachtigung sowie der Nachweis ihres Widerrufs gegentiber der
Gesellschaft der Textform. Sie kénnen Vollmacht erteilen (i) liber das Aktiondrsportal, (ii) mithilfe des von der Gesellschaft mit der
Einladung tibersandten Antwortbogens und Ubersendung per Post oder Telefax, (iii) durch Ausfiillen des Vollmachtsformulars auf der
Eintrittskarte sowie (iv) in der Hauptversammlung durch Ausfiillen des Vollmachtsabschnitts auf der HV-Karte. Bitte beachten Sie
jeweils die Hinweise im Aktiondrsportal, auf dem Antwortbogen, auf der Eintrittskarte, auf der HV-Karte bzw. in den in der
Hauptversammlung verfligbaren organisatorischen Hinweisen.

Fir die elektronische Ubermittlung des Nachweises der Bevollmichtigung oder des Nachweises ihres Widerrufs steht Ihnen das
Aktiondrsportal ab dem 8. April 2026 zur Verfligung. Der Nachweis der Bevollmachtigung kann ferner an den
Akkreditierungsschaltern der Hauptversammlung erbracht werden.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Wir bieten unseren Aktiondren an, Mitarbeiter der Gesellschaft mit der Austibung ihrer
Stimmrechte nach MaB3gabe der Weisungen der Aktiondre zu bevollméachtigen. Fiir die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stehen Ihnen das Aktiondrsportal und der von der Gesellschaft mit der Einladung tGbersandte
Antwortbogen zur Verfligung. Wenn Sie den Antwortbogen verwenden, sind Vollmacht und Weisungen ausschlieB3lich an die oben
genannte Postanschrift bzw. Telefaxnummer zu Gbermitteln. In der Hauptversammlung kénnen Vollmacht und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch unter Verwendung der HV-Karte erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft kénnen das Stimmrecht nur austiben, soweit ihnen Weisungen erteilt wurden.

Hinweis zur Stimmrechtsweisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft: Eine Weisung an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft zu TOP 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) gilt auch fiir einen angepassten Gewinnverwendungsvorschlag infolge einer
etwaigen Anderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. Sollte zu TOP 3 und/oder zu TOP 4 (Entlastung Vorstand bzw.
Aufsichtsrat) eine Einzelabstimmung durchgefiihrt werden, so gilt eine Weisung zu diesen Tagesordnungspunkten entsprechend fiir
die Einzelabstimmungen. Mit der Weisung zur Stimmabgabe fiir die Entlastung von Vorstand und/oder Aufsichtsrat erteilen Sie
zugleich die Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Ihre Stimme(n) gegen andere Beschlussantrdge von Aktiondren zu
TOP 3 und/oder TOP 4 abzugeben, etwa gegen einen Sonderpriifungsantrag, der nicht als eigener Tagesordnungspunkt angekiindigt
worden ist. Die Weisung zur Stimmabgabe fiir den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats zur Aufsichtsratswahl (TOP 6) gilt zugleich als
Weisung zur Stimmabgabe gegen einen Aktiondrsantrag, eine andere Person zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wahlen. Wenn Sie von
den vorstehenden Hinweisen abweichen wollen, steht Ihnen unter group.dhl.com/hauptversammlung ein gesondertes Abstimmungs-




und Weisungsformular zur Verfligung. Wir bitten Sie, das Formular gegebenenfalls bis 29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ, ausschlie3lich
an die in Ziffer 2. genannte Postanschrift bzw. Telefaxnummer zu senden.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft miissen bis 29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ, eingehen. Bei
fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung kdnnen Sie auBerhalb des Aktiondrsportals noch bis zum Beginn der Abstimmung
in der Hauptversammlung Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Das Aktionadrsportal sieht
diese Mdglichkeit nicht vor. Bei fristgerechter Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
konnen die Weisungen bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung gedndert werden.

Bevollméachtigung von Intermedidren. Fiir die Bevollméachtigung eines Intermedidrs, einer Aktiondrsvereinigung, eines
Stimmrechtsberaters oder einer anderen diesen gemaf § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution gelten die gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Wir bitten die Aktiondre, in diesen Fallen die Bereitschaft des zu Bevollmachtigenden zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausiibung des Stimmrechts sowie die Einzelheiten der Bevollmachtigung einschlieBlich
ihrer Form zu klaren. Diejenigen Intermedidre und Aktiondrsvereinigungen, die liber das Aktiondrsportal verfligbar sind, kdnnen bis
29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ, auch Uber dieses bevollmachtigt werden.

5. Ubermittlung von Informationen durch Intermediire iiber SWIFT

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung und Stimmabgabe kann die Anmeldung, Eintrittskartenbestellung sowie
Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Anderung gemaB § 67c AktG auch iiber Intermedidre Gber SWIFT erfolgen.
Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte

BIC: ADEUDEMMXXX

Instruktionen sind nur gemaf IS0 20022 {iber SWIFT moglich. Die Aktiondrsnummer (Company Register Shareholder Identification)
muss Teil einer gultigen Instruktion sein.

Anmeldungen liber SWIFT miissen spatestens bis zum letzten Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), das heiBt bis
zum 29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ, bei der Gesellschaft eingegangen sein. Anderungen von Eintrittskartenbestellungen,
Vollmachts- und Weisungserteilungen tiber SWIFT sind danach noch méglich und missen bis zum 4. Mai 2026, 12:00 Uhr
MESZ (SWIFT Vote Market Deadline) bei der Gesellschaft eingegangen sein.

6. Veroffentlichung von Informationen, Berichten und Unterlagen

Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht fiir die Gesellschaft und
den Konzern mit nichtfinanzieller Erklarung, der Bericht des Aufsichtsrats fiir das Geschaftsjahr 2025, der Vorschlag des Vorstands fiir
die Verwendung des Bilanzgewinns, der Bericht des Vorstands zu TOP 7, der Ausgliederungs- und Ubernahmevertrag einschlieBlich
seiner Anlagen, der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht fiir
die Deutsche Post AG und den Konzern jeweils fiir die Geschaftsjahre 2023, 2024 und 2025, der festgestellte Jahresabschluss fiir die
Deutsche Post AG neu (bis 1. Oktober 2025 firmierend unter Betreibergesellschaft Verteilzentrum GmbH) jeweils fir die
Geschaftsjahre 2023, 2024 und 2025 und der Gemeinsame Ausgliederungsbericht des Vorstands der Deutsche Post AG und des
Vorstands der Deutsche Post AG neu zu TOP 8 sowie der Vergiitungsbericht fiir das Geschaftsjahr 2025 stehen Ihnen von der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter group.dhl.com/hauptversammlung zur
Verfligung. Die Unterlagen werden liberdies wahrend der Hauptversammlung zugdnglich sein. Die gem. § 124a AktG auf der
Internetseite zuganglich zu machenden Informationen kénnen Sie alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung bzw.
unverziglich nach Eingang des Verlangens auf der Internetseite der Gesellschaft unter group.dhl.com/hauptversammlung einsehen.

7. Ubertragung der Hauptversammlung

Die im Aktienregister eingetragenen Aktionare und ihre Bevollmachtigten konnen die gesamte Hauptversammlung per Bild- und
Tonibertragung im Internet verfolgen. Bitte benutzen Sie dazu im Aktiondrsportal die Schaltflache ,Livestream®. Die
Hauptversammlung wird ohne Zugangsbeschrankung bis zum Ende der Rede des Vorstandsvorsitzenden unter
group.dhl.com/hauptversammlung iibertragen. Die Gesellschaft kann keine Gewdahr iibernehmen, dass die Ubertragung im Internet
technisch ungestort verlauft. Wir bitten, das Recht aller Teilnehmer der Hauptversammlung am eigenen Bild und am eigenen Wort zu
respektieren. Ohne Einverstandnis der betroffenen Teilnehmer sind Bild- und Tonaufnahmen der Hauptversammlung unzuldssig. Wir
weisen darauf hin, dass die Aufnahme der Hauptversammlung, soweit sie nicht 6ffentlich zugdnglich, sondern nur den im
Aktienregister eingetragenen Aktiondren und ihren Bevollmachtigten vorbehalten ist, nach § 201 Abs. 1 StGB strafbar sein kann.

8. Antrage, Wahlvorschlage, Verlangen auf Erganzung der Tagesordnung, Auskunftsverlangen, Rechte der Aktiondre, Hinweise
zum Datenschutz

Antrage von Aktiondren und Vorschlage von Aktiondren zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprifern, die vor der
Hauptversammlung zuganglich gemacht werden sollen, sind an die nachfolgend genannten Adressen bzw. Telefaxnummer der
Deutsche Post AG zu richten:

Postanschrift: Deutsche Post AG, Zentrale, Investor Relations, Stichwort: Hauptversammlung, 53250 Bonn
Telefax: +49 (0)228 182 63199
E-Mail: hauptversammlung@dhl.com



Wir werden Antrage und Wahlvorschldge, die bis zum Ablauf des 20. April 2026 eingehen und zuganglich zu machen sind,
unverziiglich unter group.dhl.com/hauptversammlung verdffentlichen. Auch bei vorheriger Ubersendung sind Antriage bzw.
Wahlvorschlage in der Hauptversammlung zu stellen bzw. vorzutragen.

Ein Verlangen von Aktiondren, Gegenstdnde auf die Tagesordnung zu setzen und bekannt zu machen (§ 122 Abs. 2 AktG), muss der
Gesellschaft bis spatestens zum Ablauf des 4. April 2026 zugehen. Bitte richten Sie ein solches Verlangen an den Vorstand der
Deutsche Post AG:

Postanschrift: Deutsche Post AG, Zentrale, Vorstand, Stichwort: Hauptversammlung, 53250 Bonn

Telefax: +49 (0)228 182 63199

E-Mail: hauptversammlung@dhl.com

In der Hauptversammlung steht jedem Aktiondr, der an der Hauptversammlung teilnimmt, ein Auskunftsrecht gemaB § 131 Abs. 1
AktG zu. Danach ist jedem Aktiondr auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft liber Angelegenheiten der

Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemaBen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

Weitergehende Erlduterungen zu den genannten Rechten der Aktiondre nach § 122 Abs. 2,8 126 Abs. 1,8 127 und § 131 Abs. 1 AktG
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter group.dhl.com/hauptversammlung verfligbar.

Informationen zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und dem
Aktienregister finden Sie unter group.dhl.com/datenschutz-ir. Gerne senden wir Ihnen diese auch postalisch zu.

Bonn, im Mdrz 2026

Deutsche Post AG

Der Vorstand

Informationen zu TOP 6 (Wahlen zum Aufsichtsrat), insbesondere gemas § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und gemaB dem Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK):

Dr. Rolf Bdsinger

Personliche Daten

Geburtsjahr: 1966

Nationalitat: Deutsch

Zeitpunkt Erstbestellung: 7/2025 (gerichtliche Bestellung)
Aktuelle Amtszeit: 2025-2026

Unabhéangigkeit*: (+)

*Gemal DCGK

Expertise/Schwerpunkte

Unternehmensfiihrung/-kontrolle; Internationale Erfahrung; Strategie; Personal; Nachhaltigkeit; Risikomanagement/Compliance;
Rechnungslegung; Finanzexperte; Logistik Branchenerfahrung; Cyber-/IT-Sicherheit; IT/Digitalisierung; Zukunftstechnologien (z. B. Kl
/Robotik)

Aktuelle Tatigkeit und beruflicher Werdegang

seit 5/2025 Staatssekretdr im Bundesministerium der Finanzen

2021 -2025 Staatssekretdr und Amtschef des Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
2018-2021 Staatssekretar im Bundesministerium der Finanzen

2015-2018 Staatsrat der Behorde fiir Wirtschaft, Verkehr und Innovation (Bereich Wirtschaft und Innovation)
2012 -2015 Leiter des Planungsstabes der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg

2005-2012 Bundesministerium fir Arbeit und Soziales, Berlin

2011 - 2012 Leiter der Gruppe ,,Unternehmensbezogene Aktivitdten einer zukunftsgerechten Arbeitswelt -
Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR)“,
2008 - 2010 Leiter der Abteilung Grundsatzfragen, Rentenfinanzen, Innovation und Information,
2005 - 2008 Leiter des Leitungs- und Planungsstabs

2002 - 2005 Leiter der Abteilung Politik, Koordinierung und Zielgruppen beim Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD), Berlin

1997 -2000 Leiter des Grundsatzreferats ,Wirtschafts- und Finanzpolitik, Unternehmensbeteiligungen des Landes” in der
Staatskanzlei des Saarlandes

Ausbildung
1995-1997 Promotion
1990-1991 Dozent an der Berufsakademie Lorrach fir Mathematik

1986 -1991 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universitdt Freiburg



1985 Abitur

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inldndischen Aufsichtsrdaten oder vergleichbaren in- oder auslandischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Keine

C.13DCGK
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	(b) Abrechnungsverband II: Der Übertragende Rechtsträger wird den auf die Übergehenden Verpflichtungen Demografiefonds entfallenden Anteil an dem unter dem Abrechnungsverband II gehaltenen Treuhandvermögen wie folgt ermitteln:
	(i) In einem ersten Schritt wird der prozentuale Anteil, der auf die Übergehenden Arbeitnehmer P&P, gewichtet nach dem Grad ihrer Beschäftigung (FTE), die zum steuerlichen Übertragungsstichtag ein Zeitwertkonto nach Tarifvertrag 160 eingerichtet haben...
	(ii) In einem zweiten Schritt wird der Verteilungsschlüssel Demografiefonds Abrechnungsverband II auf das zum steuerlichen Übertragungsstichtag und unter dem Abrechnungsverband II des THV Demografie gesicherte Treuhandvermögen zum steuerlichen Übertra...



	12. Verträge und sonstige Rechtsverhältnisse
	12.1 Zum Auszugliedernden Vermögen gehören alle Verträge, Vertragsangebote und -anbahnungen (einschließlich laufender Ausschreibungen) und sonstigen Schuld- und Rechtsverhältnisse, einschließlich aller dazugehörigen Rechte und Pflichten (die ggf. auch...
	(a) Verträge, die mit Personen abgeschlossen wurden, die nicht verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG sind, insbesondere
	(i) Kundenverträge in Deutschland
	(ii) Kundenverträge ausländische Post- und Paketunternehmen
	(iii) Verträge mit Vertriebspartnern
	(iv) Einkaufs-, Zulieferer- und Ressourcenbeschaffungsverträge
	(v) Verträge des Supplier Finance Programms, soweit sich diese auf die in Ziffer ‎12.1‎(a)‎(iv) genannten Verträge beziehen;
	(vi) Verträge über Werbe- und Marketingkooperationen;
	(vii) Sonstige Verträge

	(b) Verträge mit verbundenen Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG, insbesondere
	(i) Kundenverträge
	(ii) Einkaufs-, Zulieferer- und Ressourcenbeschaffungsverträge
	(iii) Sonstige Verträge


	12.2 Die Vertragsparteien stellen klar, dass Verträge, die unter globalen Rahmenverträgen, d.h. solchen Verträgen, die nicht den Austausch der Hauptleistungen selbst begründen, sondern nur die Rahmenbedingungen für diesen Austausch festlegen („Globale...
	12.3 Zum Auszugliedernden Vermögen gehören nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer ‎12.4 weiterhin die Verträge, die nicht Ausschließliche Verträge sind und sich ihrem Gegenstand nach zumindest auch auf das Geschäftsfeld P&P beziehen (nachfolgend die ...
	12.4 Wenn es sich bei einem Gemischten Vertrag
	(a) um einen Globalen Rahmenvertrag handelt, insbesondere solche mit Vertragspartnern, die in Anlage ‎12.4 anhand der in der Anlage näher erläuterten Identifikationsnummer identifiziert werden, ist nicht der Globale Rahmenvertrag Teil des Auszuglieder...
	(b) nicht um einen Globalen Rahmenvertrag handelt, unter diesem vom Übertragenden Rechtsträger abgeschlossenen Vertrag jedoch verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 AktG ff. die vertraglichen Hauptleistungen direkt vom jeweiligen Vertragspartner be...
	(c) um einen solchen Gemischten Vertrag handelt, der weder unter Ziffer ‎12.4‎(a) noch Ziffer ‎12.4‎(b) fällt, gehören zum Auszugliedernden Vermögen nur diejenigen Rechte und Pflichten unter dem jeweiligen Gemischten Vertrag, die sich ausschließlich a...
	(i) welche den Bezug von nicht-monetären Leistungen durch den Übertragenden Rechtsträger zum Gegenstand haben und bei denen bestimmte Leistungen ausschließlich vom Geschäftsfeld P&P bezogen werden, bezieht sich der P&P Anteil auf die auf diese Leistun...
	(ii) welche die Erbringung von nicht-monetären Leistungen durch den Übertragenden Rechtsträger betreffen und bei denen bestimmte dieser Leistungen ausschließlich mittels Ressourcen des Geschäftsfelds P&P generiert werden, bezieht sich der P&P Anteil a...
	(iii) welche weder von Ziffer ‎12.4‎(c)‎(i)‎ noch Ziffer ‎12.4‎(c)‎(ii) erfasst sind, entspricht der P&P Anteil denjenigen Rechten und Pflichten, die dem Geschäftsfeld P&P verursachungsgerecht (insbesondere auf Basis des Anteils der vom Geschäftsfeld ...


	12.5 Zum Auszugliedernden Vermögen gehören alle Firmentarifverträge des Übertragenden Rechtsträgers, die vor dem Vollzugszeitpunkt in Kraft getreten sind, und solche Firmentarifverträge des Übertragenden Rechtsträgers, die ausschließlich für den Übern...
	12.6 Mit Ausnahme der in Ziffern ‎12.1‎(a)‎(iv)‎x, ‎12.1‎(a)‎(v), 12.1(a)(vii)iii, ‎ 12.1(b)(iii)iii genannten, gehören Verträge der folgenden Kategorien nicht zum Auszugliedernden Vermögen:
	(a) Verträge über Fremdfinanzierungen, bei denen es sich nicht um Warenkredite (Lieferung auf Zahlungsziel) handelt, und in diesem Zusammenhang abgeschlossene Vereinbarungen, insbesondere
	(i) Darlehensverträge, Anleihen, Mezzanin-Finanzierungen mit Fremdkapitalcharakter;
	(ii) Wohnbaudarlehen;
	(iii) Vereinbarungen zur Teilnahme an der Inhouse Bank bzw. Cash Pooling;
	(iv) Derivate und Hedgingverträge;
	(v) Factoring-Verträge.

	(b) Verträge über die Konzerninnenfinanzierung, Darlehen mit verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG; und
	(c) Verträge, die der Übertragende Rechtsträger mit dem Übernehmenden Rechtsträger abgeschlossen hat, insbesondere der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 10. Dezember 2024.


	13. Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen
	13.1 Zum Auszugliedernden Vermögen gehören alle dem Geschäftsfeld P&P zuzuordnenden Rechte und Pflichten des Übertragenden Rechtsträgers aus inländischen und ausländischen öffentlich-rechtlichen Rechtspositionen, insbesondere aus Berechtigungen, Geneh...
	13.2 Zum Auszugliedernden Vermögen gehören insbesondere alle Öffentlich-Rechtlichen Rechtspositionen aus den folgenden Bereichen:
	(a) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen mit Sach- bzw. Anlagenbezug in Zusammenhang mit Gegenständen des zu übertragenden Sachanlagevermögens nach Ziffer ‎5 oder in Zusammenhang mit Vermögensgegenständen, an denen der Übertragende Rechtsträger zwar...
	(i) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der dezentralen Verteilinfrastruktur, insbesondere mit den in Ziffer ‎5.6 aufgeführten Vermögensgegenständen;
	(ii) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts, einschließlich Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
	(iii) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Immissionsschutzrecht;
	(iv) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Straßen- und Wegerecht;
	(v) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Wasserrecht, insbesondere im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Gewässern, mit Entwässerungsanlagen, für die Einleitung von Abwasser in Gewässer sowie in öffentliche oder private Abwasseranlagen sowi...
	(vi) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Umwelt- und Naturschutzrecht;
	(vii) Verträge im Zusammenhang mit Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen;
	(viii) Sanierungsverpflichtungen und sonstigen Pflichten im Zusammenhang mit Gewässer- und Bodenverunreinigungen, Altlasten im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes, Kampfmitteln sowie Altlastenfreistellungsbescheiden;
	(ix) Baulasten.

	(b) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Erbringung von Postdienstleistungen, insbesondere:
	(i) das Recht, Postdienstleistungen zu erbringen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 PostG, auch in Verbindung mit § 112 Abs. 1 PostG;
	(ii) die Pflicht zur Erbringung des Universaldienstes nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nummern 1 bis 3 PostG;
	(iii) die Pflicht nach § 61 PostG, Schriftstücke unabhängig von ihrem Gewicht nach den Vorschriften der Prozessordnungen und der Gesetze, die die Verwaltungszustellung regeln, förmlich zuzustellen;
	(iv) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen, die auf Grundlage des PostG, einer aufgrund des PostG erlassenen Rechtsverordnung oder aufgrund der Benannte Betreiber-Zulassungsverordnung gegenüber dem Übertragenden Rechtsträger erlassen worden sind oder...
	(v) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit dem Status des Übertragenden Rechtsträgers als „Benannter Betreiber“ nach dem Weltpostvertrag, insbesondere die beim Weltpostverein auf den Übertragenden Rechtsträger registrierten IMPC-Co...
	(vi) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Übertragenden Rechtsträgers im Bereich des deutschen Zollausschlussgebiets der Gemeinde Büsingen am Hochrhein.

	(c) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit dem Verkehr und Transport, einschließlich des Zollverkehrs, insbesondere:
	(i) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen für den gewerblichen Güterkraftverkehr;
	(ii) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen für den Verkehr in bestimmten Gebieten, Verkehr zu bestimmten Zeiten, den Transport bestimmter Güter oder mit bestimmten Fahrzeugen;
	(iii) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Luftsicherheitsrecht;
	(iv) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit dem Geschäftsfeld P&P zuzuordnenden Kraftfahrzeugen, einschließlich der Halterstellung;
	(v) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zollrecht.

	(d) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen, insbesondere:
	(i) Öffentlich-rechtliche Verträge, die im Zusammenhang mit nach diesem Ausgliederungsvertrag übertragenen Vermögensgegenständen geschlossen wurden, insbesondere in Bezug auf die in Ziffer ‎5 spezifizierten Vermögensgegenstände oder in Zusammenhang mi...
	(ii) Öffentlich-rechtliche und sonstige Verträge, die im Zusammenhang mit der Niederlassung Renten Service stehen, insbesondere Verträge in Bezug auf die Auszahlung von Geldleistungen (insbesondere Pensionen, Renten und Versicherungsleistungen) für di...
	(iii) Öffentlich-rechtliche Geschäftsbesorgungsverträge zur Finanzierung der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost nach § 19 BAPostG;
	(iv) Öffentlich-rechtliche Verträge im Zusammenhang mit der sogenannten Feldpost.

	(e) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen;
	(f) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Energieversorgung, einschließlich der Energieerzeugung, insbesondere:
	(i) Eintragungen im Marktstammdatenregister;
	(ii) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Energieversorgung und -erzeugung, soweit diese nicht bereits von Ziffer ‎13.2‎(a)‎(ii) oder einer der anderen Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags umfasst sind.

	(g) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen mit arbeitsrechtlichem Bezug (bezogen auf im Zusammenhang mit der Ausgliederung auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehende Betriebe und Arbeitnehmer) oder mit beamtenrechtlichem Bezug (bezogen auf die bei...
	(h) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen aus den folgenden Bereichen:
	(i) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit der Erbringung von Identifizierungs- und Vertrauensdienstleistungen durch den Bereich Postident einschließlich Konformitätsbescheiden;
	(ii) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen im Zusammenhang mit dem Betrieb kritischer Infrastruktur;
	(iii) Abfallrechtliche, kreislaufwirtschaftsrechtliche und verpackungsrechtliche Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen;
	(iv) Funkfrequenzzuteilungen der Bundesnetzagentur.

	(i) Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen i.S.v. § 3 Abs. 6 Satz 1 PostAufgÜberlG, die auf Grundlage der in § 3 Abs. 2 PostAufgÜberlG genannten Gesetze und Rechtsverordnungen im Zusammenhang mit übertragenen öffentlichen Aufgaben, Rechten, Pflichten,...

	13.3 Soweit nicht bereits in Ziffer ‎13.2 aufgeführt, gehören zum Auszugliedernden Vermögen weiterhin alle öffentliche Aufgaben, Rechte, Pflichten, Befugnisse und Zuständigkeiten im Sinne von § 1 Abs. 2 des PostAufgÜberlG, die aufgrund des PostAufgÜbe...
	13.4 Insbesondere gehören zum Auszugliedernden Vermögen die dem Geschäftsfeld P&P zuzuordnenden und in Anlage ‎13.4 aufgeführten Öffentlich-Rechtlichen Rechtspositionen.
	13.5 Soweit Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Status als Postnachfolgeunternehmen iSv § 1 PostPersRG im Wege der Ausgliederung übertragen werden können, sind diese Teil des Auszugliedernden Vermögens.

	14. Zuwendungen
	15. Prozess- und Verfahrensverhältnisse
	16. Personenbezogenes Vermögen
	16.1 Unbeschadet der in den Ziffern ‎36 ff. beschriebenen Folgen der Ausgliederung für die Arbeitnehmer und der in den Ziffern ‎43 ff. beschriebenen Folgen der Ausgliederung für die Beamten gehören zum Auszugliedernden Vermögen die Arbeitsverhältnisse...
	(a) am Ausgliederungsstichtag dem Geschäftsfeld P&P zugeordnet waren (nachfolgend die „Arbeitnehmer P&P“) oder
	(b) dem Geschäftsfeld P&P in der Zeit vom Ausgliederungsstichtag bis zum Vollzugszeitpunkt zugeordnet werden (nachfolgend die „Neuen Arbeitnehmer P&P“),

	16.2 Ebenfalls zum Auszugliedernden Vermögen gehören Rechte und Pflichten aus beendeten Arbeitsverhältnissen, bei denen es sich nicht um Ansprüche oder Verpflichtungen aus betrieblicher Altersversorgung (vgl. hierzu Ziffer 11) handelt, wenn und soweit...
	16.3 Ebenfalls zum Auszugliedernden Vermögen gehören solche Rechtsverhältnisse von ehemaligen Arbeitnehmern des Übertragenden Rechtsträgers, die zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Geschäftsfeld P&P zuzuordnen waren und die einen...
	16.4 Der Übergang von Versorgungsverpflichtungen sowie von Verpflichtungen aus Altersteilzeit- und Zeitwertkonten und die Übertragung der damit in Zusammenhang stehenden Sicherung ist in Ziffer ‎11 gesondert geregelt. Diese Regelungen in Ziffer ‎11 bl...
	16.5 Nicht zum Auszugliedernden Vermögen gehören alle sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen, deren Rechtsgrund bis zum Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags gelegt wurde (auch wenn und soweit sie sich auf Arbeitnehmer P&P beziehen). Z...

	17. Mitgliedschaften
	17.1 Mitgliedschaften des Übertragenden Rechtsträgers in Vereinen, Verbänden, Gesellschaften, Gemeinschaften, Personenverbänden und Vereinigungen wie der PostEurop oder International Post Corporation (die „Mitgliedschaften“), die sich ausschließlich a...
	17.2 Bei Mitgliedschaften des Übertragenden Rechtsträgers, die sich nicht ausschließlich, aber auch auf das Geschäftsfeld P&P beziehen, werden der Übertragende Rechtsträger und der Übernehmende Rechtsträger bis zum Vollzugszeitpunkt über die künftige ...

	18. Sonstige Vermögensgegenstände des Geschäftsfelds P&P
	(a) das im Buchungskreis DEZZ (Kantinenbuchhaltung) erfasste „Sondervermögen“ der Betriebsgastronomie Deutschland und damit in Zusammenhang stehende Rechte und Pflichten unter Berücksichtigung der Einschränkung nach Ziffer ‎12.1(a)(iv)xiii; und
	(b) Rechte des Übertragenden Rechtsträgers an oder mit Bezug zu den Objekten nach Ziffer ‎10.1(j).


	III. Modalitäten sowie weitere Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Übertragung des Auszugliedernden Vermögens
	19. Vollzug
	19.1 Die Übertragung des Auszugliedernden Vermögens erfolgt mit dinglicher Wirkung und, soweit in den folgenden Ziffern ‎20 ff. nichts anderes geregelt ist, von Gesetzes wegen zum Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister des Ü...
	19.2 Der Besitz an den beweglichen und unbeweglichen Sachen des Auszugliedernden Vermögens geht zum Vollzugszeitpunkt auf den Übernehmenden Rechtsträger über. Soweit sich Sachen, die zum Auszugliedernden Vermögen gehören, im Besitz Dritter befinden, g...
	19.3 Der Übernehmende Rechtsträger erhält zum Vollzugszeitpunkt sämtliche dem Geschäftsfeld P&P zuzuordnenden oder im Zusammenhang mit diesem durch den Übertragenden Rechtsträger geführten Unterlagen, insbesondere Vertrags- und Genehmigungsunterlagen,...

	20. Zu- und Abgänge vor dem Vollzugszeitpunkt
	20.1 Für den Umfang der Vermögensübertragung ist der Bestand des Auszugliedernden Vermögens zum Vollzugszeitpunkt maßgeblich. Die in der Zeit bis zum Vollzugszeitpunkt erfolgenden Zu- und Abgänge von Vermögensgegenständen werden bei der Übertragung be...
	20.2 Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Veränderungen des Nutzungsumfangs an Gegenständen des Aktivvermögens.

	21. Anwartschaftsrechte, Herausgabeansprüche und Miteigentum
	22. Hindernisse bei der Übertragung und Auffangbestimmungen
	22.1 Der Übertragende Rechtsträger überträgt dem Übernehmenden Rechtsträger diese Vermögensgegenstände und die sonstigen Rechte und Pflichten nach den jeweils anwendbaren Vorschriften mit der Maßgabe gesondert, dass die Übertragung im Innenverhältnis ...
	22.2 Soweit für die Übertragung von bestimmten Vermögensgegenständen oder von sonstigen Rechten und Pflichten die Zustimmung Dritter oder eine öffentlich-rechtliche Genehmigung oder sonstige Rechtshandlung erforderlich ist, werden sich die Vertragspar...
	22.3 Soweit bestimmte Vermögensgegenstände oder sonstige Rechte und Pflichten nach diesem Ausgliederungsvertrag nicht übergehen sollen, aber aus rechtlichen Gründen übergehen, insbesondere weil sie irrtümlich dem Auszugliedernden Vermögen zugeordnet w...
	22.4 Durch die Regelungen nach dieser Ziffer ‎22 soll zumindest der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO an den Vermögensgegenstände des Auszugliedernden Vermögens, wie es nach diesem Ausgliederungsvertrag d...

	23. Spezifische Übertragungsmodalitäten bei Grundstücksrechten und Sonstigen Grundbuchlichen Rechten
	23.1 Soweit Grundstücksrechte nicht schon kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehen, verpflichtet sich der Übertragende Rechtsträger, alle übrigen Grundstücksrechte mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt auf den Über...
	23.2 Soweit Sonstige Grundbuchliche Rechte nicht schon kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehen, verpflichtet sich der Übertragende Rechtsträger, diese Sonstigen Grundbuchlichen Rechte mit Wirkung zum Vollzugsz...
	23.3 Soweit der Übertragende Rechtsträger im Zusammenhang mit Sonstigen Grundbuchlichen Rechten gegenüber Dritten (Zahlungs-)Verpflichtungen übernommen hat, so stellt der Übernehmende Rechtsträger den Übertragenden Rechtsträger ab dem Vollzugszeitpunk...
	23.4 Soweit der Übertragende Rechtsträger oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG die im Rahmen der Ausgliederung an den Übernehmenden Rechtsträger übertragenen Sonstigen Grundbuchlichen Rechte ebenfalls zur Sicherung, Err...

	24. Spezifische Übertragungsmodalitäten bei Verträgen
	24.1 Ausschließliche Verträge
	(a) Soweit ein Ausschließlicher Vertrag nicht oder nicht in dem vorgesehenen Umfang schon kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt übergeht, überträgt der Übertragende Rechtsträger seine Stellung als Partei dieses Vertrages, einschließlich aller Rechte un...
	(b) Soweit die Rechtliche Vertragsübertragung von der Zustimmung von Personen abhängig ist, die nicht Vertragspartei sind, werden die Vertragsparteien auf jeweils eigene Kosten alle erforderlichen und angemessenen Anstrengungen unternehmen, um diese Z...
	(c) Soweit die Rechtliche Vertragsübertragung unabhängig vom Vorliegen einer Zustimmung gegen zwingendes Gesetzesrecht verstößt oder aus anderen Gründen unter angemessenen Bedingungen nicht durchführbar ist, schieben die Vertragsparteien die Rechtlich...
	(d) Soweit die Rechtliche Vertragsübertragung eines Ausschließlichen Vertrages nicht bis zum Vollzugszeitpunkt bewirkt wurde, stellen sich die Vertragsparteien wirtschaftlich im Innenverhältnis insbesondere nach den Maßgaben der Regelungen unter Ziffe...
	(e) Vertragstreuhand
	(i) Der Übernehmende Rechtsträger erkennt an, an die Bedingungen eines Zu Übertragenden Vertrags in Bezug auf seine Rechte und Pflichten gemäß der nachfolgenden Vorschriften unter dieser Ziffer ‎24.1‎(e) gebunden zu sein und handelt entsprechend.
	(ii) Der Übertragende Rechtsträger leitet alle Willenserklärungen und sonstigen Informationen oder Dokumente, die er in Bezug auf einen Zu Übertragenden Vertrag erhält, unverzüglich an den Übernehmenden Rechtsträger weiter. Sofern die Vertragsparteien...
	(iii) Auf Verlangen des Übernehmenden Rechtsträgers stellt der Übertragende Rechtsträger alle Informationen zur Verfügung, die sich in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befinden und welche der Übernehmende Rechtsträger nicht besitzt, aber zur ...
	(iv) Rechtshandlungen
	(v) Vertragsverwaltung und -management
	(vi) Unter einem Zu Übertragenden Vertrag vom Übertragenden Rechtsträger zu erbringende Leistungen
	(vii) Unter einem Zu Übertragenden Vertrag an den Übertragenden Rechtsträger zu erbringende Leistungen
	(viii) Soweit eine Regelung nach Ziffer ‎24.1‎(e)‎(vi)‎ii oder Ziffer ‎24.1‎(e)‎(vii)‎ii nicht zulässig ist, verpflichten sich die Vertragsparteien, eine alternative Lösung zu finden und zu implementieren, die unter den jeweiligen Umständen zulässig u...

	(f) Der Übernehmende Rechtsträger stellt den Übertragenden Rechtsträger von allen Ansprüchen, angemessenen Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen, Verlusten oder sonstigen finanziellen Nachteilen frei, die sich aus oder im Zusammenhang mit einem Ausschl...

	24.2 Gemischte Verträge
	(a) Soweit der Auszugliedernde Anteil eines Gemischten Vertrages nicht oder nicht in dem vorgesehenen Umfang schon kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt übergeht und die Vertragsparteien im Einzelfall nichts anderes vereinbaren, werden die Vertragspart...
	(b) Soweit die Vertragsteilung nicht bis zum Vollzugszeitpunkt bewirkt wurde, gilt für den Auszugliedernden Anteil Ziffer ‎24.2‎(d), solange bis (i) die Vertragsteilung tatsächlich erfolgt ist, (ii) der betroffene Gemischte Vertrag endet oder (iii) de...
	(c) Ohne die vorherige Zustimmung des Übernehmenden Rechtsträgers, die jedoch nicht ohne angemessenen Grund verweigert werden darf, darf der Übertragende Rechtsträger einen Gemischten Vertrag weder inhaltlich ändern noch in irgendeiner Form beenden.
	(d) Vertragstreuhand bei Gemischten Verträgen oder andere Lösungen
	(e) Der Übernehmende Rechtsträger stellt den Übertragenden Rechtsträger von allen Ansprüchen, angemessenen Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen, Verlusten oder sonstigen finanziellen Nachteilen frei, die sich aus dem Auszugliedernden Anteil ergeben od...
	(f) Wenn ein Gemischter Vertrag zugleich ein Globaler Rahmenvertrag ist und Strafzahlungen (z.B. in Form eines „Take-or-Pay“) vorsieht, wenn ein Mindestvolumen an vertraglichen Leistungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht erbracht oder bezoge...


	25. Spezifische Übertragungsmodalitäten bei Öffentlich-Rechtlichen Rechtspositionen
	25.1 Hinsichtlich der zum Auszugliedernden Vermögen gehörenden Öffentlich-Rechtlichen Rechtspositionen werden sich die Vertragsparteien über die erforderlichen Verfahrensschritte zur Umsetzung der Übertragung dieser Rechtspositionen und zur Übernahme ...
	25.2 Mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt gehen vorbehaltlich Ziffer ‎25.3 alle zum Auszugliedernden Vermögen gehörenden Öffentlich-Rechtlichen Rechtspositionen kraft Gesetzes oder Rechtsverordnung auf den Übernehmenden Rechtsträger über. Die Vertragspar...
	25.3 Soweit zum Auszugliedernden Vermögen gehörende Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen nicht gemäß Ziffer ‎25.2 kraft Gesetzes oder Rechtsverordnung auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehen, insbesondere wenn die partielle Gesamtrechtsnachfolg...
	25.4 Soweit bestimmte Öffentlich-Rechtliche Rechtspositionen weder nach Ziffer ‎25.2 kraft Gesetzes oder Rechtsverordnung auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehen noch nach Ziffer ‎25.3 zum Vollzugszeitpunkt auf den Übernehmenden Rechtsträger über...
	25.5 Hinsichtlich der Öffentlich-Rechtlichen Rechtspositionen, die neben dem Geschäftsfeld P&P auch bei dem Übertragenden Rechtsträger verbleibende Geschäftsaktivitäten betreffen, werden die Vertragsparteien alle zur Aufrechterhaltung der jeweiligen G...

	26. Spezifische Übertragungsmodalitäten bei Zuwendungen
	26.1 Hinsichtlich der zum Auszugliedernden Vermögen gehörenden Zuwendungen werden sich die Vertragsparteien über die erforderlichen Verfahrensschritte zur Umsetzung der Übertragung dieser Zuwendungen und zur Übernahme aller hiermit verbundenen Rechte ...
	26.2 Mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt gehen vorbehaltlich Ziffer ‎26.3 alle zum Auszugliedernden Vermögen gehörenden Zuwendungen kraft Gesetzes auf den Übernehmenden Rechtsträger über. Die Vertragsparteien verpflichten sich bereits jetzt dazu, rechtz...
	26.3 Soweit zum Auszugliedernden Vermögen gehörende Zuwendungen nicht kraft Gesetzes auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehen, insbesondere wenn die partielle Gesamtrechtsnachfolge durch Gesetz oder behördliche Entscheidung ausgeschlossen oder von...
	26.4 Soweit Zuwendungen weder nach Ziffer ‎26.2 kraft Gesetzes auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehen noch nach Ziffer ‎26.3 zum Vollzugszeitpunkt auf den Übernehmenden Rechtsträger übertragen werden können, stellen sich die Vertragsparteien, so...

	27. Spezifische Übertragungsmodalitäten bei Prozess- und Verfahrensverhältnissen
	27.1 Soweit nach den Vorschriften der jeweils anwendbaren Verfahrensordnung der vollständige Übergang der Parteistellung in Prozess- und Verfahrensverhältnissen, die zum Auszugliedernden Vermögen gehören, vom Übertragenden Rechtsträger auf den Überneh...
	27.2 Sollte es nicht zu einem vollständigen Übergang der Parteistellung kommen, führt der Übertragende Rechtsträger das betreffende Verfahren in eigenem Namen und auf Rechnung des Übernehmenden Rechtsträgers fort, soweit dies nach der jeweils anwendba...

	28. Spezifische Übertragungsmodalitäten bei Mitgliedschaften
	28.1 Soweit Mitgliedschaften, die zum Auszugliedernden Vermögen gehören, nicht schon kraft Gesetzes zum Vollzugszeitpunkt auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehen, werden sich die Vertragsparteien nach besten Kräften darum bemühen, insbesondere al...
	28.2 Sollte eine Mitgliedschaft, die Teil des Auszugliedernden Vermögens ist, zum Vollzugszeitpunkt nicht auf den Übernehmenden Rechtsträger übergegangen sein bzw. der Übernehmende Rechtsträger diese Mitgliedschaft noch nicht neu erworben haben, werde...
	28.3 Hinsichtlich derjenigen Mitgliedschaften, die neben dem Geschäftsfeld P&P auch bei dem Übertragenden Rechtsträger verbleibende Geschäftsaktivitäten betreffen, werden sich die Vertragsparteien im Innenverhältnis, soweit rechtlich zulässig, so stel...

	29. Allgemeine Mitwirkungspflichten
	29.1 Die Vertragsparteien werden alle Erklärungen abgeben, alle Urkunden ausstellen und alle sonstigen Handlungen vornehmen, die im Zusammenhang mit der Übertragung des Auszugliedernden Vermögens etwa noch erforderlich oder zweckdienlich sind.
	29.2 Bei behördlichen Verfahren, insbesondere steuerlichen Außenprüfungen und steuerlichen und sonstigen Rechtsstreitigkeiten, die das Auszugliedernde Vermögen betreffen, werden sich die Vertragsparteien gegenseitig unterstützen. Sie werden sich insbe...

	30. Künftige konzerninterne Beziehungen
	30.1 Der Übertragende Rechtsträger wird die bislang innerhalb des Übertragenden Rechtsträgers für das Geschäftsfeld P&P erbrachten Lieferungen und Leistungen – soweit sie nicht im gegenseitigen Einvernehmen eingestellt werden – mit wirtschaftlicher Wi...
	30.2 Der Übernehmende Rechtsträger wird die von den zum Auszugliedernden Vermögen gehörenden Bereichen des Geschäftsfelds P&P oder von anderen Bereichen, die im Rahmen der Ausgliederung erstmals dem Geschäftsfeld P&P zugeordnet werden, bislang innerha...
	30.3 Die Vertragsparteien werden die in dieser Ziffer ‎30 beschriebenen Lieferungs- und Leistungsbeziehungen durch Abschluss entsprechender Verträge nach Maßgabe der im DHL-Konzern geltenden Vorgaben regeln. Die Vertragsparteien sind dabei nicht gehin...

	31. Gläubigerschutz und Innenausgleich
	31.1 Soweit sich aus diesem Ausgliederungsvertrag keine andere Verteilung von Lasten und Haftungen ergibt, gelten die nachfolgenden Regelungen.
	31.2 Wenn und soweit der Übertragende Rechtsträger aufgrund der Bestimmungen in § 133 UmwG oder anderer in- oder ausländischer Bestimmungen von Gläubigern für Verpflichtungen in Anspruch genommen wird, die nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ausglied...
	31.3 Wenn und soweit umgekehrt der Übernehmende Rechtsträger aufgrund der Bestimmungen in § 133 UmwG oder anderer in- oder ausländischer Bestimmungen von Gläubigern für Verpflichtungen in Anspruch genommen wird, die nach Maßgabe dieses Ausgliederungsv...
	31.4 Die Vertragsparteien schließen gemäß § 25 Abs. 2 HGB die nach § 25 Abs. 1 HGB vorgesehenen Rechtsfolgen wegen Firmenfortführung insgesamt aus, insbesondere die Haftung für alle im Betrieb des Übertragenden Rechtsträgers begründeten Verbindlichkei...

	32. Wirtschaftlicher Ausgleich bei Widersprechenden Arbeitnehmern
	32.1 Der Übernehmende Rechtsträger ist verpflichtet, den Übertragenden Rechtsträger von sämtlichen Verbindlichkeiten, Kosten und Aufwendungen freizustellen, die im Zusammenhang mit Widersprüchen gegen den Übergang des Arbeitsverhältnisses von den Arbe...
	32.2 Da die Arbeitsplätze zum Übernehmenden Rechtsträger verlagert werden, führt ein Widerspruch zum individuellen Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes und zum Verbleib ohne Beschäftigungsbedarf bei dem Übertragenden Rechtsträger.

	33. Anspruchsausschluss

	IV. Gegenleistung und Kapitalerhöhung
	34. Gewährung von Stückaktien und Kapitalerhöhung
	34.1 Als Gegenleistung für die Übertragung des Auszugliedernden Vermögens auf den Übernehmenden Rechtsträger nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags erhält der Übertragende Rechtsträger als alleiniger Aktionär des Übernehmenden Rec...
	34.2 Die neuen Aktien werden jeweils mit Gewinnbezugsrecht für die Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2026 (einschließlich) gewährt. Falls sich der Ausgliederungsstichtag gemäß Ziffer ‎2.6 verschiebt, verschiebt sich der Beginn der Gewinnberechtigung aus...
	34.3 Die Sacheinlage wird durch die Übertragung des Auszugliedernden Vermögens nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags erbracht. Soweit der Wert, zu dem die durch den Übertragenden Rechtsträger erbrachte Sacheinlage von dem Überneh...
	34.4 Der Übernehmende Rechtsträger gewährt im Rahmen der Ausgliederung keine weiteren sonstigen Gegenleistungen an den Übertragenden Rechtsträger.

	35. Besondere Rechte und Vorteile
	35.1 Gemäß § 125 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 23 UmwG sowie § 133 Abs. 2 UmwG sind den Inhabern von Rechten in dem Übertragenden Rechtsträger, die kein Stimmrecht gewähren, gleichwertige Rechte in dem übernehmenden oder dem übertragenden Rechtsträger zu gew...
	35.2 Abgesehen von den in Ziffer ‎35.1 dargestellten Positionen bestehen beim Übertragenden Rechtsträger keine Sonderrechte, insbesondere keine Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
	35.3 Abgesehen von den nachfolgend dargestellten Sachverhalten werden amtierenden Mitgliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften oder einem Abschlussprüfer einer der beteiligten Gesellschaften kein...
	(a) Dem Vorstand des Übernehmenden Rechtsträgers gehören folgende Mitglieder, die zugleich Mitglieder des Vorstands des Übertragenden Rechtsträgers sind (Doppelorganstellung), mit bestimmten Ressortzuständigkeiten beim Übernehmenden Rechtsträger an:
	(i) Nikola Hagleitner, Vorsitzende des Vorstands;
	(ii) Melanie Kreis, Vorstand Finanzen, und
	(iii) Dr. Thomas Ogilvie, Vorstand Personal.

	(b) Dem Aufsichtsrat des Übernehmenden Rechtsträgers gehören folgende Mitglieder des Vorstands des Übertragenden Rechtsträgers an:

	35.4 Im Hinblick auf die Vergütung der Übernahme der in Ziffer ‎35.3 genannten Mandate bei dem Übernehmenden Rechtsträger wird auf Folgendes hingewiesen:
	(a) Der Übertragende Rechtsträger trägt die Vergütung und sonstige Kosten der Mitglieder des Vorstands des Übernehmenden Rechtsträgers auf Grundlage der ausschließlich mit dem Übertragenden Rechtsträger bestehenden Anstellungsverträge. Eine Weiterbela...
	(b) Dr. Tobias Meyer erhält für sein Aufsichtsratsmandat beim Übernehmenden Rechtsträgers keine zusätzliche Vergütung.



	V. Folgen der Ausgliederung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen
	36. Allgemeines
	36.1 Die Folgen der Ausgliederung für die Arbeitnehmer P&P und die Neuen Arbeitnehmer P&P, die zum Vollzugszeitpunkt dem Geschäftsfeld P&P zuzuordnen sind, ergeben sich aus den §§ 131 Abs. 1 Nr. 1 und 3, 125 Abs. 1 Satz 1, 35a Abs. 2 UmwG sowie § 613a...
	36.2 Durch die Ausgliederung werden die P&P-Betriebe mit Wirkung zum Vollzugszeitpunkt auf den Übernehmenden Rechtsträger übertragen.
	36.3 Im Zuge der Ausgliederung von Vermögensgegenständen des Geschäftsfelds P&P auf den Übernehmenden Rechtsträger werden auch Anteile an Tochterunternehmen des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden Rechtsträger übertragen (Beteiligungen P...

	37. Individualrechtliche Folgen der Ausgliederung für die Übergehenden Arbeitnehmer
	37.1 Zum Vollzugszeitpunkt gehen sämtliche Arbeitsverhältnisse der Übergehenden Arbeitnehmer P&P mit allen Rechten und Pflichten auf den Übernehmenden Rechtsträger über. In Bezug auf die übergehenden Arbeitsverhältnisse ergeben sich durch die Ausglied...
	37.2 Die Arbeitnehmer P&P und die Neuen Arbeitnehmer P&P werden über die Ausgliederung, den geplanten Zeitpunkt des Betriebsübergangs, den Grund für den Betriebsübergang, die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbe...
	37.3 Die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer, die gemäß §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 6 BGB dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses auf den Übernehmenden Rechtsträger widersprechen, gehen nicht auf den Übernehmenden Rechtst...
	37.4 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers wegen des Übergangs der P&P-Betriebe auf den Übernehmenden Rechtsträger ist gemäß §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG i.V.m. § 613a Abs. 4 Satz 1 BGB unwirksam. Das Recht zur Kündigung ...
	37.5 Der Übernehmende Rechtsträger beschäftigt derzeit keine Arbeitnehmer. Sofern bei dem Übernehmenden Rechtsträger vor dem Vollzugszeitpunkt Arbeitnehmer beschäftigt werden sollten, hätte die Ausgliederung für diese keine Folgen auf den Bestand ihre...
	37.6 Etwaige anstellungsvertragliche und arbeitgeberbezogene Rechte und Pflichten der Übergehenden Arbeitnehmer P&P unter den Aktienprogrammen des Übertragenden Rechtsträgers (i) Performance Share Plan („PSP “), (ii) Share Matching Scheme („SMS “), (i...

	38. Haftung
	39. Folgen der Ausgliederung für die betriebsverfassungsrechtlichen Vertretungen der Arbeitnehmer
	39.1 Die Betriebsstruktur des Übertragenden Rechtsträgers ist bislang durch einen Zuordnungstarifvertrag nach § 3 BetrVG geschlossen zwischen dem Übertragenden Rechtsträger und der Gewerkschaft ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, vertreten ...
	39.2 Der Übertragende Rechtsträger und der Konzernbetriebsrat des Übertragenden Rechtsträgers haben am 27. August 2025 eine „Konzernbetriebsvereinbarung zum Interessenausgleich/Sozialplan gemäß §§ 111, 112 BetrVG anlässlich der Ausgliederung des Berei...
	39.3 Die bestehenden lokalen Betriebsräte bleiben in ihrer Existenz und ihrer Zusammensetzung von der Ausgliederung unberührt und unverändert im Amt.
	39.4 Der bislang bei dem Übertragenden Rechtsträger nach dem zwischen dem Vorstand des Übertragenden Rechtsträgers und ver.di geschlossenen Tarifvertrag Nr. 458 vom 18. August 1994 in der Fassung des Tarifvertrags Nr. 205 vom 12. Juni 2019 gebildete G...
	39.5 Der bei dem Übertragenden Rechtsträger bestehende Konzernbetriebsrat und der Europäische Betriebsrat bleiben in ihrem Bestand von der Ausgliederung unberührt. Zukünftig wird auch der beim Übernehmenden Rechtsträger zu bildende Gesamtbetriebsrat M...
	39.6 Bei dem Übertragenden Rechtsträger ist zur Vertretung der leitenden Angestellten ein Unternehmenssprecherausschuss nach § 20 SprAuG gebildet worden. Dieser ist nach der Ausgliederung für die übergehenden leitenden Angestellten nicht mehr zuständi...
	39.7 Bei dem Übertragenden Rechtsträger besteht bislang ein Ausschuss für wirtschaftliche Angelegenheiten (Wirtschaftsausschuss), der auch nach der Ausgliederung beim Übertragenden Rechtsträger bestehen bleibt. Dieser ist nach der Ausgliederung nicht ...
	39.8 Soweit für den jeweiligen Betrieb eine Schwerbehindertenvertretung besteht, bleibt diese in ihrer Existenz von der Ausgliederung unberührt und unverändert im Amt. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung des Übertragenden Rechtsträgers ist nach der ...
	39.9 Soweit für den jeweiligen Betrieb eine Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht, bleibt diese in ihrer Existenz und ihrer Zusammensetzung von der Ausgliederung unberührt und unverändert im Amt. Die Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung d...

	40. Auswirkungen der Ausgliederung auf bestehende Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und Vereinbarungen mit den Sprecherausschüssen
	40.1 Bei dem Übertragenden Rechtsträger bestehen verschiedene Firmentarifverträge. Die vor dem Vollzugszeitpunkt beim Übertragenden Rechtsträger in Kraft getretenen Firmentarifverträge und solche Firmentarifverträge des Übertragenden Rechtsträgers, di...
	40.2 Die lokalen Betriebsvereinbarungen gelten auf betriebsverfassungsrechtlicher Ebene kollektivrechtlich fort, da die betriebsverfassungsrechtliche Identität bewahrt bleibt. Dies ist der Fall bei den P&P-Betrieben, die auch nach dem Zuordnungstarifv...
	40.3 Die Gesamtbetriebsvereinbarungen gelten als solche beim Übernehmenden Rechtsträger kollektivrechtlich fort. Ebenso gelten die Gesamtbetriebsvereinbarungen (vorbehaltlich redaktioneller Anpassungen) beim Übertragenden Rechtsträger unverändert – ab...
	40.4 Auch auf die kollektivrechtliche Geltung der Konzernbetriebsvereinbarungen beim Übertragenden Rechtsträger sowie beim Übernehmenden Rechtsträger hat die Ausgliederung (vorbehaltlich redaktioneller Anpassungen und etwaiger Erweiterungen der Geltun...
	40.5 Die am Tag vor dem Vollzugszeitpunkt für die leitenden Angestellten des Übertragenden Rechtsträgers geltenden Sprecherausschussvereinbarungen gemäß § 28 SprAuG gelten ab dem Vollzugszeitpunkt sowohl für den Übertragenden Rechtsträger als auch für...

	41. Folgen der Ausgliederung für die Unternehmensmitbestimmung und den Aufsichtsrat
	41.1 Bei dem Übertragenden Rechtsträger besteht ein gemäß den Vorschriften des MitbestG paritätisch mitbestimmter Aufsichtsrat mit 20 Mitgliedern mit je zehn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Die Ausgliederung hat keine A...
	41.2 Der Übernehmende Rechtsträger verfügt derzeit über einen Aufsichtsrat mit drei Mitgliedern, die durch den Übertragenden Rechtsträger als Alleinaktionär bestellt wurden. Da der Übernehmende Rechtsträger bislang selbst unmittelbar keine Arbeitnehme...
	41.3 Nach dem Vollzugszeitpunkt wird der Übernehmende Rechtsträger mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Damit ist das MitbestG maßgeblich und der Aufsichtsrat ist dann nicht nach den maßgeblichen Vorschriften des MitbestG besetzt. Der Vorstand de...
	41.4 Das Amt des vor dem Vollzugszeitpunkt gebildeten Aufsichtsrats endet nach Abschluss des Statusverfahrens mit Beendigung der ersten Hauptversammlung nach Ablauf der Anrufungsfrist gemäß § 97 Abs. 2 AktG bzw. einer rechtskräftigen Entscheidung nach...

	42. Sonstige hinsichtlich der Arbeitnehmer und ihrer Vertretungen vorgesehene Maßnahmen

	VI. Folgen der Ausgliederung für die Beamten
	43. Übergang der Wahrnehmung der Dienstherrnbefugnis kraft Beleihung
	43.1 Durch gesetzliche Beleihung im Wege einer Rechtsverordnung der Bundesregierung gem. § 38 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 PostPersRG soll der Übernehmende Rechtsträger ab dem Vollzugszeitpunkt als Postnachfolgeunternehmen bestimmt werden und ihm sollen zugle...
	43.2 Die Arbeitsverhältnisse zwischen dem Übertragenden Rechtsträger und den Beamten des Geschäftsfelds P&P, die bei dem Übertragenden Rechtsträger insichbeurlaubt sind, gehen nach §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG, § 613a Abs. 1 BGB auf den Übern...
	43.3 Arbeitsverhältnisse von beurlaubten Beamten, die nicht mit dem Übertragenden Rechtsträger geschlossen sind, gehen nicht nach §§ 35a Abs. 2, 125 Abs. 1 Satz 1 UmwG, § 613a Abs. 1 BGB auf den Übernehmenden Rechtsträger über und bleiben unverändert.
	43.4 Etwaige Rechte und Pflichten der Beamten unter dem Aktienprogramm myShares des Übertragenden Rechtsträgers gelten auch nach dem Vollzugszeitpunkt unverändert fort und gehen, soweit rechtlich möglich und unter Berücksichtigung der geltenden Planbe...

	44. Fortbestand von Verwaltungsakten zum Einsatz von Beamten
	44.1 Es ist beabsichtigt, dass zum Vollzugszeitpunkt bestehende beamtenrechtliche Verwaltungsakte zum Einsatz von Beamten wie Beurlaubungen, Zuweisungen und Abordnungen von Beamten kraft Rechtsverordnung i.S.v. § 38 Abs. 2 PostPersRG über den Vollzugs...
	44.2 Soweit gesetzlich erforderlich, werden neue Beurlaubungen, Zuweisungen oder Abordnungen vom Übernehmenden Rechtsträger unter Wahrung der Vorschriften des PostPersRG und insbesondere etwaiger Zustimmungserfordernisse der Beamten ausgesprochen.

	45. Folgen der Ausgliederung für die betriebsverfassungsrechtlichen Vertretungen der Beamten

	VII. Sonstiges
	46. Kosten
	46.1 Die durch den Abschluss dieses Ausgliederungsvertrags und seine Ausführung entstehenden Kosten (einschließlich der Kosten der Vorbereitung dieses Ausgliederungsvertrags, insbesondere Beratungs- und Notarkosten, der im Zusammenhang mit der Ausglie...
	46.2 Die Kosten der Kapitalerhöhung bei dem Übernehmenden Rechtsträger werden von dem Übernehmenden Rechtsträger getragen. Die Kosten der jeweiligen Hauptversammlung und die Kosten der Anmeldung zum und der Eintragung in das Handelsregister trägt jede...

	47. Umsatzsteuer
	47.1 Die Übertragung des Geschäftsfelds P&P unterliegt nach der gemeinsamen Auffassung der Vertragsparteien nicht der deutschen Umsatzsteuer, weil zwischen den Vertragsparteien zum Vollzugszeitpunkt eine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegen wird un...
	47.2 Sollte entgegen der Auffassung der Vertragsparteien das für die Besteuerung des Übertragenden Rechtsträgers zuständige Finanzamt in einer erstmaligen Umsatzsteuerfestsetzung oder geänderten Umsatzsteuervoranmeldung im Hinblick auf die Übertragung...
	47.3 Der Übernehmende Rechtsträger stellt den Übertragenden Rechtsträger von etwaiger wegen der Übertragung des Geschäftsfelds P&P durch die Finanzverwaltung festgesetzter Umsatzsteuer und ggf. darauf entfallender Zinsen i.S.v. § 233a AO nur und insof...
	47.4 Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung der Übertragung des Geschäftsfelds P&P eng zusammenzuarbeiten, notwendige Informationen und Dokumentationen auszutauschen bzw. zur Verfügung zu stellen, insbesondere f...
	47.5 Die Vertragsparteien verzichten wechselseitig hinsichtlich der Ansprüche aus dieser Ziffer ‎47 auf die zivilrechtliche Einrede der Verjährung.
	47.6 Die Regelungen aus dieser Ziffer ‎47 gelten entsprechend für das Ausland, insbesondere soweit Umsatzsteuer (oder eine wirtschaftlich vergleichbare oder ähnliche Steuer) auf die Übertragung des Geschäftsfelds P&P nach ausländischem Recht anfällt b...

	48. Rücktritt
	49. Schlussbestimmungen
	49.1 Dieser Ausgliederungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der jeweiligen Hauptversammlung der Vertragsparteien.
	49.2 Dieser Ausgliederungsvertrag unterliegt deutschem Recht.
	49.3 Die Vertragsparteien streben an, alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Ausgliederungsvertrag ergeben, gütlich beizulegen. Sofern dies nicht gelingt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Ausgliederungsve...
	49.4 Die Anlagen zu diesem Ausgliederungsvertrag sind Vertragsbestandteile.
	49.5 Änderungen und Ergänzungen dieses Ausgliederungsvertrags einschließlich der Abbedingung dieser Bestimmung selbst bedürfen der Schriftform, soweit nicht weitergehende Formvorschriften einzuhalten sind.
	49.6 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit dieses Ausgliederungsvertrags und seiner übrigen Bestimmungen hiervon nicht ber...



